27. JULI 1967 - Königlicher Erlass Nr. 38 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen


Inoffizielle Koordinierung


Im Belgischen Staatsblatt vom 9. Oktober 2025 ist die deutsche Übersetzung dieses Erlasses als inoffizielle Koordinierung veröffentlicht worden, und zwar unter Berücksichtigung der Abänderungen durch:

- den Königlichen Erlass Nr. 74 vom 10. November 1967 zur Ergänzung und Abänderung des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen,

- das Gesetz vom 9. Juni 1970 über die Sozialprogrammierung zugunsten von Selbständigen,

- das Gesetz vom 21. Dezember 1970 zur Schaffung eines Landesinstituts der Sozialversicherungen für Selbständige,

- den Königlichen Erlass vom 13. Januar 1971 zur Anpassung verschiedener Gesetzesbestimmungen an die Bestimmungen des Gesetzes vom 21. Dezember 1970 zur Schaffung eines Landesinstituts der Sozialversicherungen für Selbständige,

- das Gesetz vom 12. Juli 1972 zur Abänderung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf das Sozialstatut der Selbständigen,

- das Gesetz vom 20. Dezember 1974 über die Haushaltsvorschläge 1974-1975,

- das Gesetz vom 6. Februar 1976 zur Abänderung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf das Sozialstatut der Selbständigen,

- den Königlichen Erlass vom 18. Oktober 1978 zur Anpassung verschiedener Verweise in den Gesetzesbestimmungen über Familienleistungen für Selbständige,

- den Königlichen Erlass Nr. 1 vom 26. März 1981 zur Abänderung des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen und des Königlichen Erlasses Nr. 72 vom 10. November 1967 über die Ruhestands- und Hinterbliebenenpensionen für Selbständige,

- das Gesetz vom 15. Juni 1983 zur Abänderung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf das Sozialstatut der Selbständigen,

- das Gesetz vom 15. Mai 1984 zur Festlegung von Maßnahmen zur Harmonisierung der Pensionsregelungen,

- das Gesetz vom 3. Dezember 1984 zur Abänderung des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen,



- den Königlichen Erlass vom 19. Dezember 1984 zur Abänderung des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen,

- das Gesetz vom 13. Juni 1985 zur Abänderung des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen,

- den Königlichen Erlass Nr. 507 vom 31. Dezember 1986 zur Änderung der Regeln in Bezug auf die Kontrolle der freien Sozialversicherungskassen für Selbständige,

- das Gesetz vom 31. März 1987 zur Abänderung des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen,

- das Programmgesetz vom 30. Dezember 1988,

- das Gesetz vom 14. Dezember 1989 zur Abänderung des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen und des Königlichen Erlasses Nr. 72 vom 10. November 1967 über die Ruhestands- und Hinterbliebenenpension für Selbständige,

- das Gesetz vom 26. Juni 1992 zur Festlegung sozialer und sonstiger Bestimmungen,

- das Gesetz vom 30. Dezember 1992 zur Festlegung sozialer und sonstiger Bestimmungen,

- das Gesetz vom 6. August 1993 zur Festlegung sozialer und sonstiger Bestimmungen,

- das Gesetz vom 30. März 1994 zur Festlegung sozialer Bestimmungen,

- den Königlichen Erlass vom 2. März 1995 zur Abänderung des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen,

- das Gesetz vom 20. Dezember 1995 zur Festlegung sozialer Bestimmungen,

- das Gesetz vom 26. Juli 1996 zur Modernisierung der sozialen Sicherheit und zur Sicherung der gesetzlichen Pensionsregelungen,

- den Königlichen Erlass vom 18. November 1996 zur Festlegung finanzieller und verschiedener Bestimmungen in Bezug auf das Sozialstatut der Selbständigen, in Anwendung von Titel VI des Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur Modernisierung der sozialen Sicherheit und zur Sicherung der gesetzlichen Pensionsregelungen und von Artikel 3 des Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur Erfüllung der Haushaltskriterien für die Teilnahme Belgiens an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (I),

- den Königlichen Erlass vom 18. November 1996 zur Einführung einer Sozialversicherung für Selbständige bei Konkurs und für ihnen gleichgestellte Personen in Anwendung der Artikel 29 und 49 des Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur Modernisierung der sozialen Sicherheit und zur Sicherung der gesetzlichen Pensionsregelungen (II),

- den Königlichen Erlass vom 30. Januar 1997 über die Pensionsregelung für Selbständige in Anwendung der Artikel 15 und 27 des Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur Modernisierung der sozialen Sicherheit und zur Sicherung der gesetzlichen Pensionsregelungen sowie in Anwendung von Artikel 3 § 1 Nr. 4 des Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur Erfüllung der Haushaltskriterien für die Teilnahme Belgiens an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion,

- das Programmgesetz vom 10. Februar 1998 zur Förderung des selbständigen Unternehmertums,

- das Gesetz vom 25. Januar 1999 zur Festlegung sozialer Bestimmungen,

- den Königlichen Erlass vom 20. Juli 2000 zur Ausführung des Gesetzes vom 26. Juni 2000 über die Einführung des Euro in die Rechtsvorschriften in Bezug auf die in Artikel 78 der Verfassung erwähnten Angelegenheiten, was Landwirtschaft und Mittelstand betrifft,

- das Programmgesetz vom 30. Dezember 2001,

- das Programmgesetz vom 2. August 2002,

- das Programmgesetz (I) vom 24. Dezember 2002,

- das Programmgesetz vom 8. April 2003,

- das Programmgesetz vom 22. Dezember 2003,

- das Programmgesetz vom 9. Juli 2004,

- das Programmgesetz vom 27. Dezember 2004,

- das Gesetz vom 13. Juli 2005 über die Einführung eines jährlichen Beitrags zu Lasten bestimmter Einrichtungen,

- das Gesetz vom 20. Juli 2005 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen,

- das Programmgesetz vom 27. Dezember 2005 (I),

- das Gesetz vom 27. Dezember 2005 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (II),

- das Gesetz vom 20. Juli 2006 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen,

- das Gesetz vom 27. Dezember 2006 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (I),

- das Gesetz vom 26. März 2007 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Hinblick auf die Eingliederung der kleinen Risiken in die Gesundheitspflegepflichtversicherung für Selbständige,

- das Gesetz vom 21. Dezember 2007 zur Abänderung des Gesetzes vom 26. März 2007 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Hinblick auf die Eingliederung der kleinen Risiken in die Gesundheitspflegepflichtversicherung für Selbständige,

- das Gesetz vom 8. Juni 2008 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (I),

- das Gesetz vom 24. Juli 2008 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen (I),

- das Programmgesetz vom 22. Dezember 2008,

- das Programmgesetz vom 23. Dezember 2009,

- das Gesetz vom 30. Dezember 2009 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen,

- das Gesetz vom 28. April 2010 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen,

- das Programmgesetz vom 22. Juni 2012,

- das Programmgesetz vom 27. Dezember 2012,

- das Gesetz vom 16. Januar 2013 zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 18. November 1996 zur Einführung einer Sozialversicherung für Selbständige bei Konkurs und für ihnen gleichgestellte Personen in Anwendung der Artikel 29 und 49 des Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur Modernisierung der sozialen Sicherheit und zur Sicherung der gesetzlichen Pensionsregelungen und des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen,

- das Programmgesetz vom 28. Juni 2013,

- das Gesetz vom 24. Oktober 2013 über das Sozialstatut bestimmter Kategorien von Personen, die ein öffentliches Mandat ausüben,

- das Gesetz vom 22. November 2013 zur Reform der Berechnung der Sozialbeiträge für Selbständige,

- das Gesetz vom 7. Januar 2014 zur Abänderung des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen, was das Statut des mithelfenden Ehepartners betrifft,

- das Gesetz vom 25. April 2014 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich der sozialen Sicherheit,

- das Programmgesetz vom 10. August 2015,

- das Gesetz vom 30. August 2015 zur Abänderung des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen im Hinblick auf die Nichtberücksichtigung der Impulseo-1-Prämie bei der Berechnung der Sozialbeiträge ,

- das Gesetz vom 16. Dezember 2015 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf das Sozialstatut der Selbständigen,

- das Gesetz vom 26. Dezember 2015 über Maßnahmen zur verstärkten Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Stärkung der Kaufkraft,

- das Gesetz vom 29. Februar 2016 zur Ergänzung und Abänderung des Sozialstrafgesetzbuches und zur Festlegung verschiedener sozialstrafrechtlicher Bestimmungen,

- das Programmgesetz vom 1. Juli 2016,

- das Gesetz vom 15. Juli 2016 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf das Sozialstatut der Selbständigen,

- das Gesetz vom 18. Dezember 2016 zur Festlegung des Sozialstatuts und des steuerrechtlichen Status des Student-Selbständigen,

- das Gesetz vom 22. Dezember 2016 zur Einführung eines Anspruchs auf Überbrückungsmaßnahmen für Selbständige,

- das Gesetz vom 18. April 2017 zur Reform der Finanzierung der sozialen Sicherheit,

- das Gesetz vom 25. Dezember 2017 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf das Sozialstatut der Selbständigen,

- das Gesetz vom 18. Februar 2018 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen in Bezug auf die Sozialbeiträge der Selbständigen,

- das Gesetz vom 11. Juli 2018 im Rahmen der Integration der Hypothekenämter in die Verwaltung Rechtssicherheit der Generalverwaltung Vermögensdokumentation des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen und der neuen Organisation und Verteilung der Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung Rechtssicherheit,

- das Gesetz vom 18. Juli 2018 zur Belebung der Wirtschaft und zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts,

- das Gesetz vom 6. September 2018 zur Abänderung der Vorschriften im Hinblick auf die Festigung des Adoptionsurlaubs und zur Einführung des Pflegeelternurlaubs,

- das Gesetz vom 20. September 2018 zur Harmonisierung der Begriffe der elektronischen Signatur und des dauerhaften Datenträgers und zur Beseitigung von Hindernissen beim Abschluss von Verträgen auf elektronischem Wege,

- das Gesetz vom 2. Dezember 2018 zur Abänderung des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen im Hinblick auf die Reform der Arbeitsweise der Kommission für Beitragsbefreiung,

- das Gesetz vom 19. Dezember 2018 zur Abänderung von Artikel 15 § 2 des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen in Bezug auf die Beitragspflicht,

- das Gesetz vom 21. Dezember 2018 zur Festlegung verschiedener Bestimmungen im Bereich Soziales,

- das Gesetz vom 21. März 2019 zur Abänderung des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen in Bezug auf die Mutterschaftshilfe und zur Einführung der Adoptionshilfe,

- das Gesetz vom 7. April 2019 über die Einführung eines Vaterschafts- und Geburtsurlaubs zugunsten Selbständiger,

- das Gesetz vom 7. Mai 2019 zur Anpassung verschiedener Gesetzesbestimmungen infolge der Übertragung bestimmter Zuständigkeiten des Föderalen Öffentlichen Dienstes Soziale Sicherheit an das Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige und zur Durchführung bestimmter terminologischer Anpassungen,

- das Programmgesetz vom 20. Dezember 2020,

- das Gesetz vom 24. Dezember 2020 über die Vereinsarbeit,

- das Gesetz vom 27. Juni 2021 zur Verlängerung des Trauerurlaubs bei Tod des Lebenspartners oder eines Kindes und zur Ermöglichung einer flexibleren Inanspruchnahme dieses Trauerurlaubs,

- den Königlichen Erlass vom 14. August 2021 zur Erhöhung bestimmter sozialer Leistungen zugunsten von Selbständigen in Ausführung der Artikel 5 und 6 des Gesetzes vom 23. Dezember 2005 über den Solidaritätspakt zwischen den Generationen,

- den Königlichen Erlass vom 23. Dezember 2021 zur Abänderung des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen in Bezug auf die vorläufigen Beiträge,

- das Programmgesetz vom 27. Dezember 2021,

- das Gesetz vom 19. Januar 2022 zur Einfügung von Buch 2 Titel 3 "Vermögensrecht in Paargemeinschaften" und von Buch 4 "Erbschaften, Schenkungen und Testamente" des Zivilgesetzbuches,

- den Königlichen Erlass vom 18. April 2022 zur Ausführung von Artikel 74 des Gesetzes vom 11. August 2017 zur Einfügung von Buch XX "Insolvenz von Unternehmen" in das Wirtschaftsgesetzbuch und zur Einfügung der Buch XX eigenen Begriffsbestimmungen und der Buch XX eigenen Rechtsdurchsetzungsbestimmungen in Buch I des Wirtschaftsgesetzbuches,

- das Gesetz vom 12. Juli 2022 über eine einmalige Ermäßigung der Sozialbeiträge für bestimmte startende Selbständige,

- das Gesetz vom 30. Juli 2022 für eine humanere, schnellere und strengere Justiz II,

- das Gesetz vom 6. Dezember 2022 für eine humanere, schnellere und strengere Justiz IIbis,

- das Programmgesetz vom 26. Dezember 2022,

- das Gesetz vom 17. Februar 2023 zur Abänderung des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen in Bezug auf die Beitragsberechnung für startende selbständige Künstler,

- den Königlichen Erlass vom 7. April 2023 zur Anpassung an die Entwicklung des Wohlstands von bestimmten Leistungen im Sozialstatut der Selbständigen,

- das Programmgesetz vom 22. Dezember 2023.

Diese inoffizielle Koordinierung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

MINISTERIUM DES MITTELSTANDS UND MINISTERIUM DER SOZIALFÜRSORGE


27. JULI 1967 - Königlicher Erlass Nr. 38 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen


	Artikel 1 - Durch vorliegenden Erlass wird das Sozialstatut zugunsten von Selbständigen und Helfern eingeführt.

	Dieses Sozialstatut erstreckt sich auf:

	1. Familienleistungen,

	2. Leistungen der Ruhestands- und Hinterbliebenenpension,

	3. Leistungen [bei Krankheit, Invalidität oder Mutterschaft], 

	[4. Leistungen [im Rahmen des Anspruchs auf Überbrückungsmaßnahmen].]

[Art. 1 Abs. 2 Nr. 3 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 15. Juli 2016 (B.S. vom 29. Juli 2016); Abs. 2 Nr. 4 eingefügt durch Art. 11 des K.E. vom 18. November 1996 (II) (B.S. vom 13. Dezember 1996) und abgeändert durch Art. 18 des G. vom 22. Dezember 2016 (B.S. vom 6. Januar 2017)]


KAPITEL 1 - Anwendungsbereich


	Art. 2 - Vorliegendem Erlass unterliegen und müssen somit den durch diesen Erlass auferlegten Pflichten nachkommen: Selbständige und Helfer.


	a) Selbständige


	Art. 3 - § 1 - In vorliegendem Erlass sind unter Selbständigen natürliche Personen zu verstehen, die in Belgien eine berufliche Tätigkeit ausüben, für die sie nicht durch einen Arbeitsvertrag oder ein Statut gebunden sind.

	Bis zum Gegenbeweis wird davon ausgegangen, dass jeder den im vorhergehenden Absatz erwähnten Bedingungen der Sozialversicherungspflicht unterliegt, der in Belgien eine berufliche Tätigkeit ausübt, die in [Artikel 23 § 1 Nr. 1 oder 2 oder [Artikel 30 Nr. 2] des Einkommensteuergesetzbuches 1992] erwähnte Einkünfte erbringen kann.

	[Für die Anwendung des vorliegenden Paragraphen gilt eine berufliche Tätigkeit als aufgrund eines Arbeitsvertrags ausgeübt, wenn für die Anwendung einer der Sozialversicherungsregelungen für Lohnempfänger davon ausgegangen wird, dass der Betreffende in diesem Zusammenhang durch einen Arbeitsvertrag gebunden ist.]

	[Vorbehaltlich der Anwendung der Artikel 5bis und 13 § 3 wird bei Personen, die in einer Vereinigung oder Gesellschaft mit oder ohne Rechtspersönlichkeit ein Unternehmen beziehungsweise Geschäfte mit gewinnbringendem Zweck betreiben, als Bevollmächtigte bestimmt sind oder die, ohne bestimmt zu sein, eine Vollmacht in einer solchen Vereinigung oder Gesellschaft ausüben, widerlegbar davon ausgegangen, dass sie eine berufliche Tätigkeit als Selbständiger ausüben.]

	[Die berufliche Tätigkeit als Selbständiger als Bevollmächtigter in einer Vereinigung oder einer Gesellschaft, die der belgischen Gesellschaftssteuer oder der belgischen Steuer der Gebietsfremden unterliegt, gilt widerlegbar als berufliche Tätigkeit, die in Belgien ausgeübt wird.]

	§ 2 - [Der König kann bestimmen, wie die in § 1 Absatz 4 und 5 erwähnten Vermutungen widerlegt werden können.]

	§ 3 - [...]

[Art. 3 § 1 Abs. 2 abgeändert durch Art. 113 des G. vom 30. März 1994 (B.S. vom 31. März 1994) und Art. 14 des G. vom 30. Dezember 2001 (B.S. vom 31. Dezember 2001); § 1 Abs. 3 eingefügt durch Art. 1 des K.E. Nr. 74 vom 10. November 1967 (B.S. vom 14. November 1967); § 1 Abs. 4 eingefügt durch Art. 1 des K.E. vom 18. November 1996 (I) (B.S. vom 12. Dezember 1996) und ersetzt durch Art. 37 Nr. 1 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 6. Juni 2014); § 1 Abs. 5 eingefügt durch Art. 37 Nr. 1 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 6. Juni 2014); § 2 ersetzt durch Art. 37 Nr. 2 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 6. Juni 2014); § 3 aufgehoben durch Art. 1 Nr. 2 des G. vom 6. Februar 1976 (B.S. vom 11. Februar 1976)]


	Art. 4 - [...]

[Art. 4 aufgehoben durch Art. 2 des G. vom 6. Februar 1976 (B.S. vom 11. Februar 1976)]


	Art. 5 - Journalisten, Pressekorrespondenten und Personen, die Urheberrechte beziehen, unterliegen vorliegendem Erlass nicht, wenn sie bereits in gleich welcher Eigenschaft über ein Sozialstatut verfügen, das dem durch vorliegenden Erlass eingeführten Sozialstatut mindestens gleichwertig ist.


	[Art. 5bis - [Personen, die ein Mandat in einer öffentlichen oder privaten Einrichtung ausüben oder mit beratender Stimme Mitglied eines Verwaltungsorgans einer öffentlichen oder privaten Einrichtung sind, entweder aufgrund der Funktion, die sie in einer Staatsverwaltung beziehungsweise der Verwaltung einer Gemeinschaft, einer Region, einer Provinz, einer Gemeinde oder einer öffentlichen Einrichtung erfüllen, als Vertreter einer Arbeitnehmer-, Arbeitgeber- beziehungsweise Selbständigenorganisation oder als Vertreter des Staates, einer Gemeinschaft, einer Region, einer Provinz, einer Gemeinde oder einer öffentlichen Einrichtung, unterliegen in diesem Zusammenhang vorliegendem Erlass nicht.]]

[Art. 5bis eingefügt durch Art. 1 des G. vom 9. Juni 1970 (B.S. vom 17. Juni 1970), aufgehoben durch Art. 174 des G. vom 27. Dezember 2004 (B.S. vom 31. Dezember 2004), wieder aufgenommen durch Art. 11 des G. vom 13. Juli 2005 (B.S. vom 29. Juli 2005) und ersetzt durch Art. 2 des G. vom 24. Oktober 2013 (B.S. vom 20. November 2013)]


	[Art. 5ter - Personen, die in Belgien eine Tätigkeit ausüben, die in Artikel 90 Absatz 1 Nr. 1bis des Einkommensteuergesetzbuches 1992 erwähnte Einkünfte erbringen, unterliegen für die mit diesen Einkünften verbundene Tätigkeit vorliegendem Erlass nicht, insofern diese Einkünfte den in Artikel 37bis § 2 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 erwähnten Betrag nicht übersteigen.

	Ein Anteil von 25 Prozent an der in Artikel 171 Nr. 3bis Buchstabe a) des Einkommensteuergesetzbuches erwähnten Steuer wird der globalen Finanzverwaltung im Sozialstatut der Selbständigen, in Anwendung von Titel VI Kapitel 1 des Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur Modernisierung der sozialen Sicherheit und zur Sicherung der gesetzlichen Pensionsregelungen, zugewiesen.

	Der König bestimmt die Modalitäten für die Übertragung dieses Anteils auf die globale Finanzverwaltung.]

[Art. 5ter eingefügt durch Art. 22 des G. vom 1. Juli 2016 (B.S. vom 4. Juli 2016)]


	[Art. 5quater - § 1 - Im vorliegenden Erlass versteht man unter Student-Selbständigem den Sozialversicherungspflichtigen, der einen diesbezüglichen Antrag einreicht und folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllt:

	1. Er ist mindestens 18 und höchstens 25 Jahre alt.

	2. Er ist für das betreffende Schul- beziehungsweise Studienjahr bei einer Lehranstalt in Belgien oder im Ausland zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht als Hauptzweck eingeschrieben, um ein von einer zuständigen Behörde in Belgien anerkanntes Diplom zu erlangen.

	3. Er übt eine berufliche Tätigkeit aus, aufgrund deren er unter das Sozialstatut der Selbständigen aufgrund des vorliegenden Erlasses fällt.

	§ 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Artikels legt der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass Folgendes fest:

	1. die Modalitäten für die Einreichung des in § 1 erwähnten Antrags,

	2. Beginn und Ende der Sozialversicherungspflichtigkeit in Anwendung von § 1,

	3. was unter einem in § 1 Nr. 2 erwähnten, als Hauptzweck eingeschriebenen Studenten zu verstehen ist,

	4. was unter einer Lehranstalt in Belgien oder im Ausland und unter regelmäßiger Teilnahme am Unterricht, wie in § 1 Nr. 2 erwähnt, zu verstehen ist.



	§ 3 - Für die Anwendung des vorliegenden Artikels kann der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass Folgendes festlegen:

	1. Fälle, in denen das Alter des Student-Selbständigen über dem in § 1 Nr. 1 erwähnten Alter liegen kann,

	2. Unterrichts-, Erziehungs- oder Ausbildungsformen, die ausgeschlossen sind,

	3. in welchem Maße ein wie in Titel VII des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge erwähnter Beschäftigungsvertrag für Studenten der Anwendung von § 1 im Wege steht.

	§ 4 - Studenten-Selbständige, die in Anwendung von Artikel 12bis § 1 des vorliegenden Erlasses einen Beitrag entrichten müssen, unterliegen gemäß den Modalitäten und unter den Bedingungen, die vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass festgelegt worden sind, ausschließlich der Regelung der Kranken- und Invalidenversicherung.

	§ 5 - Die Bestimmungen des vorliegenden Artikels finden keine Anwendung auf den in Artikel 7bis § 1 des vorliegenden Erlasses erwähnten mithelfenden Ehepartner.]

[Art. 5quater eingefügt durch Art. 2 des G. vom 18. Dezember 2016 (B.S. vom 30. Dezember 2016)]


	[Art. 5quinquies - Personen, die Leistungen in Anwendung des Gesetzes vom 24. Dezember 2020 über die Vereinsarbeit erbringen, fallen nicht in den Anwendungsbereich des vorliegenden Erlasses, insofern die Bedingungen von Artikel 42 des vorerwähnten Gesetzes erfüllt sind.]

[Art. 5quinquies eingefügt durch Art. 30 des G. vom 18. Juli 2018 (B.S. vom 26. Juli 2018), selbst für nichtig erklärt durch Entscheid Nr. 53/2020 des Verfassungsgerichtshofes vom 23. April 2020 (B.S. vom 20. Mai 2020), und erneut eingefügt durch Art. 46 des G. vom 24. Dezember 2020 (B.S. vom 31. Dezember 2020)]


	b) Helfer


	Art. 6 - [In vorliegendem Erlass sind unter Helfern Personen zu verstehen, die in Belgien einem Selbständigen bei der Ausübung seines Berufs beistehen oder ihn darin vertreten, ohne ihm gegenüber durch einen Arbeitsvertrag gebunden zu sein.]

[Art. 6 ersetzt durch Art. 3 des G. vom 6. Februar 1976 (B.S. vom 11. Februar 1976)]


	[Art. 6bis - [...]]

[Art. 6bis eingefügt durch Art. 15 des G. vom 30. Dezember 2001 (B.S. vom 31. Dezember 2001), selbst aufgehoben durch Art. 9 des G. (I) vom 24. Dezember 2002 (B.S. vom 31. Dezember 2002)]


	Art. 7 - [Als Helfer unterliegen vorliegendem Erlass nicht:

	1. [Ehepartner von Selbständigen, außer wenn diese Ehepartner in den Anwendungsbereich von Artikel7bis fallen,] 

	2. [Helfer vor dem 1. Januar des Jahres, in dem sie das Alter von 20 Jahren erreichen, es sei denn, sie haben vor diesem Datum geheiratet. In letzterem Fall unterliegen die Betreffenden dem Erlass ab dem Kalenderquartal, in dem diese Ehe eingegangen worden ist,]

	3. [...],

	4. Personen, die nur gelegentlich eine Tätigkeit als Helfer ausüben. Der König bestimmt, was unter einer gelegentlichen Tätigkeit zu verstehen ist.]

[Art. 7 ersetzt durch Art. 4 des G. vom 6. Februar 1976 (B.S. vom 11. Februar 1976); einziger Absatz Nr. 1 aufgehoben durch Art. 16 des G. vom 30. Dezember 2001 (B.S. vom 31. Dezember 2001) und wieder aufgenommen durch Art. 96 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003); einziger Absatz Nr. 2 ersetzt durch Art. 1 Nr. 1 des G. vom 13. Juni 1985 (B.S. vom 31. Juli 1985); einziger Absatz Nr. 3 aufgehoben durch Art. 1 Nr. 2 des G. vom 13. Juni 1985 (B.S. vom 31. Juli 1985)]


	[Art. 7bis - [§ 1 ­ Ehepartner von in Artikel 2 erwähnten Selbständigen, die [in einem bestimmten Kalenderquartal] weder eine berufliche Tätigkeit ausüben, die ihnen eigene Ansprüche auf Leistungen in einer Pflichtregelung für Pensionen, Familienleistungen und Kranken- und Invalidenversicherung eröffnet, die mindestens den Leistungen des Sozialstatuts der Selbständigen entsprechen, noch Leistungen im Rahmen der sozialen Sicherheit beziehen, die ihnen solche eigenen Ansprüche eröffnen, gelten [für dasselbe Kalenderquartal], mit Ausnahme der Quartale, in denen der Selbständige, dem sie helfen, keine Tätigkeit ausübt, aufgrund derer er vorliegendem Erlass unterliegt, als mithelfende Ehepartner und folglich als vorliegendem Erlass unterliegende Helfer im Sinne von Artikel 6.

	[Eine eigene selbständige Tätigkeit des mithelfenden Ehepartners steht jedoch der Beibehaltung des Statuts des mithelfenden Ehepartners, wie im vorhergehenden Absatz bestimmt, nicht entgegen, insofern die Einkünfte aus dieser eigenen selbständigen Tätigkeit den Betrag von 3.000 EUR pro Jahr nicht übersteigen.]

	[Absatz 1] findet keine Anwendung auf Ehepartner von in Artikel 32 des Einkommensteuergesetzbuches CIR 1992 erwähnten selbständigen Unternehmensleitern.

	Die in Absatz 1 erwähnten Personen, die der Beschreibung von Artikel 6 nicht entsprechen, müssen eine ehrenwörtliche Erklärung, deren Anwendungsmodalitäten vom König festgelegt werden, abgeben, um diese Vermutung zu widerlegen. Bei Nichteinhaltung dieser Verpflichtung verfällt der Leistungsanspruch, unbeschadet der Möglichkeit für den König, eine administrative Geldbuße von höchstens 500 EUR aufzuerlegen.

	Der Anwendungsbereich des vorliegenden Artikels wird auf unverheiratete Helfer von Selbständigen ausgeweitet, wenn der Helfer mit dem betreffenden Selbständigen, der kein Unternehmensleiter im Sinne von [Absatz 3] ist, durch eine Erklärung über das gesetzliche Zusammenwohnen verbunden ist. Der König legt die Modalitäten für die Anwendung in Bezug auf die betreffenden Personen fest.

	§ 2 - In Abweichung von § 1 unterliegen mithelfende Ehepartner [für die Jahre 2003 und 2004 sowie für die ersten beiden Quartale von 2005] nur der Kranken- und Invalidenpflichtversicherung, Zweig Entschädigungen und Mutterschaftsversicherung, gemäß den vom König festgelegten Regeln und Bedingungen.

	Dennoch können mithelfende Ehepartner [für die Jahre 2003 und 2004 sowie für die ersten beiden Quartale von 2005] gemäß den vom König festgelegten Regeln und Bedingungen freiwillig die Anwendung des vorliegenden Erlasses in Anspruch nehmen. 

	§ 3 - In Abweichung von § 1 unterliegen mithelfende Ehepartner, deren Geburtsdatum vor dem 1. Januar 1956 liegt, nur der Kranken- und Invalidenpflichtversicherung, Zweig Entschädigungen und Mutterschaftsversicherung. Sie können gemäß den vom König festgelegten Regeln und Bedingungen freiwillig die Anwendung des vorliegenden Erlasses in Anspruch nehmen.

	Durch einen im Ministerrat beratenen Erlass kann der König jedoch Situationen bestimmen, in denen mithelfende Ehepartner, deren Geburtsdatum vor dem 1. Januar 1956 liegt, dennoch den Bestimmungen von § 1 unterliegen.]]

[Art. 7bis eingefügt durch Art. 11 des G. (I) vom 24. Dezember 2002 (B.S. vom 31. Dezember 2002) und ersetzt durch Art. 42 des G. vom 8. April 2003 (B.S. vom 17. April 2003); § 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 229 des G. vom 9. Juli 2004 (B.S. vom 15. Juli 2004); § 1 neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 2 Nr. 1 des G. vom 7. Januar 2014 (B.S. vom 21. Januar 2014); § 1 Abs. 3 abgeändert durch Art. 2 Nr. 2 des G. vom 7. Januar 2014 (B.S. vom 21. Januar 2014); § 1 Abs. 5 abgeändert durch Art. 2 Nr. 3 des G. vom 7. Januar 2014 (B.S. vom 21. Januar 2014); § 2 Abs. 1 und 2 abgeändert durch Art. 175 des G. vom 27. Dezember 2004 (B.S. vom 31. Dezember 2004)]


	[c) Allgemeine Bestimmungen]

[Unterteilung c) eingefügt durch Art. 5 des G. vom 6. Februar 1976 (B.S. vom 11. Februar 1976)]


	Art. 8 - [Der König kann die Modalitäten der Sozialversicherungspflichtigkeit von Ehepartnern festlegen, wenn eine oder mehrere berufliche Tätigkeiten von den Ehepartnern gemeinsam ausgeübt werden, und die Fälle bestimmen, in denen davon ausgegangen wird, dass die Ehepartner unterschiedliche berufliche Tätigkeiten ausüben.]

[Art. 8 ersetzt durch Art. 6 des G. vom 6. Februar 1976 (B.S. vom 11. Februar 1976)]


	Art. 9 - Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen sind in den folgenden Artikeln des vorliegenden Erlasses unter dem Begriff "Selbständige" sowohl Selbständige als auch Helfer zu verstehen.
KAPITEL 2 - Verpflichtungen


	a) Anschluss an eine Sozialversicherungskasse


	Art. 10 - § 1 - [Außer in den in § 2 Nr. 5 erwähnten Fällen ist jeder, der vorliegendem Erlass unterliegt, [[vor Beginn] seiner selbständigen beruflichen Tätigkeit] verpflichtet, sich einer der Sozialversicherungskassen für Selbständige, von denen in Artikel 20 § 1 die Rede ist, oder der in Artikel 20 § 3 erwähnten Nationalen Hilfskasse anzuschließen.]

	§ 2 - Der König bestimmt:

	1. wie [...] der in § 1 erwähnte Anschluss zu erfolgen hat,

	2. gemäß welchen Modalitäten Sozialversicherungspflichtige die Kasse wechseln können,

	3. unter welchen Bedingungen Sozialversicherungspflichtige, die es versäumt haben, innerhalb der vorgegebenen Frist eine Kasse zu wählen, von Amts wegen der Nationalen Hilfskasse angeschlossen werden,

	[4. wie sich der Zusammenschluss von Sozialversicherungskassen, die Übernahme einer Kasse durch eine andere, die Auflösung beziehungsweise der Entzug der Zulassung einer Sozialversicherungskasse auf den Anschluss der Mitglieder auswirkt,]

	[5. [die Fälle, in denen infolge der nicht vorhandenen Beitragspflicht keine Verpflichtung zum Anschluss besteht oder in denen infolge von Insolvenz von dem in Artikel 20 § 3 erwähnten Anschluss von Amts wegen bei der Nationalen Hilfskasse abgesehen werden kann,]]

	[6. unter welchen Bedingungen die in Artikel 7bis erwähnten Helfer von Amts wegen der Kasse angeschlossen werden, bei der der selbständige Ehepartner Mitglied ist,]

	[7. die Fälle, in denen die Sozialversicherungskasse einen Anschluss zur Missbrauchsvorbeugung verweigern kann beziehungsweise muss, sowie die Modalitäten in Bezug auf die diesbezügliche Kontrolle.]

[Art. 10 § 1 ersetzt durch Art. 2 Nr. 1 des G. vom 14. Dezember 1989 (B.S. vom 22. Dezember 1989) und abgeändert durch Art. 85 Nr. 1 des G. vom 23. Dezember 2009 (B.S. vom 30. Dezember 2009) und Art. 20 des G. vom 1. Juli 2016 (B.S. vom 4. Juli 2016); § 2 einziger Absatz Nr. 1 abgeändert durch Art. 85 Nr. 2 des G. vom 23. Dezember 2009 (B.S. vom 30. Dezember 2009); § 2 einziger Absatz Nr. 4 eingefügt durch Art. 7 des G. vom 6. Februar 1976 (B.S. vom 11. Februar 1976); § 2 einziger Absatz Nr. 5 eingefügt durch Art. 2 Nr. 2 des G. vom 14. Dezember 1989 (B.S. vom 22. Dezember 1989) und ersetzt durch Art. 102 des G. vom 20. Dezember 1995 (B.S. vom 23. Dezember 1995); § 2 einziger Absatz Nr. 6 eingefügt durch Art. 97 des G. vom 22. Dezember 2003 (B.S. vom 31. Dezember 2003); § 2 einziger Absatz Nr. 7 eingefügt durch Art. 176 des G. vom 27. Dezember 2004 (B.S. vom 31. Dezember 2004)]


	b) Beiträge


	Art. 11 - [§ 1 - Die Beiträge der Sozialversicherungspflichtigen werden als Prozentsatz der Berufseinkünfte ausgedrückt.

	§ 2 - Unter Berufseinkünften im Sinne von § 1 sind die Bruttoberufseinkünfte abzüglich der Werbungskosten und gegebenenfalls der beruflichen Verluste zu verstehen, die gemäß den Rechtsvorschriften über die Einkommensteuer festgelegt werden und die der Sozialversicherungspflichtige als Selbständiger während des Zeitraums, in dem er vorliegendem Königlichen Erlass unterlag, bezogen hat.

	[In Artikel 4 § 1 des Königlichen Erlasses vom 23. März 2012 zur Schaffung eines Impulsfonds für die Allgemeinmedizin und zur Festlegung der Arbeitsweise dieses Fonds erwähnte Beteiligungen gelten nicht als Berufseinkünfte.]

	Die in Artikel 23 § 1 Nr. 3 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 erwähnten Gewinne und Profite sowie die Entschädigungen, die in Artikel 32 Absatz 2 Nr. 2, zu lesen in Verbindung mit Artikel 31 Absatz 2 Nr. 3 desselben Gesetzbuches, erwähnt sind und die an eine vorherige vom Sozialversicherungspflichtigen ausgeübte Tätigkeit gebunden sind, gelten als Berufseinkünfte im Sinne von Absatz 1 und es wird davon ausgegangen, dass sie unter das Steuerjahr fallen, in dem sie besteuert werden.

	Die Berechnung der für ein bestimmtes Jahr zu entrichtenden Beiträge - nachstehend Beitragsjahr genannt - erfolgt auf der Grundlage der Berufseinkünfte im Sinne [der Absätze 1 und 3], die an das Steuerjahr gebunden sind, dessen Jahreszahl das Kalenderjahr bestimmt, das unmittelbar auf das Kalenderjahr folgt, für das die Beiträge zu entrichten sind.

	In Abweichung [von den Absätzen 1, 3 und 4] gelten die in Artikel 28 Absatz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992 erwähnten Einkünfte nicht als Berufseinkünfte, sofern der Selbständige:

	- spätestens am 31. Dezember des Jahres nach dem Jahr, in dem die betreffenden Einkünfte bezogen wurden, nicht mehr vorliegendem Königlichen Erlass unterliegt

	- oder spätestens am 31. Dezember des Jahres nach dem Jahr, in dem die betreffenden Einkünfte bezogen wurden, tatsächlich eine Ruhestandspension bezieht.

	Für die Anwendung des vorliegenden Paragraphen werden die Berufseinkünfte, die gemäß den steuerrechtlichen Vorschriften mithelfenden Ehepartnern zuerkannt werden, den Berufseinkünften des Selbständigen, dem sie helfen, hinzugefügt, sofern der mithelfende Ehepartner lediglich der Kranken- und Invalidenpflichtversicherung, Zweig Entschädigungen, unterliegt.

	Berufseinkünfte im Sinne [der Absätze 1 bis 6] sind Berufseinkünfte, wie sie von der Verwaltung des Steuerwesens für Unternehmen und Einkünfte des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen mitgeteilt werden.

	Die Verwaltung des Steuerwesens für Unternehmen und Einkünfte des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen ist verpflichtet, dem Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige die notwendigen Auskünfte zu erteilen, um die Höhe der aufgrund des vorliegenden Königlichen Erlasses zu entrichtenden Beiträge festzulegen.

	§ 3 - Unbeschadet der Bestimmungen von Artikel 13bis zahlen Selbständige im Beitragsjahr selbst gemäß den Bestimmungen der Artikel 12 und 13 vorläufig Beiträge, die auf der Grundlage der Berufseinkünfte berechnet werden, wie sie am 1. Januar des Beitragsjahres bekannt sind, und die an das Steuerjahr gebunden sind, dessen Jahreszahl das zweite Kalenderjahr bestimmt, das dem Beitragsjahr unmittelbar vorausgeht.

	Wenn die Berufseinkünfte des in Absatz 1 erwähnten Steuerjahres am 1. Januar des Beitragsjahres noch nicht bekannt sind, erfolgt die Berechnung der vorläufigen Beiträge für dieses Beitragsjahr auf der Grundlage der Berufseinkünfte des jüngsten Steuerjahres, das dem in Absatz 1 erwähnten Steuerjahr vorausgeht und für das die Berufseinkünfte am 1. Januar des Beitragsjahres bekannt sind. In diesem Fall werden diese letzten Berufseinkünfte berücksichtigt, selbst wenn die Berufseinkünfte des in Absatz 1 erwähnten Steuerjahres im Laufe des Beitragsjahres noch bekannt würden.

	Zur Bestimmung der Höhe der in den Absätzen 1 und 2 erwähnten vorläufigen Beiträge werden die betreffenden Berufseinkünfte mit einem Bruch multipliziert, den der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister zu Beginn jedes Kalenderjahres festlegt. Der Nenner dieses Bruchs ist der Durchschnitt der Verbraucherpreisindexe des in den Absätzen 1 und 2 erwähnten Steuerjahres; der Zähler stellt den Durchschnitt der geschätzten Verbraucherpreisindexe für das Jahr dar, für das die Beiträge zu entrichten sind.

	Zählt das in den Absätzen 1 bis 3 erwähnte Steuerjahr weniger als vier Kalenderquartale der Sozialversicherungspflichtigkeit, so werden die Berufseinkünfte dieses unvollständigen Kalenderjahres in ein Jahreseinkommen umgewandelt. Zu diesem Zweck werden die Berufseinkünfte mit einem Bruch multipliziert, dessen Zähler vier entspricht und dessen Nenner aus der Anzahl Kalenderquartale besteht, in denen während des betreffenden Steuerjahres das Sozialstatut der Selbständigen Anwendung fand. Der vorläufig zu entrichtende Beitrag wird demnach entsprechend der Anzahl Kalenderquartale, in denen während des Beitragsjahres das Sozialstatut der Selbständigen angewandt wurde, festgelegt.

	Gegebenenfalls können Selbständige für ein bestimmtes Beitragsjahr höhere vorläufige Beiträge als die in Absatz 1 vorgesehenen Beiträge zahlen, vorausgesetzt, zum Zeitpunkt der Zahlung stehen keine unbestrittenen Forderungen von einforderbaren Sozialbeiträgen oder Nebenforderungen aus, und insofern der Höchstbeitrag nicht überschritten wird. Der König kann die Modalitäten festlegen, wie diese Zahlungen im Hinblick auf ihre spätere Regularisierung beziehungsweise ihre eventuelle Anrechnung auf andere einforderbare Beitragsschulden und Nebenforderungen behandelt werden.

	[Auf der Grundlage objektiver Elemente dürfen Sozialversicherungskassen, denen die Selbständigen angeschlossen sind, ihnen auf ihren Antrag hin erlauben, im Beitragsjahr selbst vorläufige Beiträge zu zahlen, die den Beiträgen entsprechen, die aufgrund eines Einkommens zu entrichten wären, das wie folgt bestimmt wird:

	a) für alle Selbständigen, die zu der in Artikel 12 § 1 erwähnten Kategorie von Beitragspflichtigen gehören: entweder einen Beitrag in Höhe des Beitrags zu zahlen, der auf der Grundlage eines in Artikel 12 § 1 Absatz 2 erwähnten Einkommens zu entrichten ist, wenn sie nachweisen können, dass ihre Einkünfte im Beitragsjahr diesen Betrag nicht übersteigen werden, oder einen Beitrag in Höhe des Beitrags zu zahlen, der auf der Grundlage eines vom Selbständigen geschätzten Einkommens zu entrichten ist, das höher als das in Artikel 12 § 1 Absatz 2 erwähnte Einkommen ist, wenn sie nachweisen können, dass ihre Einkünfte im Beitragsjahr das geschätzte Einkommen nicht übersteigen werden,

	b) für mithelfende Ehepartner, die zu der in Artikel 12 § 1ter erwähnten Kategorie von Beitragspflichtigen gehören: entweder einen Beitrag in Höhe des Beitrags zu zahlen, der auf der Grundlage eines in Artikel 12 § 1ter Absatz 1 erwähnten Einkommens zu entrichten ist, wenn sie nachweisen können, dass ihr Einkommen im Beitragsjahr diesen Betrag nicht übersteigen wird, oder einen Beitrag in Höhe des Beitrags zu zahlen, der auf der Grundlage eines vom Selbständigen geschätzten Einkommens zu entrichten ist, das höher als das in Artikel 12 § 1ter Absatz 1 erwähnte Einkommen ist, wenn sie nachweisen können, dass ihr Einkommen im Beitragsjahr das geschätzte Einkommen nicht übersteigen wird,

	c) für Selbständige, die zu der in Artikel 12 § 2 erwähnten Kategorie von Beitragspflichtigen gehören, und in Artikel 37 des Königlichen Erlasses vom 19. Dezember 1967 zur Einführung einer allgemeinen Regelung in Ausführung des Königlichen Erlasses Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen erwähnte Selbständige: einen Beitrag in Höhe des Beitrags zu zahlen, der auf der Grundlage eines vom Selbständigen geschätzten Einkommens zu entrichten ist, wenn sie nachweisen können, dass ihr Einkommen im Beitragsjahr das geschätzte Einkommen nicht übersteigen wird,

	d) für Selbständige, die zu der in Artikel 13 § 1 erwähnten Kategorie von Beitragspflichtigen gehören: einen Beitrag in Höhe des Beitrags zu zahlen, der auf der Grundlage eines vom Selbständigen geschätzten Einkommens zu entrichten ist, wenn sie nachweisen können, dass ihr Einkommen im Beitragsjahr das geschätzte Einkommen nicht übersteigen wird,

	e) für Studenten-Selbständige, die zu der in Artikel 12bis erwähnten Kategorie von Beitragspflichtigen gehören: einen Beitrag in Höhe des Beitrags zu zahlen, der auf der Grundlage eines vom Selbständigen geschätzten Einkommens zu entrichten ist, wenn sie nachweisen können, dass ihr Einkommen im Beitragsjahr das geschätzte Einkommen nicht übersteigen wird,

f) [für Selbständige, die zu der in Artikel 12 § 1bis erwähnten Kategorie von Beitragspflichtigen gehören, für die ersten vier Kalenderquartale der Sozialversicherungspflichtigkeit oder für die ersten acht Kalenderquartale der Sozialversicherungspflichtigkeit für selbständige Künstler: entweder einen Beitrag in Höhe des Beitrags zu zahlen, der auf der Grundlage eines in Artikel 12 § 1bis Absatz 1 erwähnten Einkommens zu entrichten ist, wenn sie nachweisen können, dass ihr Einkommen im Beitragsjahr, in dem eines oder mehrere dieser vier beziehungsweise acht ersten Kalenderquartale liegen, diesen Betrag nicht übersteigen wird, oder einen Beitrag in Höhe des Beitrags zu zahlen, der auf der Grundlage eines vom Selbständigen geschätzten Einkommens zu entrichten ist, das höher als das in Artikel 12 § 1bis Absatz 1 erwähnte Einkommen ist, wenn sie nachweisen können, dass ihr Einkommen im Beitragsjahr, in dem eines oder mehrere dieser vier beziehungsweise acht ersten Kalenderquartale liegen, das geschätzte Einkommen nicht übersteigen wird.]]

	Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass bestimmen, was unter "objektiven Elementen" zu verstehen ist, wobei es sich nur um Elemente handeln kann, die sich unmittelbar auf die Höhe der Berufseinkünfte auswirken.

	Die Erlaubnis darf nicht dazu führen, dass bereits geleistete Beitragszahlungen an den Selbständigen zurückgezahlt werden.

	Der König kann bestimmen, binnen welcher Frist die in Absatz 6 erwähnten Anträge zur Vermeidung der Nichtigkeit eingereicht werden, wie solche Anträge einzureichen sind und auf welche Weise Sozialversicherungskassen die Akten führen, Beschlüsse fassen und diese den Selbständigen mitteilen.

	Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass in Absprache mit und nach Stellungnahme des Allgemeinen geschäftsführenden Ausschusses für das Sozialstatut der Selbständigen, der aufgrund von Artikel 107 des Gesetzes vom 30. Dezember 1992 zur Festlegung sozialer und sonstiger Bestimmungen geschaffen wurde, und unbeschadet der Anwendung von Artikel 12 § 1 Absatz 2 und Artikel 12 § 1ter Absatz 1 die in Absatz 6 erwähnten Beträge anpassen, Beträge hinzufügen beziehungsweise streichen und bestimmen, dass der Selbständige unter den gleichen Bedingungen wie den in Absatz 6 bis 9 bestimmten Bedingungen seiner Sozialversicherungskasse selbst die Höhe des Einkommens vorschlagen kann, auf deren Grundlage er die vorläufigen Beiträge zahlen möchte. Mit dem Ausdruck "in Absprache mit und nach Stellungnahme des Allgemeinen geschäftsführenden Ausschusses für das Sozialstatut der Selbständigen" ist gemeint, dass die hier angestrebten Entwicklungen nicht vor der in Artikel 16 des Gesetzes vom 22. November 2013 zur Reform der Berechnung der Sozialbeiträge für Selbständige vorgesehenen Evaluation des Systems durch den Allgemeinen geschäftsführenden Ausschuss für das Sozialstatut der Selbständigen umgesetzt werden können.

	§ 4 - Sozialversicherungskassen müssen Sozialversicherungspflichtige deutlich und schriftlich über Folgendes informieren:

	1. dass in § 3 und Artikel 13bis erwähnte Beiträge vorläufig und einforderbar sind,

	2. wie diese Beiträge später regularisiert werden,

	3. die Auswirkungen, die diese Regularisierung mit sich bringen kann.

	§ 5 - Sobald die Berufseinkünfte des Beitragsjahres von der Verwaltung des Steuerwesens für Unternehmen und Einkünfte des Föderalen Öffentlichen Dienstes Finanzen mitgeteilt werden, wird der endgültige Betrag der für das betreffende Beitragsjahr zu entrichtenden Beiträge auf dieser Grundlage festgelegt. Dies wird als Regularisierung bezeichnet. Der König bestimmt, wie diese Regularisierung durchgeführt wird und wie den Betreffenden die Jahresabrechnung ihrer Beiträge zugestellt wird.

	Auf diese Berufseinkünfte wird der in dem zu regularisierenden Zeitraum geltende Beitragsprozentsatz angewandt.

	Zählt das Beitragsjahr weniger als vier Kalenderquartale der Sozialversicherungspflichtigkeit, so werden die Berufseinkünfte dieses unvollständigen Kalenderjahres in ein Jahreseinkommen umgewandelt. Zu diesem Zweck werden die Berufseinkünfte mit einem Bruch multipliziert, dessen Zähler vier entspricht und dessen Nenner aus der Anzahl Kalenderquartale besteht, in denen während des Beitragsjahres das Sozialstatut der Selbständigen Anwendung fand. Der zu entrichtende Beitrag wird demnach entsprechend der Anzahl Kalenderquartale, in denen der Betreffende während des Beitragsjahres unter das Sozialstatut der Selbständigen fiel, berechnet.

	Selbständige können sich jedoch dafür entscheiden, dass die in Absatz 1 bis 3 erwähnte Regularisierung der unten erwähnten Beitragsjahre nicht durchgeführt wird. Dies kann beantragt und bewilligt werden, wenn alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

	- Der Antrag muss spätestens am Datum des Einsetzens der [eigenen Ruhestandspension] eingereicht werden.

	- Die [eigene Ruhestandspension] muss spätestens am 1. Januar 2019 einsetzen.

	- Der betreffende Selbständige beendet jegliche selbständige berufliche Tätigkeit zum Zeitpunkt des Einsetzens der [eigenen Ruhestandspension].

	- Dies betrifft die Regularisierungen aller Beitragsjahre ab dem Jahr, in dem die [eigene Ruhestandspension] einsetzt, bis einschließlich zum dritten Kalenderjahr vor dem Jahr, in dem die [eigene Ruhestandspension] einsetzt, mit Ausnahme der Beitragsjahre, für die [beim Einsetzen der [eigenen Ruhestandspension]] bereits eine Regularisierung durchgeführt wurde.

	- In und für alle zu berücksichtigenden Beitragsjahre findet Artikel 11 § 3 Absatz 6 keine Anwendung auf den Selbständigen.

	Der König bestimmt, wie in Absatz 4 erwähnte Anträge einzureichen sind.

	Der König kann das oben erwähnte Datum vom 1. Januar 2019 durch einen im Ministerrat beratenen Erlass abändern.]

[Art. 11 ersetzt durch Art. 2 des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013); § 2 neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 30. August 2015 (B.S. vom 22. September 2015); § 2 Abs. 4 abgeändert durch Art. 2 Nr. 1 des G. vom 25. Dezember 2017 (B.S. vom 29. Dezember 2017); § 2 Abs. 5 einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 2 Nr. 2 des G. vom 25. Dezember 2017 (B.S. vom 29. Dezember 2017); § 2 Abs. 7 abgeändert durch Art. 2 Nr. 3 des G. vom 25. Dezember 2017 (B.S. vom 29. Dezember 2017); § 3 Abs. 6 ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 23. Dezember 2021 (B.S. vom 18. Januar 2022); § 3 Abs. 6 Buchstabe f) ersetzt durch Art. 2 des G. vom 17. Februar 2023 (B.S. vom 6. April 2023); § 5 Abs. 4 erster Gedankenstrich abgeändert durch Art. 2 Nr. 2 des G. vom 16. Dezember 2015 (B.S. vom 8. Januar 2016); § 5 Abs. 4 zweiter Gedankenstrich abgeändert durch Art. 2 Nr. 2 des G. vom 16. Dezember 2015 (B.S. vom 8. Januar 2016); § 5 Abs. 4 dritter Gedankenstrich abgeändert durch Art. 2 Nr. 2 des G. vom 16. Dezember 2015 (B.S. vom 8. Januar 2016); § 5 Abs. 4 vierter Gedankenstrich abgeändert durch Art. 41 Nr. 2 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 6. Juni 2014) und Art. 2 Nr. 2 des G. vom 16. Dezember 2015 (B.S. vom 8. Januar 2016)]


	[Art. 11bis - § 1 - Wenn sich zum Zeitpunkt der in Artikel 11 § 5 erwähnten Regularisierung herausstellt, dass ein Selbständiger, der im Beitragsjahr die Anwendung von Artikel 11 § 3 Absatz 6 in Anspruch genommen hat, den für das Beitragsjahr zu entrichtenden Beitrag am 31. Dezember des Beitragsjahres nicht vollständig gezahlt hat, ist neben dem für das Beitragsjahr zu entrichtenden Beitrag eine Erhöhung zu entrichten.

	Diese Erhöhung beträgt drei Prozent des Teils des für das Beitragsjahr zu entrichtenden Beitrags, der die Höhe des Beitrags übersteigt, den der Selbständige für dasselbe Jahr vorläufig zu entrichten hatte und der am vorerwähnten Datum noch aussteht; sie wird zum ersten Mal nach diesem Datum angewandt. Wenn jedoch der Betrag des für das Beitragsjahr zu entrichtenden Beitrags höher ist als der Betrag des in Artikel 11 § 3 Absatz 1 erwähnten, im Beitragsjahr festgelegten vorläufigen Beitrags, wird für die Berechnung der in Absatz 1 erwähnten Erhöhungen der letztgenannte Betrag berücksichtigt.

	Danach wird die Erhöhung jeweils auf den bei Ablauf jedes darauffolgenden Kalenderquartals noch ausstehenden Teil des Beitrags angerechnet, und zwar bis zum Ablauf des Kalenderquartals vor dem Quartal, in dem der ausstehende Teil gezahlt worden ist, beziehungsweise bis einschließlich zum Kalenderquartal vor dem Quartal, in dem die Sozialversicherungskasse dem Selbständigen die in Artikel 11 § 5 erwähnte Regularisierung mitteilt.

	Zudem wird in dem in Absatz 1 erwähnten Fall bei der in Artikel 11 § 5 erwähnten Regularisierung eine einmalige Erhöhung von sieben Prozent auf den Teil des Beitrags des Beitragsjahres angewandt, der am 31. Dezember desselben Beitragsjahres noch ausstand.

	§ 2 - Der König kann nach Stellungnahme des Allgemeinen geschäftsführenden Ausschusses für das Sozialstatut der Selbständigen, der aufgrund von Artikel 107 des Gesetzes vom 30. Dezember 1992 zur Festlegung sozialer und sonstiger Bestimmungen geschaffen wurde, durch einen im Ministerrat beratenen Erlass, zusätzlich zu dem in § 1 erwähnten Erhöhungssystem, ein System der einmaligen Sondererhöhung der Beiträge und ein System der einmaligen Sondervergütung unter folgenden Bedingungen einführen:

	- Er tut dies frühestens nach der in Artikel 16 des Gesetzes vom 22. November 2013 zur Reform der Berechnung der Sozialbeiträge für Selbständige vorgesehenen Evaluation.

	- Der Zinssatz für die Sondererhöhung und der Zinssatz für die Sondervergütung sind gleich und betragen das Doppelte des am 1. Januar des Beitragsjahres geltenden Zinssatzes für die Spitzenrefinanzierungsfazilität der Europäischen Zentralbank. Ergibt diese Multiplikation keine ganze Zahl, wird das Ergebnis auf die nächsthöhere Einheit aufgerundet, sofern die erste Dezimalstelle mindestens fünf beträgt. Ist dies nicht der Fall, fällt der Dezimalteil weg. 

	- Die Sondererhöhung wird nur angewandt, wenn die in Artikel 11 § 5 erwähnte Regularisierung einen Gesamtbetrag betrifft, der den für das betreffende Beitragsjahr im selben Jahr gezahlten Betrag der Beiträge in hohem Maße übersteigt, wobei die Sondererhöhung nur auf den Betrag dieser Übersteigung Anwendung findet.

	- Die Sondervergütung wird angewandt, wenn sich zum Zeitpunkt der in Artikel 11 § 5 erwähnten Regularisierung herausstellt, dass der vorläufig für dieses Beitragsjahr zu entrichtende Beitrag, der gemäß Artikel 11 § 3 Absatz 1 oder Absatz 6 festgelegt wurde, höher ist als der letztendlich für dieses Beitragsjahr zu entrichtende Beitrag, wobei die Sondervergütung auf die Plusdifferenz zwischen den am 31. Dezember des Beitragsjahres gemäß Artikel 11 § 3 Absatz 1 oder Absatz 6 gezahlten Beiträgen und den letztendlich für dieses Beitragsjahr zu entrichtenden Beiträgen Anwendung findet.]

[Art. 11bis eingefügt durch Art. 3 des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013)]


[Höhe der Beiträge]

[Unterteilung eingefügt durch Art. 2 des K.E. Nr. 74 vom 10. November 1967 (B.S. vom 14. November 1967) und ersetzt durch Art. 11 des G. vom 12. Juli 1972 (B.S. vom 14. Juli 1972)]

[[A.] [Vor dem Pensionsalter]]

[Frühere Unterteilung 1 eingefügt durch Art. 2 des K.E. Nr. 74 vom 10. November 1967 (B.S. vom 14. November 1967), umgegliedert zu Unterteilung A durch Art. 4 des G. vom 9. Juni 1970 (B.S. vom 17. Juni 1970) und ersetzt durch Art. 11 des G. vom 12. Juli 1972 (B.S. vom 14. Juli 1972)]


	Art. 12 - [§ 1 - [[Unbeschadet der [in § 1ter, § 2 und Artikel 12bis]] erwähnten Ausnahmen haben Sozialversicherungspflichtige folgende Jahresbeiträge zu entrichten:

	1. [20,5 Prozent] auf den Teil der Berufseinkünfte, der 15.831,12 EUR nicht übersteigt,

	2. 14,16 Prozent auf den Teil der Berufseinkünfte, der höher ist als 15.831,12 EUR, jedoch 23.330,06 EUR nicht übersteigt.]

	Für die Berechnung der in Nr. 1 erwähnten Beiträge wird davon ausgegangen, dass die Berufseinkünfte des Sozialversicherungspflichtigen [3.666,15 EUR] betragen, [falls sie diesen Betrag nicht erreichen.] Die so festgelegten Beiträge sind selbst dann zu entrichten, wenn für das in Artikel 11 § 2 erwähnte [Beitragsjahr] keine Gewinne erzielt wurden.]

	[Durch einen im Ministerrat beratenen Erlass kann der König den in Absatz 1 Nr. 1 erwähnten Betrag bis zu dem in Artikel 7 Absatz 3 des Königlichen Erlasses Nr. 50 vom 24. Oktober 1967 über die Ruhestands- und Hinterbliebenenpension für Lohnempfänger erwähnten Jahresbetrag erhöhen, der gemäß dem letzten Absatz desselben Artikels angepasst wird.]

	[§ 1bis - [In Abweichung von § 1 Absatz 2 wird für die Berechnung der in § 1 Absatz 1 Nr. 1 erwähnten Beiträge davon ausgegangen, dass die Berufseinkünfte von Sozialversicherungspflichtigen, die den in folgendem Absatz bestimmten Selbständigen entsprechen, folgendem Betrag entsprechen, falls diese Einkünfte diesen Betrag nicht erreichen:

	1.893,22 EUR für die ersten vier Kalenderquartale der Sozialversicherungspflichtigkeit.

	Die in Absatz 1 bestimmte Beitragsberechnung gilt für die ersten vier aufeinanderfolgenden Kalenderquartale der Sozialversicherungspflichtigkeit als hauptberuflicher Selbständiger für Selbständige, die in den zwanzig Kalenderquartalen vor Beginn beziehungsweise Wiederaufnahme ihrer selbständigen Tätigkeit zu keinem Zeitpunkt sozialversicherungspflichtig waren, weder als hauptberuflicher Selbständiger, noch als Selbständiger, der den in Artikel 12 § 2 Absatz 1 erwähnten Selbständigen aufgrund von Absatz 4 dieses Paragraphen gleichgestellt ist. Unter hauptberuflichen Selbständigen sind Sozialversicherungspflichtige zu verstehen, die gewöhnlich und hauptberuflich eine berufliche Tätigkeit als Selbständiger ausüben und außerdem zu einer der in Artikel 12 § 1, 1bis oder 1ter erwähnten Kategorien von Beitragspflichtigen gehören. [Für das erste der genannten Kalenderquartale der Sozialversicherungspflichtigkeit als hauptberuflicher Selbständiger gilt eine Ermäßigung des Quartalsbeitrags von 25,01 EUR. Diese Ermäßigung wird unmittelbar mit dem vorläufigen Beitrag verrechnet, der für dieses erste Kalenderquartal der Sozialversicherungspflichtigkeit als hauptberuflicher Selbständiger zu entrichten ist.]

	[Die in Absatz 1 bestimmte Beitragsberechnung gilt ebenfalls für die ersten vier aufeinanderfolgenden Kalenderquartale der Sozialversicherungspflichtigkeit als hauptberuflicher Selbständiger für Selbständige, die während oder nach einem Krankheits- oder Invaliditätszeitraum ihre berufliche Tätigkeit wieder aufnehmen und die in mindestens zwei aufeinanderfolgenden Quartalen wegen Krankheit gemäß Artikel 29 § 1 des Königlichen Erlasses vom 22. Dezember 1967 zur Einführung einer allgemeinen Regelung über die Ruhestands- und Hinterbliebenenpension für Selbständige gleichgestellt waren.]

	Die gemäß Absatz 1 festgelegten Beiträge sind selbst dann zu entrichten, wenn für das in Artikel 11 § 2 erwähnte Beitragsjahr keine Gewinne erzielt wurden.

	Für Sozialversicherungspflichtige, die für ein bestimmtes Quartal einen in Anwendung des vorliegenden Paragraphen verminderten Beitrag zahlen, wird davon ausgegangen, dass sie für dieses Quartal einen Beitrag gezahlt haben, der mindestens dem in § 1 Absatz 2 erwähnten Beitrag entspricht.]

	[In Abweichung von den ersten beiden Absätzen des vorliegenden Paragraphen gelten diese Bestimmungen für die ersten acht aufeinanderfolgenden Kalenderquartale für selbständige Künstler, das heißt Selbständige mit einer künstlerischen beruflichen Tätigkeit, die für die betreffenden Quartale im Besitz einer von der Künstlerkommission ausgestellten gültigen Erklärung über selbständige Tätigkeiten oder einer von der Kommission für Kunstarbeit ausgestellten gültigen Bescheinigung über Kunstarbeit sind.]

	[§ 1ter - [In Abweichung von § 1 Absatz 2 wird für die Berechnung der in § 1 Nr. 1 erwähnten Beiträge davon ausgegangen, dass die Berufseinkünfte des mithelfenden Ehepartners, der aufgrund von Artikel 7bis vorliegendem Königlichen Erlass unterliegt, die Hälfte von 3.221,08 EUR betragen, falls sie die Hälfte dieses Betrags nicht erreichen. Die so festgelegten Beiträge sind selbst dann zu entrichten, wenn für das in Artikel 11 § 2 erwähnte Beitragsjahr keine Gewinne erzielt wurden.]

	Für Sozialversicherungspflichtige, die für ein bestimmtes Quartal einen in Anwendung von Absatz 1 verminderten Beitrag zahlen, wird davon ausgegangen, dass sie für dieses Quartal einen Beitrag gezahlt haben, der mindestens dem in § 1 Absatz 2 erwähnten Beitrag entspricht.]

	§ 2 - [Sozialversicherungspflichtige, die neben der Tätigkeit, aufgrund deren sie vorliegendem Erlass unterliegen, gewöhnlich und hauptberuflich eine andere berufliche Tätigkeit ausüben, müssen keinen Beitrag entrichten, wenn [ihre Berufseinkünfte als Selbständiger für das in Artikel 11 § 2 erwähnte Beitragsjahr weniger als 405,60 EUR betragen].]

	[Wenn diese Einkünfte mindestens 405,60 EUR betragen, müssen Sozialversicherungspflichtige folgende Jahresbeiträge entrichten:

	1. [20,5 Prozent] auf den Teil der Berufseinkünfte, der 15.831,12 EUR nicht übersteigt,

	2. 14,16 Prozent auf den Teil der Berufseinkünfte, der höher ist als 15.831,12 EUR, jedoch 23.330,06 EUR nicht übersteigt.]

	[...]

	Der König bestimmt, was für die Anwendung des vorliegenden Paragraphen unter einer gewöhnlichen und hauptberuflichen Beschäftigung zu verstehen ist und was ihr gleichgesetzt werden kann.

	Der König kann unter den Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die Er bestimmt, die Anwendung der Bestimmungen des vorliegenden Paragraphen [auf bestimmte Kategorien von Sozialversicherungspflichtigen] ausdehnen, die die Bedingung in Bezug auf die Ausübung einer anderen beruflichen Tätigkeit nicht erfüllen].

	[§ 3 ­ [...]]

[Art. 12 ersetzt durch Art. 11 des G. vom 12. Juli 1972 (B.S. vom 14  Juli 1972); § 1 ersetzt durch Art. 4 Nr. 1 des K.E. vom 18. November 1996 (I) (B.S. vom 12. Dezember1996); § 1 Abs. 1 ersetzt durch Art. 7bis Nr. 1 des G. vom 26. März 2007 (B.S. vom 27. April 2007), selbst eingefügt durch Art. 4 des G. vom 21. Dezember 2007 (B.S. vom 28. Dezember 2007); § 1 Abs. 1 einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 4 des G. vom 18. Dezember 2016 (B.S. vom 30. Dezember 2016); § 1 Abs. 1 Nr. 1 abgeändert durch Art. 9 Nr. 1 des G. vom 26. Dezember 2015 (B.S. vom 30. Dezember 2015); § 1 Abs. 2 abgeändert durch Art. 7bis Nr. 2 des G. vom 26. März 2007 (B.S. vom 27. April 2007), selbst eingefügt durch Art. 4 des G. vom 21. Dezember 2007 (B.S. vom 28. Dezember 2007), und durch Art. 4 Nr. 1 und 2 des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013); § 1 Abs. 3 eingefügt durch Art. 20 des K.E. vom 30. Januar 1997 (B.S. vom 6. März 1997); § 1bis eingefügt durch Art. 31 Nr. 2 des G. vom 10. Februar 1998 (B.S. vom 21. Februar 1998), aufgehoben durch Art. 7bis Nr. 3 des G. vom 26. März 2007 (B.S. vom 27. April 2007), selbst eingefügt durch Art. 4 des G. vom 21. Dezember 2007 (B.S. vom 28. Dezember 2007), und wieder aufgenommen durch Art. 3 des G. vom 18. Februar 2018 (B.S. vom 2. März 2018); § 1bis Abs. 2 ergänzt durch Art. 2 des G. vom 12. Juli 2022 (B.S. vom 9. August 2022); § 1bis neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 185 des G. vom 26. Dezember 2022 (B.S. vom 30. Dezember 2022); § 1bis Abs. 6 eingefügt durch Art. 3 des G. vom 17. Februar 2023 (B.S. vom 6. April 2023); § 1ter eingefügt durch Art. 13 Nr. 2 des G. (I) vom 24. Dezember 2002 (B.S. vom 31. Dezember 2002); § 1ter Abs. 1 ersetzt durch Art. 4 Nr. 3 des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013); § 2 Abs. 1 ersetzt durch Art. 4 Nr. 2 des K.E. vom 18. November 1996 (I) (B.S. vom 12. Dezember 1996) und abgeändert durch Art. 3 Nr. 3 des G. (I) vom 24. Dezember 2002 (B.S. vom 31. Dezember 2002) und Art. 4 Nr. 4 des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013); § 2 Abs. 2 ersetzt durch Art. 7bis Nr. 4 des G. vom 26. März 2007 (B.S. vom 27. April 2007), selbst eingefügt durch Art. 4 des G. vom 21. Dezember 2007 (B.S. vom 28. Dezember 2007); § 2 Abs. 2 Nr. 1 abgeändert durch Art. 9 Nr. 2 des G. vom 26. Dezember 2015 (B.S. vom 30. Dezember 2015); § 2 früherer Absatz 3 eingefügt durch Art. 4 Nr. 3 des K.E. vom 18. November 1996 (I) (B.S. vom 12. Dezember 1996) und aufgehoben durch Art. 3 Nr. 5 des G. (I) vom 24. Dezember 2002 (B.S. vom 31. Dezember 2002); § 2 Abs. 4 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 13. Juni 1985 (B.S. vom 31. Juli 1985); § 3 eingefügt durch Art. 4 Nr. 4 des G. vom 18. November 1996 (I) (B.S. vom 12. Dezember 1996) und aufgehoben durch Art. 3 Nr. 6 des G. (I) vom 24. Dezember 2002 (B.S. vom 31. Dezember 2002)]


	[Art. 12bis - § 1 - In Abweichung von Artikel 12 § 1 müssen in Artikel 5quater des vorliegenden Erlasses erwähnte Studenten-Selbständige:

	1. auf den Teil der Berufseinkünfte für das in Artikel 11 § 2 erwähnte Beitragsjahr, der die Hälfte des in Artikel 12 § 1 Absatz 2 erwähnten Einkommens nicht erreicht, keinen Beitrag entrichten,

	2. den in Artikel 12 § 1 Absatz 1 Nr. 1 erwähnten Jahresbeitrag entrichten, wenn ihre Berufseinkünfte mindestens die Hälfte des in Artikel 12 § 1 Absatz 2 erwähnten Einkommens erreichen, ohne diesem Einkommen zu entsprechen. Der Beitrag wird also auf den Teil der Berufseinkünfte berechnet, der über die Hälfte des in Artikel 12 § 1 Absatz 2 erwähnten Einkommens hinausgeht.

	§ 2 - Wenn Studenten-Selbständige Berufseinkünfte beziehen, die mindestens den Betrag des in Artikel 12 § 1 Absatz 2 erwähnten Einkommens für das betreffende Jahr erreichen, müssen sie Beiträge in Anwendung von Artikel 12 § 1 entrichten.]

[Art. 12bis eingefügt durch Art. 5 des G. vom 18. Dezember 2016 (B.S. vom 30. Dezember 2016)]


[[B.] [Nach dem Pensionsalter]]

[Frühere Unterteilung 2 eingefügt durch Art. 2 des K.E. Nr. 74 vom 10. November 1967 (B.S. vom 14. November 1967), umgegliedert zu Unterteilung B durch Art. 4 des G. vom 9. Juni 1970 (B.S. vom 17. Juni 1970) und ersetzt durch Art. 11 des G. vom 12. Juli 1972 (B.S. vom 14. Juli 1972)]


	Art. 13 - [§ 1 - [Ab dem Quartal, in dem Sozialversicherungspflichtige das gesetzliche Pensionsalter erreichen oder ihnen tatsächlich eine vorzeitige Ruhestandspension als Selbständiger oder Lohnempfänger ausgezahlt wird, müssen sie keinen Beitrag entrichten, wenn ihre Berufseinkünfte als Selbständiger für das in Artikel 11 § 2 erwähnte Beitragsjahr nicht mindestens 811,20 EUR erreichen.]

	[Wenn diese Einkünfte mindestens 811,20 EUR betragen, müssen Sozialversicherungspflichtige folgende Jahresbeiträge entrichten, die auf der Grundlage der in Artikel 11 §§ 2 und 3 erwähnten Berufseinkünfte festgelegt werden:

	1. [20,5 Prozent] auf den Teil der Berufseinkünfte, der 15.831,12 EUR nicht übersteigt,

	2. 14,16 Prozent auf den Teil der Berufseinkünfte, der höher ist als 15.831,12 EUR, jedoch 23.330,06 EUR nicht übersteigt.]

	[Wenn diese Einkünfte mindestens 811,20 EUR betragen, müssen Sozialversicherungspflichtige, deren Ruhestands- oder Hinterbliebenenpension beziehungsweise ein als solche geltender Vorteil tatsächlich auszahlbar ist - wobei für deren Auszahlung Bedingungen in Bezug auf die Ausübung einer beruflichen Tätigkeit bestehen -, folgende Jahresbeiträge entrichten, die auf der Grundlage der in Artikel 11 § 2 erwähnten Berufseinkünfte festgelegt werden:

	1. 14,7 Prozent auf den Teil der Berufseinkünfte, der 15.831,12 EUR nicht übersteigt,
 
	2. 14,16 Prozent auf den Teil der Berufseinkünfte, der höher ist als 15.831,12 EUR, jedoch 23.330,06 EUR nicht übersteigt.]

	[Wenn diese Einkünfte mindestens 811,20 EUR betragen, müssen Sozialversicherungspflichtige, die die Bedingungen von [Artikel 107 § 4 Absatz 3] des Königlichen Erlasses vom 22. Dezember 1967 zur Einführung einer allgemeinen Regelung über die Ruhestands- und Hinterbliebenenpension für Selbständige erfüllen, folgende Jahresbeiträge entrichten, die auf der Grundlage der in Artikel 11 §§ 2 und 3 erwähnten Berufseinkünfte festgelegt werden [...]:

	1. 14,7 Prozent auf den Teil der Berufseinkünfte, der 15.831,12 EUR nicht übersteigt,

	2. 14,16 Prozent auf den Teil der Berufseinkünfte, der höher ist als 15.831,12 EUR, jedoch 23.330,06 EUR nicht übersteigt.]

	§ 2 - [...]

	§ 3 - [Der König bestimmt, in welchen Fällen davon ausgegangen wird, dass die in vorliegendem Artikel erwähnten Personen jegliche berufliche Tätigkeit beendet haben.]

	§ 4 - [...]]

[Art. 13 ersetzt durch Art. 11 des K.E. vom 12. Juli 1972 (B.S. vom 14. Juli 1972); § 1 Abs. 1 ersetzt durch Art. 5 Nr. 1 des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013); § 1 Abs. 2 ersetzt durch Art. 7ter des G. vom 26. März 2007 (B.S. vom 27. April 2007), selbst eingefügt durch Art. 5 des G. vom 21. Dezember 2007 (B.S. vom 28. Dezember 2007); § 1 Abs. 2 Nr. 1 abgeändert durch Art. 3, 6, 9 Nr. 1 und 10 des G. vom 26. Dezember 2015 (B.S. vom 30. Dezember 2015); § 1 Abs. 3 eingefügt durch Art. 134 Nr. 2 des G. vom 15. Mai 1984 (B.S. vom 22. Mai 1984) und ersetzt durch Art. 5 Nr. 2 des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013); § 1 Abs. 4 eingefügt durch Art. 134 Nr. 2 des G. vom 15. Mai 1984 (B.S. vom 22. Mai 1984), aufgehoben durch Art. 21 Nr. 2 des K.E. vom 30. Januar 1997 (B.S. vom 6. März 1997) und wieder aufgenommen durch Art. 72 des G. vom 28. Juni 2013 (B.S. vom 1. Juli 2013); § 1 Abs. 4 einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 42 des G. vom 25. April 2014 (B.S. vom 6. Juni 2014) und Art. 3 des G. vom 16. Dezember 2015 (B.S. vom 8. Januar 2016); § 2 aufgehoben durch Art. 4 Nr. 4 des G. (I) vom 24. Dezember 2002 (B.S. vom 31. Dezember 2002); § 3 ersetzt durch Art. 1 des G. vom 15. Juni 1983 (B.S. vom 4. Oktober 1983); § 4 eingefügt durch Art. 10 Nr. 3 des G. vom 6. Februar 1976 (B.S. vom 11. Februar 1976) und aufgehoben durch Art. 2 Nr. 2 des K.E. Nr. 1 vom 26. März 1981 (B.S. vom 3. April 1981)]




[C. Beginn der Tätigkeit]

[Neue Unterteilung C eingefügt durch Art. 7quater des G. vom 26. März 2007 (B.S. vom 27. April 2007), selbst eingefügt durch Art. 6 des G. vom 21. Dezember 2007 (B.S. vom 28. Dezember 2007)]


	[Art. 13bis - § 1 ­ Der König bestimmt im Hinblick auf die Berechnung der Beiträge zu Beginn oder bei Wiederaufnahme einer beruflichen Tätigkeit, was unter Beginn oder Wiederaufnahme der beruflichen Tätigkeit zu verstehen ist. Zudem legt der König die Ausführungsmodalitäten für die Beitragsberechnung zu Beginn oder bei Wiederaufnahme einer beruflichen Tätigkeit fest, sofern diese nicht durch das Gesetz bestimmt sind.

	§ 2 - Zu Beginn einer Tätigkeit, wie vom König bestimmt, zahlen Sozialversicherungspflichtige vorläufig:

	1. wenn sie zu der allgemeinen Kategorie der in Artikel 12 § 1 erwähnten Beitragspflichtigen gehören: die wie folgt berechneten Beiträge:

	a) 20,5 Prozent auf ein Einkommen von 3.666,15 EUR bis einschließlich zum letzten Quartal des ersten Kalenderjahres, das vier Quartale der Sozialversicherungspflichtigkeit umfasst,

	b) [20,5 Prozent] auf ein Einkommen von 3.666,15 EUR für die folgenden vier Quartale der Sozialversicherungspflichtigkeit,

	c) [20,5 Prozent] auf ein Einkommen von 3.666,15 EUR für jedes der folgenden Quartale der Sozialversicherungspflichtigkeit, für die es kein Bezugsjahr im Sinne von Artikel [11 § 3 Absatz 1] gibt,

	[1bis. wenn sie zu der Kategorie der in Artikel 12 § 1bis erwähnten Beitragspflichtigen gehören: die wie folgt berechneten Beiträge:

	20,5 Prozent auf ein Einkommen von 3.666,15 EUR,]

	2. wenn es sich um in Artikel 7bis erwähnte Helfer handelt, die freiwillig oder nicht unter das Sozialstatut der Selbständigen fallen und zur allgemeinen Kategorie der in Artikel 12 § 1 erwähnten Beitragspflichtigen gehören: die wie folgt berechneten Beiträge:

	a) 20,5 Prozent auf ein Einkommen in Höhe der Hälfte von 3.221,08 EUR bis einschließlich zum letzten Quartal des ersten Kalenderjahres, das vier Quartale der Sozialversicherungspflichtigkeit umfasst,

	b) [20,5 Prozent] auf ein Einkommen in Höhe der Hälfte von 3.221,08 EUR für die folgenden vier Quartale der Sozialversicherungspflichtigkeit,

	c) [20,5 Prozent] auf ein Einkommen in Höhe der Hälfte von 3.221,08 EUR für jedes der folgenden Quartale der Sozialversicherungspflichtigkeit, für die es kein Bezugsjahr im Sinne von Artikel [11 § 3 Absatz 1] gibt,

	3. wenn die Bedingungen, unter denen die Tätigkeit ausgeübt wird, derart sind, dass die Betreffenden zu der Kategorie der in Artikel 12 § 2 erwähnten Beitragspflichtigen gehören könnten: die wie folgt berechneten Beiträge:

	a) 20,5 Prozent auf ein Einkommen von 405,60 EUR bis einschließlich zum letzten Quartal des ersten Kalenderjahres, das vier Quartale der Sozialversicherungspflichtigkeit umfasst,

	b) [20,5 Prozent] auf ein Einkommen von 405,60 EUR für die folgenden vier Quartale der Sozialversicherungspflichtigkeit,

	c) [20,5 Prozent] auf ein Einkommen von 405,60 EUR für jedes der folgenden Quartale der Sozialversicherungspflichtigkeit, für die es kein Bezugsjahr im Sinne von Artikel [11 § 3 Absatz 1] gibt,

	4. wenn die Sozialversicherungspflichtigen in Artikel 13 § 1 Absatz 1 und 3 [oder in Artikel 13 § 1 Absatz 1 und 4] erwähnt sind: die Beiträge, die ihnen durch die für sie geltende Bestimmung auferlegt sind, berechnet auf ein Einkommen von 811,20 EUR,

	5. [wenn die Sozialversicherungspflichtigen in Artikel 13 § 1 Absatz 1 erwähnt sind, ohne dass die Absätze 3 und 4 desselben Artikels auf sie anwendbar sind]: die wie folgt berechneten Beiträge:

	a) 20,5 Prozent auf ein Einkommen von 811,20 EUR bis einschließlich zum letzten Quartal des ersten Kalenderjahres, das vier Quartale der Sozialversicherungspflichtigkeit umfasst,

	b) [20,5 Prozent] auf ein Einkommen von 811,20 EUR für die folgenden vier Quartale der Sozialversicherungspflichtigkeit,

	c) [20,5 Prozent] auf ein Einkommen von 811,20 EUR für jedes der folgenden Quartale der Sozialversicherungspflichtigkeit, für die es kein Bezugsjahr im Sinne von Artikel [11 § 3 Absatz 1] gibt,]

	[6. wenn es sich um einen in Artikel 5quater erwähnten Student-Selbständigen handelt: die wie folgt berechneten Beiträge:

	a) 20,5 Prozent auf ein Einkommen von 405,60 EUR bis einschließlich zum letzten Quartal des ersten Kalenderjahres, das vier Quartale der Sozialversicherungspflichtigkeit umfasst,

	b) 21 Prozent auf ein Einkommen von 405,60 EUR für die folgenden vier Quartale der Sozialversicherungspflichtigkeit,

	c) 21 Prozent auf ein Einkommen von 405,60 EUR für jedes der folgenden Quartale der Sozialversicherungspflichtigkeit, für die es kein Bezugsjahr im Sinne von Artikel 11 § 3 Absatz 1 gibt.]



	[§ 3 ­ Die gemäß § 2 eingenommenen vorläufigen Beiträge werden gemäß Artikel 11 § 5 regularisiert.]

[Art. 13bis eingefügt durch Art. 7quinquies des G. vom 26. März 2007 (B.S. vom 27. April 2007), selbst eingefügt durch Art. 7 des G. vom 21. Dezember 2007 (B.S. vom 28. Dezember 2007); § 2 einziger Absatz Nr. 1 Buchstabe b) abgeändert durch Art. 7 und 11 des G. vom 26. Dezember 2015 (B.S. vom 30. Dezember 2015); § 2 einziger Absatz Nr. 1 Buchstabe c) abgeändert durch Art. 6 Nr. 1 des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013) und Art. 7 und 11 des G. vom 26. Dezember 2015 (B.S. vom 30. Dezember 2015); § 2 einziger Absatz Nr. 1bis eingefügt durch Art. 4 des G. vom 18. Februar 2018 (B.S. vom 2. März 2018); § 2 einziger Absatz Nr. 2 Buchstabe b) abgeändert durch Art. 7 und 11 des G. vom 26. Dezember 2015 (B.S. vom 30. Dezember 2015); § 2 einziger Absatz Nr. 2 Buchstabe c) abgeändert durch Art. 6 Nr. 1 des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013) und Art. 7 und 11 des G. vom 26. Dezember 2015 (B.S. vom 30. Dezember 2015); § 2 einziger Absatz Nr. 3 Buchstabe b) abgeändert durch Art. 7 und 11 des G. vom 26. Dezember 2015 (B.S. vom 30. Dezember 2015); § 2 einziger Absatz Nr. 3 Buchstabe c) abgeändert durch Art. 6 Nr. 1 des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013) und Art. 7 und 11 des G. vom 26. Dezember 2015 (B.S. vom 30. Dezember 2015); § 2 einziger Absatz Nr. 4 abgeändert durch Art. 73 Nr. 1 des G. vom 28. Juni 2013 (B.S. vom 1. Juli 2013); § 2 einziger Absatz Nr. 5 einziger Absatz einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 73 Nr. 2 des G. vom 28. Juni 2013 (B.S. vom 1. Juli 2013); § 2 einziger Absatz Nr. 5 Buchstabe b) abgeändert durch Art. 7 und 11 des G. vom 26. Dezember 2015 (B.S. vom 30. Dezember 2015); § 2 einziger Absatz Nr. 5 Buchstabe c) abgeändert durch Art. 6 Nr. 1 des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013) und Art. 7 und 11 des G. vom 26. Dezember 2015 (B.S. vom 30. Dezember 2015); § 2 einziger Absatz Nr. 6 eingefügt durch Art. 6 des G. vom 18. Dezember 2016 (B.S. vom 30. Dezember 2016); § 3 eingefügt durch Art. 6 Nr. 2 des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013)]


	[Art. 13ter - [...]]

[Art. 13ter eingefügt durch Art. 7sexies des G. vom 26. März 2007 (B.S. vom 27. April 2007), selbst eingefügt durch Art. 8 des G. vom 21. Dezember 2007 (B.S. vom 28. Dezember 2007), und aufgehoben durch Art. 7 des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013)]


	[Art. 13quater - [...]]

[Art. 13quater eingefügt durch Art. 72 des G. (I) vom 24. Juli 2008 (B.S. vom 7. August 2008) und aufgehoben durch Art. 8 des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013)]




[[D.] [Gemeinsame Bestimmungen]]

[Frühere Unterteilung 3 eingefügt durch Art. 2 des K.E. Nr. 74 vom 10. November 1967 (B.S. vom 14. November 1967) und umgegliedert zu Unterteilung C durch Art. 4 des G. vom 9. Juni 1970 (B.S. vom 17. Juni 1970); frühere Unterteilung C umgegliedert zu Unterteilung D und ersetzt durch Art. 7septies des G. vom 26. März 2007 (B.S. vom 27. April 2007), selbst eingefügt durch Art. 9 des G. vom 21. Dezember 2007 (B.S. vom 28. Dezember 2007)]


	Art. 14 - [§ 1 ­ [Die Beträge der [[in den Artikeln 11, 12, 13 und 13bis] erwähnten] Einkünfte [und der in Artikel 12 § 1bis erwähnte Betrag von 25,01 EUR] sind an den Verbraucherpreisindex 142,75 gebunden. Im Hinblick auf die Einnahme der Beiträge für ein bestimmtes Jahr werden sie mit einem Bruch multipliziert, den der König zu Beginn jedes Jahres bestimmt. Der Nenner dieses Bruchs beträgt 142,75; der Zähler stellt den Durchschnitt der geschätzten Verbraucherpreisindexe (Basis 1971 = 100) für das betreffende Jahr dar.]

	§ 2 - [...]]

	[§ 3 ­ [...]]

[Art. 14 ersetzt durch Art. 47 des G. vom 20. Dezember 1974 (B.S. vom 31. Dezember 1974); § 1 ersetzt durch Art. 117 des G. vom 30. März 1994 (B.S. vom 31. März 1994) und abgeändert durch Art. 7octies des G. vom 26. März 2007 (B.S. vom 27. April 2007), selbst eingefügt durch Art. 10 des G. vom 21. Dezember 2007 (B.S. vom 28. Dezember 2007), und durch Art. 9 Nr. 1 des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013) und Art. 3 des G. vom 12. Juli 2022 (B.S. vom 9. August 2022); § 2 aufgehoben durch Art. 9 Nr. 2 des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013); § 3 eingefügt durch Art. 77 Nr. 2 des G. vom 30. Dezember 1988 (B.S. vom 5. Januar 1989) und aufgehoben durch Art. 6 Nr. 2 des K.E. vom 18. November 1996 (I) (B.S. vom 12. Dezember 1996)]


	Art. 15 - [§ 1 - [Die Beiträge sind je zu einem Viertel im Laufe jedes Kalenderquartals zu entrichten; sie werden von der in Artikel 20 § 1 oder § 3 erwähnten Sozialversicherungskasse eingenommen, der der Sozialversicherungspflichtige angeschlossen ist.

	Der König legt fest, wie die Quartalsbeiträge eingenommen werden.

	Selbständige sind gesamtschuldnerisch mit den Helfern zur Zahlung [der von den Helfern zu entrichtenden Beiträge und in Artikel 17bis erwähnten administrativen Geldbußen] verpflichtet; dasselbe gilt für juristische Personen in Bezug auf Beiträge [und in Artikel 17bis erwähnte administrative Geldbußen], die von ihren Gesellschaftern oder Bevollmächtigten zu entrichten sind.

	Wenn mithelfende Ehemänner anstelle ihrer Ehefrauen sozialversicherungspflichtig sind, sind Letztere gesamtschuldnerisch zur Zahlung der von ihren Männern zu entrichtenden Beiträge verpflichtet.

	In den in den beiden vorhergehenden Absätzen erwähnten Fällen können die Beiträge bei den gesamtschuldnerisch haftenden Personen eingefordert werden, [es sei denn, der betreffende Sozialversicherungspflichtige ist aufgrund von Artikel 17 von der Beitragszahlung befreit].]

	§ 2 - [Quartalsbeiträge sind für die vier Quartale des Kalenderjahres zu entrichten, in dem die berufliche Tätigkeit ausgeübt wird, die dazu führt, dass der Sozialversicherungspflichtige vorliegendem Königlichen Erlass unterliegt.

	Diese Beiträge sind jedoch nicht zu entrichten:

	1. weder vor dem Quartal, in dem die Tätigkeit als Selbständiger begonnen hat, noch nach dem Quartal, in dem diese Tätigkeit beendet wurde, sofern sie nicht im darauffolgenden Jahr wieder normal aufgenommen wird,

	2. [für das Quartal, in dem der Sozialversicherungspflichtige entweder das gesetzliche Pensionsalter erreicht oder eine vorzeitige Ruhestandspension als Selbständiger beziehungsweise eine Ruhestandspension als Selbständiger erhält, nachdem er das gesetzliche Pensionsalter erreicht hat, jeweils unter der Bedingung, dass er seine berufliche Tätigkeit im Laufe dieses Quartals beendet,]

	3. für das Quartal, in dem der Sozialversicherungspflichtige stirbt.]

	[§ 2bis - Der König bestimmt, in welchen Fällen weibliche Selbständige, die ihre Tätigkeit aufgrund einer Entbindung unterbrechen müssen, von der Beitragspflicht befreit sind.

	Im Hinblick auf die Gewährung der in Artikel 18 des vorliegenden Erlasses erwähnten Leistungen gelten die Beiträge, für die auf der Grundlage von Absatz 1 eine Befreiung gilt, als gezahlt.]

	§ 3 - Der König bestimmt, unter welchen Bedingungen Selbständige, die ihre Tätigkeit infolge von Krankheit oder Invalidität aussetzen mussten [oder gezwungen waren, ihre Tätigkeit im Sinne von Titel 9 Kapitel 3 Abschnitt 2 des Programmgesetzes vom 26. Dezember 2022 zu unterbrechen], von der Beitragspflicht befreit sind.

	§ 4 - Der König bestimmt:

	1. unter welchen Bedingungen die Beiträge um einen Pauschalbetrag, einen bestimmten Prozentsatz oder beides zusammen erhöht werden, wenn Sozialversicherungspflichtige den ihnen durch oder aufgrund des vorliegenden Erlasses auferlegten Pflichten nicht oder verspätet nachkommen, und die Fälle, in denen von der Anwendung dieser Erhöhungen abgesehen werden kann,

	2. die Zweckbestimmung des Ertrags dieser Erhöhungen,

	3. die Auswirkungen verspäteter oder teilweiser Beitragszahlungen auf die Gewährung von Leistungen,]

	[4. [...]]

	[5. die Fälle, in denen Selbständige von der Beitragspflicht befreit sind, um die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben der Selbständigen zu fördern; zu diesem Zweck legt Er die Modalitäten für die Gewährung dieser Befreiung fest.]

	[§ 5 ­ [Wenn sich die Beitreibung von Beiträgen und Nebenforderungen, die an die Sozialversicherungskassen für Selbständige zu entrichten sind, als zu unsicher oder zu aufwändig im Verhältnis zu den beizutreibenden Beträgen erweist, können die Kassen innerhalb der Grenzen, die der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass bestimmt, von der Beitreibung dieser Beiträge und Nebenforderungen absehen.

	Des Weiteren bestimmt der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass, innerhalb welcher Grenzen die Kassen keine Rückzahlung von Beiträgen und Nebenforderungen beziehungsweise keine Zahlung von Aufschubzinsen vornehmen müssen.

	Die Kosten, die sich aus dem Verzicht auf die Beitreibung ergeben, gehen zu Lasten der Regelung des Sozialstatuts der Selbständigen. Der Ertrag, der sich aus dem Verzicht auf die Rückzahlung ergibt, wird für diese Regelung verwendet.]]

[Art. 15 ersetzt durch Art. 2 des K.E. Nr. 74 vom 10. November 1967 (B.S. vom 14. November 1967); § 1 ersetzt durch Art. 12 des G. vom 6. Februar 1976 (B.S. vom 11. Februar 1976); § 1 Abs. 3 abgeändert durch Art. 90 des G. vom 23. Dezember 2009 (B.S. vom 30. Dezember 2009) und Art. 12 des G. vom 1. Juli 2016 (B.S. vom 4. Juli 2016); § 1 Abs. 5 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 2. Dezember 2018 (B.S. vom 27. Dezember 2018); § 2 ersetzt durch Art. 10 Buchstabe b) des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013); § 2 Abs. 2 Nr. 2 ersetzt durch Art. 2 des G. vom 19. Dezember 2018 (B.S. vom 27. Dezember 2018); § 2bis eingefügt durch Art. 3 des G. vom 15. Juli 2016 (B.S. vom 29. Juli 2016); § 3 abgeändert durch Art. 205 des G. vom 26. Dezember 2022 (B.S. vom 30. Dezember 2022); § 4 einziger Absatz Nr. 4 eingefügt durch Art. 178 des G. vom 27. Dezember 2004 (B.S. vom 31. Dezember 2004) und aufgehoben durch Art. 10 Buchstabe c) des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013); § 4 einziger Absatz Nr. 5 eingefügt durch Art. 82 des G. vom 23. Dezember 2009 (B.S. vom 30. Dezember 2009); § 5 eingefügt durch Art. 7 des K.E. vom 18. November 1996 (I) (B.S. vom 12. Dezember 1996) und ersetzt durch Art. 64 des G. vom 2. August 2002 (B.S. vom 29. August 2002)]


	[Art. 15/1 - § 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Artikels versteht man unter:

	1. Arbeiten: in Artikel 30bis § 1 Nr. 1 Buchstabe a) des Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer erwähnte Tätigkeiten,

	2. Auftraggebern: diejenigen, die den Auftrag erteilen, zu einem Preis Arbeiten auszuführen oder ausführen zu lassen,

	3. Unternehmern:

	- diejenigen, die sich verpflichten, zu einem Preis für einen Auftraggeber Arbeiten auszuführen oder ausführen zu lassen,

	- Subunternehmer im Verhältnis zu nach ihnen folgenden Subunternehmern,

	4. Subunternehmern: diejenigen, die sich verpflichten, entweder mittelbar oder unmittelbar in gleich welchem Stadium zu einem Preis die einem Unternehmer aufgetragene Arbeit oder einen Teil dieser Arbeit auszuführen oder ausführen zu lassen oder Arbeitnehmer zu diesem Zweck zur Verfügung zu stellen,

	5. Sozialschulden:

	- einforderbare Sozialbeiträge als Hauptsumme und Nebenforderungen und administrative Geldbußen, wie in vorliegendem Erlass oder seinem Ausführungserlass erwähnt,

	- Beträge, die aufgrund von Artikel 15 § 1 Absatz 3 als gesamtschuldnerisch Haftender zu entrichten sind,

	- den in Artikel 91 des Gesetzes vom 30. Dezember 1992 zur Festlegung sozialer und sonstiger Bestimmungen erwähnten jährlichen Pauschalbetrag, die in Artikel 93 desselben Gesetzes erwähnten Erhöhungen und die von der Gesellschaft zu entrichtenden Nebenforderungen.

	Nicht als Sozialschulden im Sinne des vorliegenden Artikels gelten:

	- die in vorhergehendem Absatz erwähnten Beträge, insofern die Summe dieser Beträge den Betrag von 558,55 EUR nicht übersteigt. Dieser Betrag ist an den in Artikel 14 § 1 erwähnten Index gebunden und wird am 1. Januar jedes Jahres angepasst,

	- die in vorhergehendem Absatz erwähnten Beträge, insofern die Zahlungsfrist noch nicht abgelaufen ist zu dem Zeitpunkt, an dem das Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige gemäß § 2 prüft, ob Sozialschulden bestehen,

	- die in vorhergehendem Absatz erwähnten Beträge, insofern für diese Beträge ein ordnungsgemäß eingehaltener Begleichungsplan bei der Sozialversicherungskasse oder beim Gerichtsvollzieher besteht,

	- die in vorhergehendem Absatz erwähnten Beträge, insofern in Bezug auf den Schuldner bereits eine Schuld besteht, wie erwähnt in Artikel 30bis beziehungsweise 30ter des Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer und in Artikel 55 des Gesetzbuches über die gütliche Beitreibung und die Zwangsbeitreibung von Steuerforderungen und nichtsteuerlichen Forderungen.

	Der König kann den in Nr. 5 erwähnten Betrag durch einen im Ministerrat beratenen Erlass auf höchstens 5.000 EUR anheben.

	Der Anwendungsbereich kann auf Selbständige erweitert werden, die Tätigkeiten in anderen Sektoren ausüben, nach Stellungnahme des Hohen Rates für Selbständige und KMB, der seine Stellungnahme erst nach Konsultierung der betreffenden Sektoren und Berufe und, wenn vorhanden, der Berufskammer oder des Berufsinstituts, die beziehungsweise das durch Gesetz für den betreffenden Beruf eingerichtet worden ist, abgibt. Die Stellungnahme wird binnen vier Monaten abgegeben, nachdem der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister darum ersucht hat.

	§ 2 - Im Hinblick auf die Bekämpfung des Sozialbetrugs und eine bessere Beitreibung der Sozialbeiträge führt das Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige eine Datenbank, in der die in vorliegendem Artikel erwähnten Sozialschulden der ebenfalls in vorliegendem Artikel erwähnten Unternehmer und Subunternehmer registriert werden. Dazu kann das Landesinstitut auf die in Artikel 30bis § 7 des Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer erwähnte Datenbank für die Meldung von Arbeiten zurückgreifen, um die dort verfügbaren Informationen zu Meldungen von Arbeiten für die Identifizierung der in vorliegendem Artikel erwähnten Unternehmer und Subunternehmer zu verwenden.

	Diese Daten werden höchstens fünf Jahre in der Datenbank aufbewahrt.

	§ 3 - Gemäß Artikel 20 § 1 Absatz 4 Buchstabe c) übermitteln Sozialversicherungskassen die Daten über ausstehende Sozialschulden ihrer Mitglieder, wobei zwischen Hauptsumme und Nebenforderungen unterschieden wird, spätestens binnen fünf Werktagen nach jeder Änderung an das Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige.

	§ 4 - Sobald das Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige feststellt, dass ein Unternehmer oder Subunternehmer Sozialschulden hat, wird der Unternehmer beziehungsweise Subunternehmer per Einschreibesendung oder auf eine andere Weise, durch die das Datum und die sichere Zustellung der Sendung gewährleistet wird, davon in Kenntnis gesetzt. Unternehmer oder Subunternehmer, die nicht binnen fünfzehn Kalendertagen nach der Notifizierung ihre Sozialschulden beglichen oder mit der Sozialversicherungskasse einen Begleichungsplan für diese Sozialschulden vereinbart haben, werden als Schuldner von Sozialschulden in die in § 2 erwähnte für die Öffentlichkeit zugängliche Datenbank aufgenommen.

	Sobald Unternehmer beziehungsweise Subunternehmer keine Sozialschulden mehr haben, werden sie nicht mehr als Schuldner von Sozialschulden in der in § 2 erwähnten für die Öffentlichkeit zugänglichen Datenbank geführt.

	§ 5 - Um jedem Auftraggeber oder Unternehmer zu ermöglichen, der in § 4 erwähnten Verpflichtung nachzukommen, können Auftraggeber beziehungsweise Unternehmer anhand der in § 2 erwähnten Daten jederzeit überprüfen, ob ein Unternehmer beziehungsweise Subunternehmer Sozialschulden im Sinne des vorliegenden Artikels hat.

	§ 6 - Ein Auftraggeber, der einem Unternehmer, für den anhand der in § 2 erwähnten für die Öffentlichkeit zugänglichen Datenbank festgestellt wurde, dass er zum Zahlungszeitpunkt Sozialschulden hat, den Preis der in § 1 erwähnten Arbeiten ganz oder teilweise zahlt, ist verpflichtet, bei der Zahlung 15 Prozent des von ihm geschuldeten Betrags ohne Mehrwertsteuer einzubehalten und gemäß den vom König bestimmten Modalitäten an das Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige zu zahlen.

	Ein Unternehmer, der einem Subunternehmer, für den anhand der für die Öffentlichkeit zugänglichen Datenbank festgestellt wurde, dass er zum Zahlungszeitpunkt Sozialschulden hat, den Preis der in § 1 erwähnten Arbeiten ganz oder teilweise zahlt, ist verpflichtet, bei der Zahlung 15 Prozent des von ihm geschuldeten Betrags ohne Mehrwertsteuer einzubehalten und gemäß den vom König bestimmten Modalitäten an das Landesinstitut zu zahlen.

	Der König bestimmt, binnen welcher Frist dieser Betrag auf den Betrag der Sozialschulden angerechnet wird, sowie die Frist und die Modalitäten für die Rückzahlung eines eventuellen Restbetrags, sofern die Zahlungen den Betrag der Sozialschulden übersteigen.

	Der König bestimmt die Modalitäten, gemäß denen die in Anwendung von Absatz 1 und 2 gezahlten Beträge der Sozialversicherungskasse übermittelt oder gegebenenfalls auf verschiedene Sozialversicherungskassen aufgeteilt werden.

	§ 7 - Vorliegender Artikel ist auf den Auftraggeber, der eine natürliche Person ist und in § 1 erwähnte Arbeiten zu vollkommen privaten Zwecken ausführen lässt, nicht anwendbar.

	§ 8 - Vorliegender Artikel bleibt anwendbar im Falle von Konkurs oder jeder anderen Gläubigerkonkurrenz und bei Abtretung, Drittpfändung, Verpfändung, Hingabe an Zahlungs statt oder bei der in Artikel 5.110 des Zivilgesetzbuches erwähnten Direktklage.]

[Art. 15/1 eingefügt durch Art. 65 des G. vom 22. Dezember 2023 (B.S. vom 29. Dezember 2023)]


	Art. 16 - [§ 1 - Einnahmeeinrichtungen sind mit der Beitreibung der Beiträge [und der in Artikel 17bis erwähnten administrativen Geldbußen] beauftragt, erforderlichenfalls auf dem Klageweg.

	§ 2 - [Die Beitreibung der in vorliegendem Königlichen Erlass vorgesehenen Beiträge verjährt in fünf Jahren ab dem 1. Januar nach dem Jahr, für das sie zu entrichten sind.

	In Abweichung von Absatz 1 verjährt die Beitreibung der in Artikel 11 § 5 erwähnten Regularisierungsbeiträge in fünf Jahren ab dem 1. Januar des dritten Jahres nach dem Beitragsjahr.

	[Die Beitreibung der in Artikel 17bis erwähnten administrativen Geldbußen verjährt in fünf Jahren ab dem Tag, an dem gegen den Beschluss der zuständigen Verwaltung zur Auferlegung einer administrativen Geldbuße keine Beschwerde mehr eingereicht werden kann.]

	Die Verjährung wird unterbrochen:

	1. wie in den Artikeln 2244 und folgende des Zivilgesetzbuches vorgesehen,

	2. [per Einschreibebrief der mit der Beitreibung beauftragten Einrichtung, womit die ausstehenden Beiträge beziehungsweise administrativen Geldbußen der Betreffenden eingefordert werden,]

	3. per Einschreibebrief des Landesinstituts der Sozialversicherungen für Selbständige im Rahmen des diesem Institut durch Artikel 21 § 2 Nr. 1 anvertrauten Auftrags, womit Betreffende in Verzug gesetzt werden, sich einer Sozialversicherungskasse anzuschließen.

	Durch diesen Einschreibebrief wird gegebenenfalls auch die Verjährungsfrist für die Beitreibung der Beiträge [oder der administrativen Geldbußen] der in Artikel 7bis erwähnten mithelfenden Ehepartner unterbrochen.]

	§ 3 - [Klagen auf Rückforderung unrechtmäßig gezahlter Beiträge oder in Artikel 17bis erwähnter administrativer Geldbußen verjähren in fünf Jahren ab dem 1. Januar des Jahres nach dem Jahr, in dem die unrechtmäßig gezahlten Beiträge beziehungsweise administrativen Geldbußen gezahlt worden sind.]

	[Klagen auf Rückforderung vorläufiger Beiträge, die sich infolge einer in Artikel 11 § 5 erwähnten Regularisierung als unrechtmäßig gezahlt erweisen, verjähren in fünf Jahren ab dem 1. Januar des dritten Jahres nach dem Beitragsjahr.]

	Die Verjährung wird unterbrochen:

	1. wie in den Artikeln 2244 und folgende des Zivilgesetzbuches vorgesehen,

	2. per Einschreibebrief der Betreffenden an die Einrichtung, die die Beiträge eingenommen hat, mit dem die Rückzahlung der unrechtmäßig gezahlten Beiträge gefordert wird,]

	[3. per Einschreibebrief der Betreffenden an die Einrichtung, die die administrative Geldbuße eingenommen hat, mit dem die Rückzahlung der unrechtmäßig gezahlten administrativen Geldbuße gefordert wird.]

	[...]

	[Der König kann Ausnahmen von der Verjährungsfrist für Klagen auf Rückforderung von Beiträgen vorsehen, die nach dem 30. Juni 1983 unrechtmäßig gezahlt wurden, wenn die Verspätung des Rückzahlungsantrags nicht dem Selbständigen zuzuschreiben ist.]

[Art. 16 ersetzt durch Art. 2 des G. vom 3. Dezember 1984 (B.S. vom 19. Dezember 1984); § 1 abgeändert durch Art. 13 Nr. 1 des G. vom 1. Juli 2016 (B.S. vom 4. Juli 2016); § 2 ersetzt durch Art. 11 Buchstabe a) des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013); § 2 neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 13 Nr. 2 Ziffer 1 des G. vom 1. Juli 2016 (B.S. vom 4. Juli 2016); § 2 Abs. 4 Nr. 2 ersetzt durch Art. 13 Nr. 2 Ziffer 2 des G. vom 1. Juli 2016 (B.S. vom 4. Juli 2016); § 2 Abs. 5 abgeändert durch Art. 13 Nr. 2 Ziffer 3 des G. vom 1. Juli 2016 (B.S. vom 4. Juli 2016); § 3 Abs. 1 ersetzt durch Art. 13 Nr. 3 Ziffer 1 des G. vom 1. Juli 2016 (B.S. vom 4. Juli 2016); § 3 neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 11 Buchstabe b) des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013); § 3 Abs. 3 Nr. 3 eingefügt durch Art. 13 Nr. 3 Ziffer 2 des G. vom 1. Juli 2016 (B.S. vom 4. Juli 2016); § 3 früherer Absatz 4 eingefügt durch Art. 8 des K.E. vom 18. November 1996 (I) (B.S. vom 12. Dezember 1996) und aufgehoben durch Art. 11 Buchstabe c) des G. vom 22. November 2013 (B.S. vom 6. Dezember 2013); § 3 Abs. 4 (früherer Absatz 5) eingefügt durch Art. 65 des G. vom 2. August 2002 (B.S. vom 29. August 2002)]


	[Art. 16bis - § 1 ­ Jede Forderung einer Einrichtung zur Einnahme von Beiträgen, die Gegenstand eines Vollstreckungstitels gewesen ist oder die zu einer Sicherungspfändung [führen kann] oder die Gegenstand eines Beschlusses ist, durch den die Sicherungspfändung genehmigt wird, ist gesichert durch eine gesetzliche Hypothek auf alle [Güter, von denen der Schuldner Eigentümer [oder Nackteigentümer] ist, und auf Güter, an denen er ein Nießbrauchrecht, ein Erbpachtrecht oder ein Erbbaurecht hat], die in Belgien gelegen und damit belastbar sind.

	§ 2 - Gesetzliche Hypotheken beeinträchtigen vorherige Vorzugsrechte und Hypotheken nicht; für ihren Rang ist das Datum ihrer Eintragung bestimmend.

	§ 3 - Gesetzliche Hypotheken werden auf Ersuchen der Einrichtung zur Einnahme von Beiträgen eingetragen.

	Artikel [XX.113 des Wirtschaftsgesetzbuches] ist nicht anwendbar auf gesetzliche Hypotheken in Bezug auf die in § 1 erwähnten Forderungen, die vor dem Konkurseröffnungsurteil bestehen.

	§ 4 - Die Eintragung erfolgt auf Vorlage des gemäß den Bestimmungen [von § 1] dazu berechtigenden Vollstreckungstitels und unter Einhaltung der Bestimmungen von Artikel 89 des Hypothekengesetzes vom 16. Dezember 1851.

	§ 5 - Einrichtungen zur Einnahme von Beiträgen gewähren die Aufhebung in administrativer Form, ohne dass sie gegenüber [der Generalverwaltung Vermögensdokumentation] die Zahlung der zu entrichtenden Summen nachweisen müssen.

	§ 6 - Möchten die Schuldner vor Zahlung der durch die gesetzliche Hypothek gesicherten Summen alle oder einen Teil der belasteten Güter von der Hypothek befreien, reichen sie dazu einen Antrag bei der Einrichtung zur Einnahme von Beiträgen ein. Diesem Antrag wird stattgegeben, wenn die Einrichtung für den Betrag, der ihr zu entrichten ist, bereits über eine ausreichende Sicherheit verfügt oder wenn ihr dafür eine ausreichende Sicherheit gegeben wird.

	§ 7 - Kosten der hypothekarischen Formalitäten in Zusammenhang mit der gesetzlichen Hypothek gehen zu Lasten des Schuldners.]

[Art. 16bis eingefügt durch Art. 112 des G. vom 20. Juli 2005 (B.S. vom 29. Juli 2005); § 1 abgeändert durch Art. 67 des G. vom 27. Dezember 2005 (II) (B.S. vom 30. Dezember 2005), Art. 165 Nr. 1 des G. vom 20. Juli 2006 (B.S. vom 28. Juli 2006) und Art. 95 des G. (I) vom 27. Dezember 2006 (B.S. vom 28. Dezember 2006); § 3 Abs. 2 abgeändert durch Art. 28 des K.E. vom 18. April 2022 (B.S. vom 1. Juni 2022); § 4 abgeändert durch Art. 165 Nr. 2 des G. vom 20. Juli 2006 (B.S. vom 28. Juli 2006); § 5 abgeändert durch Art. 115 des G. vom 11. Juli 2018 (B.S. vom 20. Juli 2018)]


	[Art. 16ter - § 1 ­ Die Abtretung in Eigentum oder Nießbrauch einer Gesamtheit von Gütern, die unter anderem aus Elementen bestehen, die die Erhaltung des Kundenstamms ermöglichen, und die zur Wahrnehmung eines freien Berufs, eines Amtes oder eines Postens oder für einen Industrie-, Handels- oder Landwirtschaftsbetrieb genutzt werden, und die Bestellung eines Nießbrauchs an denselben Gütern sind der Einrichtung zur Einnahme von Beiträgen gegenüber erst wirksam nach Ablauf des Monats nach dem Monat, in dem [eine beglaubigte Abschrift oder eine von allen Vertragsparteien für vollständig, richtig und wahr erklärte Abschrift] der Abtretungs- oder Bestellungsurkunde der Einrichtung zur Einnahme von Beiträgen notifiziert wurde.

	§ 2 - Ein Zessionar haftet gesamtschuldnerisch für die Zahlung jeglicher in Artikel 16bis erwähnter Forderungen, die bei Ablauf der in § 1 erwähnten Frist vom Zedenten zu entrichten sind, und zwar bis zu dem von ihm bereits gezahlten oder bereitgestellten Betrag oder bis zu einem Betrag, der dem Nennwert der Aktien entspricht, die vor Ablauf der vorerwähnten Frist im Tausch für die Abtretung zuerkannt wurden.

	§ 3 - Die Paragraphen 1 und 2 des vorliegenden Artikels sind nicht anwendbar, wenn der Zedent der Abtretungsurkunde eine binnen dreißig Tagen vor der Notifizierung des Vertrags ausgestellte Bescheinigung beifügt, die ausschließlich zu diesem Zweck von den Einrichtungen zur Einnahme von Beiträgen erstellt wird.

	Diese Bescheinigung wird nur ausgestellt, wenn der Zedent bei der Einrichtung zur Einnahme von Beiträgen einen Antrag in zweifacher Ausfertigung einreicht.

	Die Einrichtung zur Einnahme von Beiträgen verweigert die Bescheinigung, wenn der Zedent am Datum des Antrags der Einrichtung gegenüber eine sichere und feststehende Schuld hat oder wenn der Antrag des Zedenten nach Ankündigung oder während einer Kontrolle eines Sozialkontrolleurs eingereicht wurde.

	Die Bescheinigung wird ausgestellt oder verweigert binnen dreißig Tagen ab Einreichung des Antrags des Zedenten.

	§ 4 - Abtretungen, die von einem Konkursverwalter, einem Aufschubkommissar oder im Falle einer gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsgesetzbuches erfolgenden Fusion, Aufspaltung oder Einbringung eines Gesamtvermögens oder eines Teilbetriebs durchgeführt werden, unterliegen nicht den Bestimmungen des vorliegenden Artikels.

	§ 5 - In vorliegendem Artikel erwähnte Anträge und Bescheinigungen werden gemäß den Mustern erstellt, die [der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister] festlegt.]

[Art. 16ter eingefügt durch Art. 113 des G. vom 20. Juli 2005 (B.S. vom 29. Juli 2005); § 1 abgeändert durch Art. 68 des G. vom 27. Dezember 2005 (II) (B.S. vom 30. Dezember 2005); § 5 abgeändert durch Art. 2 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019)]


	Art. 17 - [§ 1 - Selbständige, die der Ansicht sind, dass sie sich vorübergehend in einer schwierigen finanziellen oder wirtschaftlichen Lage befinden, wodurch sie nicht in der Lage sind, ihre Beiträge zu zahlen, können eine Befreiung von der Zahlung der in § 2 erwähnten Beiträge beantragen, indem sie sich an das Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige, nachstehend "Landesinstitut" genannt, wenden.

	Selbständige, die eine Befreiung von den in vorliegendem Artikel erwähnten Beiträgen beantragen, müssen nachweisen, dass sie sich vorübergehend in einer schwierigen finanziellen oder wirtschaftlichen Lage befinden, die es ihnen nicht erlaubt, ihre Beiträge zu zahlen, wenn die Sozialversicherungskasse diese Beiträge einfordert.

	Das Landesinstitut beurteilt die Lage des betreffenden Selbständigen anhand der Sachverhalte, die bei der Beantragung geltend gemacht wurden.

	§ 2 - Anträge auf Befreiung können nur für die in den Artikeln 11 § 3 und 13bis § 2 erwähnten vorläufigen Beiträge und für den Zusatzbeitrag infolge einer in Artikel 11 § 5 Absatz 1 erwähnten Regularisierung eingereicht werden, zu entrichten von Selbständigen, die zu der in den Artikeln 12 § 1, 12 § 1bis, 12 § 1ter, 12bis § 2 und 13 § 1 erwähnten Kategorie von Beitragspflichtigen gehören.

	§ 3 - Um zu beurteilen, ob sich ein Selbständiger vorübergehend in einer schwierigen finanziellen oder wirtschaftlichen Lage befindet, berücksichtigt das Landesinstitut insbesondere die Berufseinkünfte und beruflichen Aufwendungen des Selbständigen beziehungsweise den Umsatz und die damit verbundenen Kosten des Unternehmens beziehungsweise der Gesellschaft, in dem beziehungsweise der er tätig ist, sowie die außergewöhnlichen Umstände, die den Antrag rechtfertigen. Der König kann zusätzliche Bedingungen und Kriterien festlegen, anhand deren beurteilt werden kann, ob sich Selbständige vorübergehend in einer schwierigen finanziellen und wirtschaftlichen Lage befinden, die sie daran hindert, ihre Beiträge zu zahlen.

	§ 4 - Bei Selbständigen, die nachweisen, dass sie sich in einer der nachstehenden Situationen befinden, wird davon ausgegangen, dass sie sich in einer schwierigen finanziellen oder wirtschaftlichen Lage befinden, wie in § 1 erwähnt:

	1. wenn sie in den Quartalen, auf die sich der Antrag bezieht, beziehungsweise binnen sechs Monaten nach Beendigung der selbständigen Tätigkeit ein Eingliederungseinkommen in Anwendung des Gesetzes vom 26. Mai 2002 über das Recht auf soziale Eingliederung beziehen,

	2. wenn sie in den Quartalen, auf die sich der Antrag bezieht, beziehungsweise binnen sechs Monaten nach Beendigung der selbständigen Tätigkeit eine Einkommensgarantie für Betagte in Anwendung des Gesetzes vom 22. März 2001 zur Einführung einer Einkommensgarantie für Betagte beziehen,

	3. wenn ihnen als Konkursschuldner Schuldenerlass im Sinne von Buch XX Titel 6 Kapitel 6 des Wirtschaftsgesetzbuches gewährt wurde,

	4. wenn im Rahmen einer kollektiven Schuldenregelung ihr gütlicher Schuldenregelungsplan gerichtlich homologiert wurde, ihnen ein gerichtlicher Schuldenregelungsplan auferlegt wurde oder ihr Plan angepasst oder revidiert wurde, und zwar im Sinne des Gesetzes vom 5. Juli 1998 über die kollektive Schuldenregelung und die Möglichkeit eines freihändigen Verkaufs gepfändeter unbeweglicher Güter,

	5. wenn ihnen im Rahmen eines Verfahrens der gerichtlichen Reorganisation im Sinne von Buch XX Titel 5 des Wirtschaftsgesetzbuches Aufschub gewährt wurde,

	6. wenn sie Opfer einer Naturkatastrophe, eines Brandes, von Zerstörung oder einer Allergie im Sinne von Artikel 2 des Königlichen Erlasses vom 8. Januar 2017 zur Ausführung des Gesetzes vom 22. Dezember 2016 zur Einführung eines Anspruchs auf Überbrückungsmaßnahmen für Selbständige sind.

	§ 5 - Das Landesinstitut kann beschließen, Anträge nicht zu berücksichtigen, wenn:

	1. ein Selbständiger für die vorläufigen Beiträge, auf die sich der Antrag bezieht, die Bedingungen erfüllt, um in Anwendung von Artikel 11 § 3 Absatz 6 eine Ermäßigung der vorläufigen Beiträge zu beantragen, dies jedoch zuvor nicht getan hat,

	2. das Landesinstitut binnen zwei Jahren vor dem Antrag auf Befreiung einem Selbständigen in Anwendung von Artikel 17bis eine administrative Geldbuße ohne Zahlungsaufschub und ohne Berücksichtigung mildernder Umstände auferlegt hat,

	3. einem Selbständigen binnen zwei Jahren vor dem Antrag auf Befreiung eine Sanktion in Anwendung des Sozialstrafgesetzbuches auferlegt wurde infolge von Verstößen gegen die Bestimmungen von Titel IV Kapitel VIII des Programmgesetzes (I) vom 27. Dezember 2006 und von den in den Artikeln 25 und 25bis aufgeführten Verstößen,

	4. einem Selbständigen binnen fünf Jahren vor dem Antrag eine vollständige Befreiung beziehungsweise Teilbefreiung gewährt wurde:

	a) aufgrund von Erklärungen, die sich später als falsch oder unvollständig erwiesen haben,

	b) aufgrund des Versäumnisses, verpflichtend mitzuteilende Informationen einzureichen, die maßgeblich für die vorherige Beschlussfassung waren.

	§ 6 - Der König bestimmt die Frist und die Modalitäten für die Einreichung von Anträgen auf Beitragsbefreiung.

	Diese Anträge werden vom Landesinstitut gemäß einem vom König festgelegten Verfahren bearbeitet.

	§ 7 - Wenn die Befreiung für den vorläufigen Beitrag in Bezug auf ein bestimmtes Kalenderquartal gewährt wird, gilt diese Befreiung für den Betrag des endgültigen Quartalsbeitrags, wie bei der diesbezüglichen Regularisierung festgelegt.

	§ 8 - Im Hinblick auf die Gewährung von Leistungen im Rahmen des Sozialstatuts der Selbständigen, mit Ausnahme der Leistungen der Ruhestands- und Hinterbliebenenpension und vorbehaltlich der Anwendung des folgenden Absatzes, gelten die Beiträge, von denen das Landesinstitut beziehungsweise der Beschwerdeausschuss eine Befreiung gewährt hat, als gezahlt.

	Für die Anwendung von Artikel 28 § 2 des Königlichen Erlasses vom 22. Dezember 1967 zur Einführung einer allgemeinen Regelung über die Ruhestands- und Hinterbliebenenpension für Selbständige gelten die Beiträge, von denen eine Befreiung gewährt wurde, als gezahlt.

	§ 9 - Selbständige, denen geholfen wird, die aufgrund von Artikel 15 § 1 gesamtschuldnerisch haftbar und der Ansicht sind, sich vorübergehend in einer schwierigen finanziellen oder wirtschaftlichen Lage im Sinne von § 1 zu befinden, und die aufgefordert werden, gemäß vorliegendem Königlichen Erlass die von den Helfern zu entrichtenden Beiträge zu zahlen, können die Aufhebung ihrer gesamtschuldnerischen Haftung beantragen.

	Wird die Aufhebung der gesamtschuldnerischen Haftung für den vorläufigen Beitrag in Bezug auf ein bestimmtes Kalenderquartal gewährt, gilt diese Aufhebung für den Betrag des Quartalsbeitrags in Bezug auf dieses Quartal, wie bei einer eventuellen Regularisierung festgelegt.

	§ 10 - Beschlüsse über die Gewährung beziehungsweise Verweigerung der Befreiung beziehen sich auf Beiträge, die zum Zeitpunkt der Beantragung zu entrichten sind, und sofern sie ausdrücklich im Antrag erwähnt sind.

	Die Notifizierung des Beschlusses erfolgt per Einschreibesendung oder auf eine andere Weise, durch die ein feststehendes Datum und die sichere Zustellung der Sendung gewährleistet ist.

	§ 11 - Selbständige oder in Artikel 17 § 9 des Königlichen Erlasses Nr. 38 erwähnte Personen können gegen einen Beschluss des Landesinstituts in Bezug auf Beitragsbefreiung Beschwerde zur Sache einlegen, und zwar beim in Artikel 21ter erwähnten Beschwerdeausschuss binnen der Frist und gemäß dem Verfahren und den Modalitäten, die der König festlegt.

	Durch die Beschwerdeschrift wird die Beitreibung der Beiträge, die Gegenstand der Beschwerde sind, ausgesetzt.]

[Art. 17 ersetzt durch Art. 3 des G. vom 2. Dezember 2018 (B.S. vom 27. Dezember 2018)]


	[c) Sanktionen]

[Unterteilung c) eingefügt durch Art. 86 des G. vom 23. Dezember 2009 (B.S. vom 30. Dezember 2009)]


	[Art. 17bis - § 1 - Eine administrative Geldbuße von 500 bis 2.000 EUR pro festgestelltem Verstoß droht jedem Selbständigen:

	1. in Bezug auf den ein zuständiger Beamter des Landesinstituts der Sozialversicherungen für Selbständige oder eine in Artikel 23bis erwähnte Person feststellt, dass er eine selbständige berufliche Tätigkeit ausübt oder ausgeübt hat, aufgrund deren er sich einer in Artikel 20 § 1 erwähnten Sozialversicherungskasse für Selbständige oder der in Artikel 20 § 3 erwähnten Nationalen Hilfskasse hätte anschließen müssen, sich jedoch nicht tatsächlich gemäß Artikel 10 § 1 Absatz 1 angeschlossen hat,

	2. in Bezug auf den eine in Artikel 23bis erwähnte Person feststellt, dass er eine andere selbständige berufliche Tätigkeit ausübt als jene, die in der Zentralen Datenbank der Unternehmen aufgrund von Artikel 6 des Gesetzes vom 16. Januar 2003 zur Schaffung einer Zentralen Datenbank der Unternehmen, zur Modernisierung des Handelsregisters, zur Schaffung von zugelassenen Unternehmensschaltern und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen aufgeführt ist, und gegen den infolge der vorerwähnten Sachverhalte nicht bereits aus diesem Grund eine Verwaltungsstrafe oder strafrechtliche Sanktion aufgrund von Artikel 25 oder 62 des Gesetzes vom 16. Januar 2003 zur Schaffung einer Zentralen Datenbank der Unternehmen, zur Modernisierung des Handelsregisters, zur Schaffung von zugelassenen Unternehmensschaltern und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen verhängt worden ist,

	3. dessen in Artikel 11 § 2 erwähnte Einkünfte nach oben korrigiert wurden, nachdem die Steuerverwaltung Steuerhinterziehung festgestellt hat.

	[§ 1bis - [Eine administrative Geldbuße in Höhe des doppelten Betrags des in Artikel 13bis § 2 Nr. 1 Buchstabe a) erwähnten vorläufigen Quartalsbeitrags droht jedem, der eine Bescheinigung über den Anschluss an eine Sozialversicherungskasse für Selbständige beantragt, um einen Aufenthaltstitel für einen Aufenthalt von mehr als drei Monaten zu erhalten, und in Bezug auf den ein zuständiger Beamter des Landesinstituts der Sozialversicherungen für Selbständige oder eine in Artikel 23bis erwähnte Person festgestellt hat, dass er sich dieser Kasse angeschlossen hat, ohne eine berufliche Tätigkeit aufzunehmen.

	Zur Zahlung dieser administrativen Geldbuße sind gesamtschuldnerisch verpflichtet:

	1. natürliche Personen, die fälschlich behauptet haben, dass ihnen der Zuwiderhandelnde im Sinne von Artikel 6 hilft,

	2. juristische Personen, die fälschlich behauptet haben, dass der Zuwiderhandelnde in ihrer Mitte eine selbständige berufliche Tätigkeit als aktiver Gesellschafter oder Bevollmächtigter ausübt.]]

	[§ 1ter - Eine administrative Geldbuße von 500 bis 4.000 EUR pro festgestelltem Verstoß droht einer Gesellschaft, die die in Artikel 23bis/1 vorgesehenen Formalitäten in Bezug auf aktive Gesellschafter nicht oder nicht ordnungsgemäß binnen der in demselben Artikel festgelegten Fristen erledigt hat, und wenn dieser Verstoß von einem zuständigen Beamten des Landesinstituts der Sozialversicherungen für Selbständige oder von einer in Artikel 23bis erwähnten Person festgestellt wird.

	Zur Zahlung dieser administrativen Geldbuße ist gesamtschuldnerisch jeder Verwalter beziehungsweise Geschäftsführer der Gesellschaft verpflichtet, der die in Absatz 1 erwähnten Formalitäten in Bezug auf aktive Gesellschafter nicht oder nicht ordnungsgemäß erledigt hat.]

	[§1quater - Eine administrative Geldbuße von 500 bis 4.000 EUR pro festgestelltem Verstoß droht einem Selbständigen, der die in Artikel 23bis/2 vorgesehenen Formalitäten in Bezug auf Helfer nicht oder nicht ordnungsgemäß binnen der in demselben Artikel festgelegten Fristen erledigt hat, und wenn dieser Verstoß von einem zuständigen Beamten des Landesinstituts der Sozialversicherungen für Selbständige oder von einer in Artikel 23bis erwähnten Person festgestellt wird.]

	[§ 1quinquies - Eine administrative Geldbuße in Höhe des in Artikel 15/1 § 6 erwähnten Betrags pro festgestelltem Verstoß, die jedoch auf einen Betrag von 2.232,14 EUR begrenzt ist, droht einem Auftraggeber beziehungsweise Unternehmer, der die in Artikel 15/1 § 6 erwähnte Zahlung nicht geleistet hat, und wenn dieser Verstoß von einem zuständigen Beamten des Landesinstituts der Sozialversicherungen für Selbständige festgestellt wird. Der Betrag von 2.232,14 EUR ist an den in Artikel 14 § 1 erwähnten Index gebunden und wird am 1. Januar jedes Jahres angepasst.]

	§ 2 - [Wenn mildernde Umstände vorliegen, können in Artikel 17ter erwähnte Beamte eine administrative Geldbuße auferlegen, die unter dem in § 1, § 1ter und § 1quater erwähnten Mindestbetrag beziehungsweise unter dem in § 1quinquies erwähnten Betrag liegt, wobei die Geldbuße nicht weniger als 40 Prozent dieses Betrags betragen darf.]

	Bei einer Beschwerde gegen den Beschluss des zuständigen Beamten können Arbeitsgerichte, sofern mildernde Umstände vorliegen, den Betrag einer auferlegten administrativen Geldbuße unter den in Artikel 17bis erwähnten Mindestbetrag herabsetzen, ohne dass die Geldbuße 40 Prozent des in Artikel 17bis festgelegten Mindestbetrags unterschreiten darf.

	In dem Beschluss, mit dem der zuständige Beamte eine administrative Geldbuße auferlegt, kann er einen Gesamt- oder Teilaufschub für die Zahlung dieser Geldbuße gewähren.

	Ein Aufschub ist nur dann möglich, wenn der zuständige Beamte dem Betreffenden im Bezugszeitraum keine anderen administrativen Geldbußen auferlegt hat.

	Der Bezugszeitraum ist der Zeitraum [von fünf Jahren] vor dem Datum, an dem der Verstoß begangen wurde, der später zu dem Beschluss zur Auferlegung einer administrativen Geldbuße geführt hat, in dem der zuständige Beamte den Aufschub gewährt.

	Der Aufschub gilt während einer Probezeit von [fünf Jahren]. Die Probezeit setzt am Datum der Notifizierung des Beschlusses zur Auferlegung der administrativen Geldbuße ein.

	Der Aufschub wird von Rechts wegen widerrufen, wenn ein neuer Verstoß während der Probezeit begangen wird und dieser neue Verstoß zu einem Beschluss zur Auferlegung einer neuen administrativen Geldbuße führt.

	Der Aufschub wird mit demselben Beschluss wie demjenigen widerrufen, mit dem die administrative Geldbuße für den neuen, während der Probezeit begangenen Verstoß auferlegt wird.

	Die administrative Geldbuße, deren Zahlung infolge des Widerrufs des Aufschubs vollstreckbar wird, wird unbegrenzt mit derjenigen kumuliert, die für den neuen Verstoß auferlegt wird.

	Bei einer Beschwerde gegen den Beschluss des zuständigen Beamten haben Arbeitsgerichte in Bezug auf den Aufschub dieselben Befugnisse wie dieser Beamte. Alle vorerwähnten Modalitäten in Bezug auf den Aufschub finden Anwendung.

	[§ 2/1 - Bei Rückfall im Jahr nach Notifizierung des Beschlusses zur Auferlegung der in § 1 erwähnten administrativen Geldbuße kann eine administrative Geldbuße von 1.000 bis 4.000 EUR auferlegt werden.

	Bei Rückfall im Jahr nach Notifizierung des Beschlusses zur Auferlegung der in § 1bis erwähnten administrativen Geldbuße kann eine administrative Geldbuße auferlegt werden, die dem Doppelten des in § 1bis erwähnten Betrags entspricht.

	Bei Rückfall im Jahr nach Notifizierung des Beschlusses zur Auferlegung der in § 1ter und § 1quater erwähnten administrativen Geldbuße kann eine administrative Geldbuße von 1.000 bis 8.000 EUR auferlegt werden.

	Bei Rückfall im Jahr nach Notifizierung des Beschlusses zur Auferlegung der in § 1quinquies erwähnten administrativen Geldbuße kann eine administrative Geldbuße auferlegt werden, die dem Doppelten des in Artikel 15/1 § 6 erwähnten Betrags entspricht.]

	§ 3 - Für die Anwendung von § 1 Nr. 3 bestimmt der König, was unter der "Feststellung einer Steuerhinterziehung" zu verstehen ist.

	§ 4 - Die in § 1 Nr. 2 und 3 erwähnten Sanktionen gelten nicht für Selbständige, die gleichzeitig ein Ersatzeinkommen beziehen und infolge der vorerwähnten Sachverhalte vorübergehend ihren Anspruch auf dieses Ersatzeinkommen verlieren oder aus diesem Grund einer anderen Verwaltungsstrafe oder strafrechtlichen Sanktion unterworfen sind.]

[Art. 17bis eingefügt durch Art. 87 des G. vom 23. Dezember 2009 (B.S. vom 30. Dezember 2009); § 1bis eingefügt durch Art. 42 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Dezember 2012) und ersetzt durch Art. 14 Nr. 1 des G. vom 1. Juli 2016 (B.S. vom 4. Juli 2016); § 1ter eingefügt durch Art. 66 Nr. 1 des G. vom 22. Dezember 2023 (B.S. vom 29. Dezember 2023); § 1quater eingefügt durch Art. 66 Nr. 2 des G. vom 22. Dezember 2023 (B.S. vom 29. Dezember 2023); § 1quinquies eingefügt durch Art. 66 Nr. 3 des G. vom 22. Dezember 2023 (B.S. vom 29. Dezember 2023); § 2 Abs. 1 ersetzt durch Art. 66 Nr. 4 des G. vom 22. Dezember 2023 (B.S. vom 29. Dezember 2023); § 2 Abs. 5 abgeändert durch Art. 14 Nr. 2 des G. vom 1. Juli 2016 (B.S. vom 4. Juli 2016); § 2 Abs. 6 abgeändert durch Art. 14 Nr. 3 des G. vom 1. Juli 2016 (B.S. vom 4. Juli 2016); § 2/1 eingefügt durch Art. 66 Nr. 5 des G. vom 22. Dezember 2023 (B.S. vom 29. Dezember 2023)]


	[Art. 17ter - In vorhergehendem Artikel behandelte administrative Geldbußen werden auferlegt von dem in Artikel 21 § 5 erwähnten Inhaber der Managementfunktion des Landesinstituts der Sozialversicherungen für Selbständige, der mit der täglichen Geschäftsführung des Instituts beauftragt ist, beziehungsweise von Beamten des Landesinstituts der Sozialversicherungen für Selbständige, die zu diesem Zweck von ihm bestimmt sind.

	Beschlüsse werden gefasst, nachdem der Betreffende die Möglichkeit hatte, seine Verteidigungsmittel vorzubringen. [Diese Verteidigungsmittel müssen binnen dreißig Tagen ab dem Datum der in Absatz 4 erwähnten Notifizierung übermittelt werden.]

	In einem solchen mit Gründen versehenen Beschluss ist die Höhe der Geldbuße angegeben. Dieser Beschluss wird per Einschreibebrief an den betreffenden Selbständigen [oder, im Fall einer in Artikel 17bis § 1ter oder 1quinquies erwähnten Sanktion, gegebenenfalls an die betreffende Gesellschaft] übermittelt. Diese Sendung umfasst ebenfalls eine Kopie der Schriftstücke, durch die die Anwendung der administrativen Geldbuße gerechtfertigt wird, und eine Aufforderung zur Zahlung der administrativen Geldbuße.

	[Die Möglichkeit, eine administrative Geldbuße aufzuerlegen, muss spätestens binnen zwölf Monaten notifiziert werden nach:

	- dem tatsächlichen Anschluss an eine Sozialversicherungskasse für Selbständige in den in Artikel 17bis § 1 Nr. 1 erwähnten Fällen,

	- der Berücksichtigung des Sachverhalts durch das Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige in Bezug auf die in Artikel 17bis § 1 Nr. 2 und 3 sowie § 1bis erwähnten Fälle,

	- der Feststellung des Verstoßes in Bezug auf die in Artikel 17bis § 1ter, § 1quater und § 1quinquies erwähnten Fälle.]

	Die zugelassenen Sozialversicherungskassen für Selbständige sind mit der Einnahme und Beitreibung der administrativen Geldbußen beauftragt.

	[Im Fall einer in Artikel 17bis § 1 Nr. 1, 2 und 3 erwähnten Sanktion ist die Sozialversicherungskasse, der der Selbständige für den Zeitraum des Verstoßes angeschlossen ist oder war, zuständig.

	Im Fall einer in Artikel 17bis § 1bis erwähnten Sanktion ist die Sozialversicherungskasse, der der Betreffende für den Zeitraum des Verstoßes fiktiv angeschlossen war, zuständig.

	Im Fall einer in Artikel 17bis § 1ter erwähnten Sanktion ist die Sozialversicherungskasse, der die Gesellschaft in Anwendung von Artikel 89 § 1 des Gesetzes vom 30. Dezember 1992 zur Festlegung sozialer und sonstiger Bestimmungen zum Zeitpunkt der Notifizierung des Beschlusses zur Auferlegung der Geldbuße angeschlossen ist oder zuletzt angeschlossen war, zuständig.

	Im Fall einer in Artikel 17bis § 1quater erwähnten Sanktion ist die Sozialversicherungskasse, der der Selbständige zum Zeitpunkt der Notifizierung des Beschlusses zur Auferlegung der Geldbuße angeschlossen ist oder zuletzt angeschlossen war, zuständig.

	Im Fall einer in Artikel 17bis § 1quinquies erwähnten Sanktion ist die Sozialversicherungskasse, der der Auftraggeber beziehungsweise Unternehmer zum Zeitpunkt der Notifizierung des Beschlusses zur Auferlegung der Geldbuße angeschlossen ist oder zuletzt angeschlossen war, zuständig.]

	[In den in Artikel 17bis § 1bis erwähnten Fällen [wird der Betrag der unrechtmäßig gezahlten Beiträge von der betreffenden Kasse nach Abzug der zusätzlich als Verwaltungskosten erhaltenen Beträge] für die Zahlung der von der betreffenden Person zu entrichtenden Geldbuße verwendet.]

	[Ab dem Datum, an dem die Kasse eine administrative Geldbuße einfordert, wird jede nachfolgende Zahlung in Abweichung von den Artikeln 1253 und 1256 des Zivilgesetzbuches von der betreffenden Kasse vorrangig für die Zahlung dieser administrativen Geldbuße verwendet.]

	Was Einnahme und Beitreibung betrifft, werden diese administrativen Geldbußen den zu entrichtenden Sozialbeiträgen gleichgesetzt.]

[Art. 17ter eingefügt durch Art. 88 des G. vom 23. Dezember 2009 (B.S. vom 30. Dezember 2009); Abs. 2 abgeändert durch Art. 5 Nr. 1 des G. vom 16. Dezember 2015 (B.S. vom 8. Januar 2016); Abs. 3 abgeändert durch Art. 67 Nr. 1 des G. vom 22. Dezember 2023 (B.S. vom 29. Dezember 2023); Abs. 4 ersetzt durch Art. 67 Nr. 2 des G. vom 22. Dezember 2023 (B.S. vom 29. Dezember 2023); neue Absätze 6 bis 10 eingefügt durch Art. 67 Nr. 3 des G. vom 22. Dezember 2023 (B.S. vom 29. Dezember 2023); Abs. 11 (früherer Absatz 6) eingefügt durch Art. 43 des G. vom 27. Dezember 2012 (B.S. vom 31. Dezember 2012) und abgeändert durch Art. 5 Nr. 3 des G. vom 16. Dezember 2015 (B.S. vom 8. Januar 2016); Abs. 12 eingefügt durch Art. 15 des G. vom 1. Juli 2016 (B.S. vom 4. Juli 2016)]


	[Art. 17quater - Selbständige [oder im Fall einer in Artikel 17bis § 1ter oder § 1quinquies erwähnten Sanktion gegebenenfalls betreffende Gesellschaften], die einen Beschluss zur Auferlegung der administrativen Geldbuße anfechten, können zur Vermeidung des Verfalls binnen zwei Monaten ab Notifizierung des Beschlusses im Wege einer Antragschrift Beschwerde beim Arbeitsgericht einreichen. Durch diese Beschwerde wird die Ausführung des Beschlusses zur Auferlegung der administrativen Geldbuße ausgesetzt.

	Die Bestimmung von Absatz 1 wird in dem Beschluss zur Auferlegung der administrativen Geldbuße angegeben.]

[Art. 17quater eingefügt durch Art. 89 des G. vom 23. Dezember 2009 (B.S. vom 30. Dezember 2009); Abs. 1 abgeändert durch Art. 68 des G. vom 22. Dezember 2023 (B.S. vom 29. Dezember 2023)]


	[Art. 17quinquies - In Artikel 17bis erwähnte administrative Geldbußen dürfen fünf Jahre nach den Taten nicht mehr auferlegt werden.

	Diese Frist wird jedoch durch Untersuchungs- oder Verfolgungshandlungen, einschließlich der Notifizierung der Möglichkeit zur Auferlegung einer administrativen Geldbuße, durch die der Zuwiderhandelnde aufgefordert wurde, seine Verteidigungsmittel vorzubringen, die binnen der in Absatz 1 festgelegten Frist erfolgen, unterbrochen. Mit diesen Handlungen beginnt eine neue Frist von gleicher Dauer, auch gegenüber Personen, die nicht davon betroffen waren.]

[Art. 17quinquies eingefügt durch Art. 16 des G. vom 1. Juli 2016 (B.S. vom 4. Juli 2016)]




KAPITEL 3 - Leistungen


	Art. 18 - § 1 - [Die Regelung der Ruhestands- und Hinterbliebenenpension für Selbständige wird durch den Königlichen Erlass Nr. 72 vom 10. November 1967 über die Ruhestands- und Hinterbliebenenpension für Selbständige organisiert.]

	§ 2 - [Die Regelung der Familienleistungen für Selbständige wird [durch das Allgemeine Familienbeihilfengesetz (AFBG) vom 19. Dezember 1939] organisiert.]

	§ 3 - Die Regelung der Leistungen im Bereich [Kranken- und Invalidenversicherung und Mutterschaftsversicherung] für Selbständige wird im Rahmen [des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung] organisiert.

	Diese Leistungen werden über Einrichtungen erbracht, die im Rahmen des letztgenannten Gesetzes tätig sind.

	[§ 3bis - [Die Regelung für den Anspruch auf Überbrückungsmaßnahmen wird durch Titel 9 Kapitel 3 des Programmgesetzes vom 26. Dezember 2022 organisiert.]]

	[§ 4 ­ [...]]

	[§ 5 ­ [Leistungen, die die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben für Selbständige fördern, werden [durch die Artikel 18bis und 18ter des vorliegenden Erlasses] geregelt.]]

[Art. 18 § 1 ersetzt durch Art. 4 des K.E. Nr. 74 vom 10. November 1967 (B.S. vom 14. November 1967); § 2 ersetzt durch Art. 1 des K.E. vom 18. Oktober 1978 (B.S. vom 18. November 1978) und abgeändert durch Art. 3 des G. vom 25. Dezember 2017 (B.S. vom 29. Dezember 2017); § 3 Abs. 1 abgeändert durch Art. 7undecies Nr. 1 des G. vom 26. März 2007 (B.S. vom 27. April 2007), selbst eingefügt durch Art. 13 des G. vom 21. Dezember 2007 (B.S. vom 28. Dezember 2007), und Art. 4 Nr. 1 des G. vom 15. Juli 2016 (B.S. vom 29. Juli 2016); § 3bis eingefügt durch Art. 12 des K.E. vom 18. November 1996 (II) (B.S. vom 13. Dezember 1996) und ersetzt durch Art. 206 des G. vom 26. Dezember 2022 (B.S. vom 30. Dezember 2022); § 4 eingefügt durch Art. 118 des G. vom 30. März 1994 (B.S. vom 31. März 1994) und aufgehoben durch Art. 7undecies Nr. 2 des G. vom 26. März 2007 (B.S. vom 27. April 2007), selbst eingefügt durch Art. 13 des G. vom 21. Dezember 2007 (B.S. vom 28. Dezember 2007); § 5 eingefügt durch Art. 21 des G. vom 27. Dezember 2005 (I) (B.S. vom 30. Dezember 2005), ersetzt durch Art. 4 Nr. 2 des G. vom 15. Juli 2016 (B.S. vom 29. Juli 2016) und abgeändert durch Art. 4 des G. vom 12. Juli 2022 (B.S. vom 9. August 2022)]


	[Art. 18bis - § 1 - Für weibliche Selbständige wird eine Mutterschaftshilfe eingerichtet, um ihnen dabei zu helfen, nach der Entbindung wieder eine berufliche Tätigkeit aufzunehmen. Es handelt sich um eine Leistung, mit der weibliche Selbständige Hilfe im Haushalt erhalten können.

	Diese Mutterschaftshilfe ist gedacht für weibliche Selbständige, die die Bedingungen für die Mutterschaftsversicherung erfüllen, wie sie für weibliche Selbständige, Helferinnen und mithelfende Ehepartnerinnen vorgesehen ist.

	Ansprüche auf Zahlung oder Rückforderung der Mutterschaftshilfe verjähren in fünf Jahren.

	Durch einen im Ministerrat beratenen Erlass kann der König die Art der Mutterschaftshilfe ändern und die Modalitäten für die Gewährung dieser Mutterschaftshilfe bestimmen:

	1. Gewährungsbedingungen,

	2. Einrichtungen und Stellen, die für die Gewährung und Verwaltung zuständig sind,

	3. Beantragungsverfahren,

	4. Antragsfrist,

	5. Zahlungsmodalitäten,

	6. Datum des Einsetzens der Verjährungsfristen,

	7. Fälle, in denen auf die Rückforderung der unrechtmäßig gezahlten Mutterschaftshilfe verzichtet werden kann.

	§ 2 - Bei der Adoption eines oder mehrerer Kinder wird Selbständigen eine Adoptionszulage gewährt.

	Diese Adoptionszulage ist gedacht für Selbständige, die anspruchsberechtigt sind im Bereich der Entschädigungsversicherung, wie sie für Selbständige, Helfer und mithelfende Ehepartner vorgesehen ist.

	Ansprüche auf Zahlung oder Rückforderung der Adoptionszulage verjähren gemäß den Bestimmungen von Artikel 174 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung in zwei Jahren.

	Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Modalitäten für die Gewährung dieser Adoptionszulage bestimmen:

	1. Gewährungsbedingungen,

	2. Einrichtungen und Stellen, die für die Gewährung und Verwaltung zuständig sind,

	3. Beantragungsverfahren,

	4. Gewährungszeitraum, Betrag und Zahlungsmodalitäten.

	§ 3 - Selbständigen, die ihre berufliche Tätigkeit vorübergehend unterbrechen, um jemanden zu pflegen, der schwer krank ist, palliativ betreut wird oder das Kind mit Behinderung des betreffenden Selbständigen ist, wird eine Zulage gewährt.

	Die Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit kann vollständig oder teilweise erfolgen.

	Diese Zulage ist gedacht für Selbständige, Helfer und mithelfende Ehepartner, die als hauptberufliche Selbständige vorliegendem Erlass unterliegen.

	Ansprüche auf Zahlung oder Rückforderung der Zulage verjähren in drei Jahren.

	Durch einen im Ministerrat beratenen Erlass kann der König den persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich der Zulage ausdehnen und die Modalitäten für die Gewährung dieser Zulage bestimmen:

	1. Gewährungsbedingungen,

	2. Begriff der vollständigen oder teilweisen Unterbrechung,

	3. Einrichtungen und Stellen, die für die Gewährung und Verwaltung zuständig sind,

	4. Personen, die gepflegt werden können,

	5. Art der Pflege beziehungsweise Betreuung durch den Selbständigen,

	6. Beantragungsverfahren,

	7. Betrag und Zahlungsmodalitäten.

	8. maximaler Gewährungszeitraum,

	9. Datum des Einsetzens der Verjährungsfristen,

	10. Fälle, in denen auf die Rückforderung der unrechtmäßig gezahlten Zulagen verzichtet werden kann, und wer verzichten kann.]

	[§ 4 - Selbständigen, die im Rahmen einer langfristigen Pflegeelternschaft ein minderjähriges Kind in ihre Familie aufnehmen, wird eine Zulage für Pflegeelternurlaub gewährt.

	Diese Zulage für Pflegeelternurlaub ist gedacht für Selbständige, die anspruchsberechtigt sind im Bereich der Entschädigungsversicherung, wie sie für Selbständige, Helfer und mithelfende Ehepartner vorgesehen ist.

	Ansprüche auf Zahlung oder Rückforderung der Zulage für Pflegeelternurlaub verjähren gemäß den Bestimmungen von Artikel 174 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung in zwei Jahren.



	Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Modalitäten für die Gewährung dieser Zulage für Pflegeelternurlaub bestimmen:

	1. Gewährungsbedingungen,

	2. Einrichtungen und Stellen, die für die Gewährung und Verwaltung zuständig sind,

	3. Beantragungsverfahren,

	4. Gewährungszeitraum, Betrag und Zahlungsmodalitäten.]

	[§ 5 ­ Selbständigen, die ihre berufliche Tätigkeit wegen der Geburt eines oder mehrerer Kinder vorübergehend unterbrechen, wird eine Vaterschafts- und Geburtszulage gewährt.

	Diese Zulage ist gedacht für männliche Selbständige, Helfer und mithelfende Ehepartner, die als hauptberufliche Selbständige vorliegendem Erlass unterliegen und für die ein rechtliches Abstammungsverhältnis zu dem Kind feststeht, für das die Zulage beantragt wird.

	Wenn es keinen Selbständigen, Helfer oder mithelfenden Ehepartner im Sinne des vorhergehenden Absatzes gibt, gilt das gleiche Recht für den Selbständigen, Helfer oder mithelfenden Ehepartner, der zum Zeitpunkt der Geburt:

	a) mit der Person, hinsichtlich deren die Abstammung feststeht, verheiratet ist oder

	b) mit der Person, hinsichtlich deren die Abstammung feststeht und bei der das Kind seinen Hauptwohnort hat, gesetzlich zusammenwohnt und der nicht durch ein Verwandtschaftsverhältnis mit dieser verbunden ist, das zu einem Eheverbot führt, von dem sie durch den König nicht befreit werden können,

	c) seit einem ununterbrochenen Zeitraum von drei Jahren vor der Geburt mit der Person, hinsichtlich deren die Abstammung feststeht und bei der das Kind seinen Hauptwohnort hat, ständig und affektiv zusammenwohnt und nicht durch ein Verwandtschaftsverhältnis mit dieser verbunden ist, das zu einem Eheverbot führt, von dem sie durch den König nicht befreit werden können. Der Nachweis für das Zusammenwohnen und den Hauptwohnort wird durch einen Auszug aus dem Bevölkerungsregister erbracht.

	[Die Höhe der Vaterschafts- und Geburtszulage wird unter Berücksichtigung eines Unterbrechungszeitraums von höchstens zehn Tagen, die in halbe Tage aufgeteilt werden können, festgelegt. In diesem Fall umfasst die Gesamtdauer der Unterbrechung höchstens zwanzig halbe Tage. Der Unterbrechungszeitraum wird wie folgt verlängert:

	1. bis zu höchstens fünfzehn vollständigen Tagen (beziehungsweise höchstens dreißig halben Tagen) für Geburten ab dem 1. Januar 2021,

	2. bis zu höchstens zwanzig vollständigen Tagen (beziehungsweise höchstens vierzig halben Tagen) für Geburten ab dem 1. Januar 2023.]

	Während des Entschädigungszeitraums muss die Unterbrechung vollständig sein und in eine Zeitspanne fallen, die am Tag der Geburt beginnt und am letzten Tag des vierten Monats nach dem Tag der Geburt endet. [Was die Zulagen für die Tage der Monate Mai und Juni des Jahres 2021 betrifft, beläuft sich der Betrag der täglichen Zulage auf 84,09 EUR.]

	[Der tägliche Betrag der Zulage beläuft sich auf [86,63] EUR. Dieser Betrag ist an den Schwellenindex 109,34 (Basis 2013 = 100) gebunden.]

	Ansprüche auf Zahlung oder Rückforderung dieser Zulagen verjähren in drei Jahren.

	Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Modalitäten für die Gewährung dieser Zulagen bestimmen:

	1. Bedingungen für die Sozialversicherungspflichtigkeit und die Zahlung von Sozialbeiträgen,

	2. Einrichtungen und Stellen, die für die Gewährung und Verwaltung zuständig sind,

	3. Beantragungsverfahren,

	4. Antragsfrist,

	5. Zahlungsmodalitäten,

	6. Datum des Einsetzens der Verjährungsfrist,

	7. Fälle, in denen auf die Rückforderung der unrechtmäßig gezahlten Zulage verzichtet werden kann.

	Empfängern der Vaterschafts- und Geburtszulage, die ihre berufliche Tätigkeit vorübergehend für eine Dauer von höchstens acht Tagen unterbrechen, können zudem fünfzehn Dienstleistungsschecks gewährt werden.

	Der König legt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Modalitäten für die Gewährung dieser Leistungen fest.]]

	[Der König kann den in Absatz 6 des vorliegenden Paragraphen erwähnten Betrag durch einen im Ministerrat beratenen Erlass anpassen.]

[Art. 18bis eingefügt durch Art. 5 des G. vom 15. Juli 2016 (B.S. vom 29. Juli 2016); § 4 eingefügt durch Art. 4/3 des G. vom 6. September 2018 (B.S. vom 26. September 2018), selbst eingefügt durch Art. 96 des G. vom 21. Dezember 2018 (B.S. vom 17. Januar 2019); § 5 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 7. April 2019 (B.S. vom 8. Mai 2019); § 5 Abs. 4 ersetzt durch Art. 58 des G. vom 20. Dezember 2020 (B.S. vom 30. Dezember 2020); § 5 Abs. 5 abgeändert durch Art. 3 des K.E. vom 14. August 2021 (B.S. vom 31. August 2021); § 5 Abs. 6 ersetzt durch Art. 154 Nr. 1 des G. vom 27. Dezember 2021 (B.S. vom 31. Dezember 2021) und abgeändert durch Art. 4 des G. vom 7. April 2023 (B.S. vom 24. April 2023); § 5 Abs. 11 eingefügt durch Art. 154 Nr. 2 des  G. vom 27. Dezember 2021 (B.S. vom 31. Dezember 2021)]




Ab einem gemäß Art. 3 des G. vom 21. März 2019 (B.S. vom 3. Mai 2019) vom König festzulegenden Datum lautet Art. 18bis wie folgt:

"[Art. 18bis - § 1 - Für weibliche Selbständige wird eine Mutterschaftshilfe eingerichtet, um ihnen dabei zu helfen, nach der Entbindung wieder eine berufliche Tätigkeit aufzunehmen. Es handelt sich um eine Leistung, mit der weibliche Selbständige Hilfe im Haushalt erhalten können.

Diese Mutterschaftshilfe ist gedacht für weibliche Selbständige, die die Bedingungen für die Mutterschaftsversicherung erfüllen, wie sie für weibliche Selbständige, Helferinnen und mithelfende Ehepartnerinnen vorgesehen ist.

Ansprüche auf Zahlung oder Rückforderung der Mutterschaftshilfe verjähren in fünf Jahren.

Durch einen im Ministerrat beratenen Erlass kann der König die Art der Mutterschaftshilfe ändern und die Modalitäten für die Gewährung dieser Mutterschaftshilfe bestimmen:

1. Gewährungsbedingungen,

2. Einrichtungen und Stellen, die für die Gewährung und Verwaltung zuständig sind,

3. Beantragungsverfahren,

4. Antragsfrist,

5. Zahlungsmodalitäten,

6. Datum des Einsetzens der Verjährungsfristen,

7. Fälle, in denen auf die Rückforderung der unrechtmäßig gezahlten Mutterschaftshilfe verzichtet werden kann,

[8. Bestimmung der Mutterschaftshilfe, wenn die weibliche Selbständige bei oder nach der Geburt des Kindes beziehungsweise der Kinder stirbt.]

[§ 1/1 - Für Selbständige wird eine Adoptionshilfe eingerichtet, um ihnen dabei zu helfen, nach der Adoption eines oder mehrerer Kinder eine familiäre Bindung aufzubauen. Es handelt sich um eine Leistung, mit der Selbständige Hilfe im Haushalt erhalten können.

Diese Adoptionshilfe ist gedacht für Selbständige, die die Bedingungen für die Adoptionszulage erfüllen, wie sie für Selbständige, Helfer und mithelfende Ehepartner vorgesehen ist.

Ansprüche auf Zahlung oder Rückforderung der Adoptionshilfe verjähren in fünf Jahren.

Durch einen im Ministerrat beratenen Erlass kann der König die Art der Adoptionshilfe ändern und die Modalitäten für die Gewährung dieser Adoptionshilfe bestimmen:

1. Gewährungsbedingungen,

2. Einrichtungen und Stellen, die für die Gewährung und Verwaltung zuständig sind,

3. Beantragungsverfahren,

4. Antragsfrist,

5. Zahlungsmodalitäten,

6. Datum des Einsetzens der Verjährungsfristen,

7. Fälle, in denen auf die Rückforderung der unrechtmäßig gezahlten Adoptionshilfe verzichtet werden kann,

8. Bestimmung der Adoptionshilfe, wenn der Selbständige bei oder nach der Adoption stirbt.]

§ 2 - Bei der Adoption eines oder mehrerer Kinder wird Selbständigen eine Adoptionszulage gewährt.

Diese Adoptionszulage ist gedacht für Selbständige, die anspruchsberechtigt sind im Bereich der Entschädigungsversicherung, wie sie für Selbständige, Helfer und mithelfende Ehepartner vorgesehen ist.

Ansprüche auf Zahlung oder Rückforderung der Adoptionszulage verjähren gemäß den Bestimmungen von Artikel 174 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung in zwei Jahren.

Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Modalitäten für die Gewährung dieser Adoptionszulage bestimmen:

1. Gewährungsbedingungen,

2. Einrichtungen und Stellen, die für die Gewährung und Verwaltung zuständig sind,

3. Beantragungsverfahren,

4. Gewährungszeitraum, Betrag und Zahlungsmodalitäten.

§ 3 - Selbständigen, die ihre berufliche Tätigkeit vorübergehend unterbrechen, um jemanden zu pflegen, der schwer krank ist, palliativ betreut wird oder das Kind mit Behinderung des betreffenden Selbständigen ist, wird eine Zulage gewährt.

Die Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit kann vollständig oder teilweise erfolgen.

Diese Zulage ist gedacht für Selbständige, Helfer und mithelfende Ehepartner, die als hauptberufliche Selbständige vorliegendem Erlass unterliegen.

Ansprüche auf Zahlung oder Rückforderung der Zulage verjähren in drei Jahren.

Durch einen im Ministerrat beratenen Erlass kann der König den persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich der Zulage ausdehnen und die Modalitäten für die Gewährung dieser Zulage bestimmen:

1. Gewährungsbedingungen,

2. Begriff der vollständigen oder teilweisen Unterbrechung,

3. Einrichtungen und Stellen, die für die Gewährung und Verwaltung zuständig sind,

4. Personen, die gepflegt werden können,

5. Art der Pflege beziehungsweise Betreuung durch den Selbständigen,

6. Beantragungsverfahren,

7. Betrag und Zahlungsmodalitäten.

8. maximaler Gewährungszeitraum,

9. Datum des Einsetzens der Verjährungsfristen,

10. Fälle, in denen auf die Rückforderung der unrechtmäßig gezahlten Zulagen verzichtet werden kann, und wer verzichten kann.

[§ 4 ­ Selbständigen, die im Rahmen einer langfristigen Pflegeelternschaft ein minderjähriges Kind in ihre Familie aufnehmen, wird eine Zulage für Pflegeelternurlaub gewährt.

Diese Zulage für Pflegeelternurlaub ist gedacht für Selbständige, die anspruchsberechtigt sind im Bereich der Entschädigungsversicherung, wie sie für Selbständige, Helfer und mithelfende Ehepartner vorgesehen ist.

Ansprüche auf Zahlung oder Rückforderung der Zulage für Pflegeelternurlaub verjähren gemäß den Bestimmungen von Artikel 174 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschädigungspflichtversicherung in zwei Jahren.

Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Modalitäten für die Gewährung dieser Zulage für Pflegeelternurlaub bestimmen:

1. Gewährungsbedingungen,

2. Einrichtungen und Stellen, die für die Gewährung und Verwaltung zuständig sind,

3. Beantragungsverfahren,

4. Gewährungszeitraum, Betrag und Zahlungsmodalitäten.]

[§ 5 ­ Selbständigen, die ihre berufliche Tätigkeit wegen der Geburt eines oder mehrerer Kinder vorübergehend unterbrechen, wird eine Vaterschafts- und Geburtszulage gewährt.

Diese Zulage ist gedacht für männliche Selbständige, Helfer und mithelfende Ehepartner, die als hauptberufliche Selbständige vorliegendem Erlass unterliegen und für die ein rechtliches Abstammungsverhältnis zu dem Kind feststeht, für das die Zulage beantragt wird.

Wenn es keinen Selbständigen, Helfer oder mithelfenden Ehepartner im Sinne des vorhergehenden Absatzes gibt, gilt das gleiche Recht für den Selbständigen, Helfer oder mithelfenden Ehepartner, der zum Zeitpunkt der Geburt:

a) mit der Person, hinsichtlich deren die Abstammung feststeht, verheiratet ist oder

b) mit der Person, hinsichtlich deren die Abstammung feststeht und bei der das Kind seinen Hauptwohnort hat, gesetzlich zusammenwohnt und der nicht durch ein Verwandtschaftsverhältnis mit dieser verbunden ist, das zu einem Eheverbot führt, von dem sie durch den König nicht befreit werden können,

c) seit einem ununterbrochenen Zeitraum von drei Jahren vor der Geburt mit der Person, hinsichtlich deren die Abstammung feststeht und bei der das Kind seinen Hauptwohnort hat, ständig und affektiv zusammenwohnt und nicht durch ein Verwandtschaftsverhältnis mit dieser verbunden ist, das zu einem Eheverbot führt, von dem sie durch den König nicht befreit werden können. Der Nachweis für das Zusammenwohnen und den Hauptwohnort wird durch einen Auszug aus dem Bevölkerungsregister erbracht.

[Die Höhe der Vaterschafts- und Geburtszulage wird unter Berücksichtigung eines Unterbrechungszeitraums von höchstens zehn Tagen, die in halbe Tage aufgeteilt werden können, festgelegt. In diesem Fall umfasst die Gesamtdauer der Unterbrechung höchstens zwanzig halbe Tage. Der Unterbrechungszeitraum wird wie folgt verlängert:

1. bis zu höchstens fünfzehn vollständigen Tagen (beziehungsweise höchstens dreißig halben Tagen) für Geburten ab dem 1. Januar 2021,

2. bis zu höchstens zwanzig vollständigen Tagen (beziehungsweise höchstens vierzig halben Tagen) für Geburten ab dem 1. Januar 2023.]

Während des Entschädigungszeitraums muss die Unterbrechung vollständig sein und in eine Zeitspanne fallen, die am Tag der Geburt beginnt und am letzten Tag des vierten Monats nach dem Tag der Geburt endet. [Was die Zulagen für die Tage der Monate Mai und Juni des Jahres 2021 betrifft, beläuft sich der Betrag der täglichen Zulage auf 84,09 EUR.]

[Der tägliche Betrag der Zulage beläuft sich auf [86,63] EUR. Dieser Betrag ist an den Schwellenindex 109,34 (Basis 2013 = 100) gebunden.]

Ansprüche auf Zahlung oder Rückforderung dieser Zulagen verjähren in drei Jahren.

Der König kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Modalitäten für die Gewährung dieser Zulagen bestimmen:

1. Bedingungen für die Sozialversicherungspflichtigkeit und die Zahlung von Sozialbeiträgen,

2. Einrichtungen und Stellen, die für die Gewährung und Verwaltung zuständig sind,

3. Beantragungsverfahren,

4. Antragsfrist,

5. Zahlungsmodalitäten,

6. Datum des Einsetzens der Verjährungsfrist,

7. Fälle, in denen auf die Rückforderung der unrechtmäßig gezahlten Zulage verzichtet werden kann.

Empfängern der Vaterschafts- und Geburtszulage, die ihre berufliche Tätigkeit vorübergehend für eine Dauer von höchstens acht Tagen unterbrechen, können zudem fünfzehn Dienstleistungsschecks gewährt werden.

Der König legt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass die Modalitäten für die Gewährung dieser 
Leistungen fest.]]

[Der König kann den in Absatz 6 des vorliegenden Paragraphen erwähnten Betrag durch einen im Ministerrat beratenen Erlass anpassen.]

[Art. 18bis eingefügt durch Art. 5 des G. vom 15. Juli 2016 (B.S. vom 29. Juli 2016); § 1 Abs. 4 Nr. 8 eingefügt durch Art. 2 Nr. 1  des G. vom 21. März 2019 (B.S. vom 3. Mai 2019); § 1/1 eingefügt durch Art. 2 Nr. 2  des G. vom 21. März 2019 (B.S. vom 3. Mai 2019); § 4 eingefügt durch Art. 4/3 des G. vom 6. September 2018 (B.S. vom 26. September 2018), selbst eingefügt durch Art. 96 des G. vom 21. Dezember 2018 (B.S. vom 17. Januar 2019); § 5 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 7. April 2019 (B.S. vom 8. Mai 2019); § 5 Abs. 4 ersetzt durch Art. 58 des G. vom 20. Dezember 2020 (B.S. vom 30. Dezember 2020); § 5 Abs. 5 abgeändert durch Art. 3 des K.E. vom 14. August 2021 (B.S. vom 31. August 2021); § 5 Abs. 6 ersetzt durch Art. 154 Nr. 1 des G. vom 27. Dezember 2021 (B.S. vom 31. Dezember 2021) und abgeändert durch Art. 4 des G. vom 7. April 2023 (B.S. vom 24. April 2023); § 5 Abs. 11 eingefügt durch Art. 154 Nr. 2 des  G. vom 27. Dezember 2021 (B.S. vom 31. Dezember 2021)]"


	[Art. 18ter - Eine Zulage wird Selbständigen gewährt, die ihre berufliche Tätigkeit vorübergehend unterbrechen aufgrund des Todes ihres Ehepartners oder ihres zusammenwohnenden Partners, des Todes ihres leiblichen Kindes oder ihres Adoptivkindes beziehungsweise des leiblichen Kindes oder Adoptivkindes ihres Ehepartners oder ihres zusammenwohnenden Partners oder des Todes eines Kindes, für das der betreffende Selbständige, sein Ehepartner oder zusammenwohnender Partner im Rahmen einer langfristigen Pflegeelternschaft, wie in Artikel 30sexies § 6 des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge bestimmt, vom Gericht, von einem von der zuständigen Gemeinschaft zugelassenen Unterbringungsdienst oder von den zuständigen Jugendhilfediensten der Gemeinschaft als Pflegeelternteil bestimmt worden ist und das zum Zeitpunkt des Todes oder zuvor im Bevölkerungsregister beziehungsweise im Fremdenregister der Gemeinde, in der es seinen Wohnort hat, als Mitglied seines Haushalts eingetragen war. Die Höhe der Zulage wird auf der Grundlage eines Unterbrechungszeitraums von zehn Tagen festgelegt.

	Diese Zulage ist gedacht für Selbständige, Helfer und mithelfende Ehepartner, die als hauptberufliche Selbständige vorliegendem Erlass unterliegen. Ansprüche auf Zahlung oder Rückforderung dieser Zulage verjähren in einem Jahr.

	[Das Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige kann beschließen, ganz oder teilweise auf die Rückforderung der Zulage zu verzichten. Ein solcher Verzicht ist nur möglich, wenn:

	a) der Schuldner bedürftig ist oder sich in einer Situation befindet, die der Bedürftigkeit nahekommt,

	b) die geringe Höhe des zurückzufordernden Betrags die Entstehung von Kosten nicht rechtfertigt,

	c) die Rückforderung aus der Berichtigung eines von der zuständigen Sozialversicherungskasse begangenen Fehlers hervorgeht.]

	Durch einen im Ministerrat beratenen Erlass kann der König den persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich der Zulage ausdehnen und die Modalitäten für die Gewährung dieser Zulage bestimmen, nämlich:

	1. Gewährungsbedingungen,

	2. Einrichtungen und Stellen, die für die Gewährung und Verwaltung zuständig sind,

	3. Beantragungsverfahren,

	4. Betrag und Zahlungsmodalitäten,]

	[5. Datum des Einsetzens der in Absatz 2 erwähnten Verjährungsfrist.]

[Art. 18ter eingefügt durch Art. 13 des G. vom 27. Juni 2021 (B.S. vom 15. Juli 2021); neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 5 Nr. 1 des G. vom 12. Juli 2022 (B.S. vom 9. August 2022); Abs. 4 Nr. 5 eingefügt durch Art. 5 Nr. 2 des G. vom 12. Juli 2022 (B.S. vom 9. August 2022)]




KAPITEL 4 - Staatliche Beteiligung


	Art. 19 - [...]

[Art. 19 aufgehoben durch Art. 38 des G. vom 18. April 2017 (B.S. vom 28. April 2017)]




KAPITEL 5 - Verwaltungsstrukturen


	a) Sozialversicherungskassen für Selbständige


	Art. 20 - § 1 - Die Zulassung freier Sozialversicherungskassen für Selbständige erfolgt im Rahmen des vorliegenden Erlasses.

	Der König legt die Bedingungen für die Erteilung und den Entzug der Zulassungen dieser Kassen fest.

	Solche Kassen nehmen die Rechtsform einer Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht an, die unter die Anwendung des Gesetzes vom 27. Juni 1921 fällt.

	[Unbeschadet der Aufgaben, die ihnen durch oder in Ausführung der in Artikel 18 §§ 1 und 2 erwähnten Gesetze [oder anderer Gesetze] übertragen werden, sind diese Kassen beauftragt:

	a) bei ihren Mitgliedern die aufgrund des vorliegenden Erlasses zu entrichtenden Beiträge einzunehmen und gegebenenfalls die gerichtliche Beitreibung einzuleiten,

	b) [sie über ihre Pflichten und Rechte im Rahmen des Sozialstatuts der Selbständigen und die damit verbundenen Regelungen zu informieren und in diesem Zusammenhang zu unterstützen,]]

	[c) [auf Ersuchen des [Föderalen Öffentlichen Dienstes Soziale Sicherheit] oder des [in Artikel 21 § 1 erwähnten Landesinstituts der Sozialversicherungen für Selbständige, nachstehend "Landesinstitut" genannt,] alle in ihrem Besitz befindlichen Angaben zu übermitteln, die für die Anwendung der Rechtsvorschriften über das Sozialstatut der Selbständigen und die Überprüfung ihrer Einhaltung unerlässlich sind,]]

	[d) ihre Mitglieder zu sensibilisieren und zu unterstützen, um ihr psychisches Wohlbefinden bei der Arbeit zu fördern.]

	[Gemäß den vom König bestimmten Modalitäten übertragen sie die Beiträge, Erhöhungen und Zinsen[, sowie die Beträge, die sich aus der Einnahme der in Artikel 17bis erwähnten administrativen Geldbußen ergeben,] an [das Landesinstitut].]

	§ 2 - [Die Kontrolle der Nationalen Hilfskasse wird von [dem für das Sozialstatut der Selbständigen zuständigen Minister] ausgeübt. Die Modalitäten dieser Kontrolle werden vom König bestimmt.

	Die Kontrolle der in § 1 erwähnten Kassen wird von [dem für das Sozialstatut der Selbständigen zuständigen Minister] ausgeübt.

	[Bei der Ausübung dieser Kontrolle zieht der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister den in Artikel 21 § 9 erwähnten Dienst Externes Audit und den in Artikel 21 § 10 erwähnten Kontrollausschuss heran.]

	Der König bestimmt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass:

	1. die Modalitäten, gemäß denen diese Kontrolle ausgeführt wird,

	2. [...],

	3. in welchen Fällen und auf welche Weise die Kassen für die finanziellen Auswirkungen von Fehlern bei der Ausführung des ihnen zugewiesenen Auftrags aufkommen müssen,

	4. [...].]

	[§ 2bis - [[Um die Einnahme und Beitreibung der Beiträge zu verbessern, kann [der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister] den in § 1 erwähnten Kassen allgemeine Richtlinien erteilen. Diese Richtlinien werden auf der Grundlage von Leistungskriterien bestimmt, die der König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass festlegt.]

	[Wenn aus der Kontrolle der in § 1 erwähnten Kassen hervorgeht:

	a) dass in Bezug auf Beiträge, die im Laufe eines bestimmten Jahres erstmals eingefordert werden und sich auf dieses selbe Jahr beziehen, das Verhältnis zwischen den eingenommenen und den eingeforderten Beträgen für eine Kasse unter dem entsprechenden allgemeinen Einnahmeprozentsatz liegt oder

	b) dass das Gesamtvolumen der Beiträge, die von einer Kasse am Ende eines bestimmten Jahres noch einzunehmen sind, höher ausfällt als ein vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass festgelegter Prozentsatz der in jenem Jahr eingeforderten Beiträge, bei einem Mindestsatz von 25 Prozent,

	kann [der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister] [einen Beamten des in Artikel 21 § 9 erwähnten Dienstes Externes Audit] zu dieser Kasse entsenden. Dieser Beamte kann im Namen des Ministers auf der Grundlage der in Absatz 1 erwähnten Leistungskriterien konkrete Richtlinien erteilen.]

	[Durch die im vorhergehenden Absatz erwähnten konkreten Richtlinien wird das von der betreffenden Kasse zu erreichende Ziel bestimmt, insbesondere was die Anzahl Leistungen, die Qualität der Leistungen und die Überwachung der Einnahme betrifft.]

	Stellt sich heraus, dass die Kasse diese Richtlinien binnen des Zeitraums, den der im vorhergehenden Absatz erwähnte Beamte auferlegt hat, nicht oder nur unzureichend befolgt hat, kann [der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister] sie zur Zahlung eines Geldbetrags verpflichten.

	In dem in Buchstabe a) erwähnten Fall entspricht dieser Betrag der Differenz zwischen den eingeforderten und den eingenommenen Beiträgen, multipliziert mit der Differenz zwischen dem vorerwähnten allgemeinen Einnahmeprozentsatz und dem entsprechenden Einnahmeprozentsatz der betreffenden Kasse. In dem in Buchstabe b) erwähnten Fall wird die Zahlung durch einen vom König festgelegten Prozentsatz des Betrags ausgedrückt, der die Abweichung darstellt. Als Grundlage hierfür dienen die Daten in Bezug auf das in Absatz 1 erwähnte Jahr.

	Die Kosten für das Eingreifen dieses Beamten gehen zu Lasten der Kasse.

	Der König bestimmt die Modalitäten für die Anwendung des vorliegenden Paragraphen.]]

	[§ 2bis/1 - Um das psychische Wohlbefinden ihrer Mitglieder bei der Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit zu fördern, müssen die in § 1 erwähnten Kassen und die in § 3 erwähnte Nationale Hilfskasse eine Reihe von Dienstleistungen gewährleisten.

	Diese Dienstleistungen umfassen:

	1. Sensibilisierung und Förderung,

	2. Früherkennung und Screening,
 
	3. sekundäre Prävention,

	4. Vermittlung angepasster Hilfe oder Unterstützung,

	5. Ausbildung der Mitarbeiter ihrer Anlaufstelle.

	Die in Absatz 2 Nr. 1, 4 und 5 erwähnten Dienstleistungen sind Pflicht.

	Der König kann die Anzahl der obligatorischen Dienstleistungen auf die in Absatz 2 Nr. 2 und/oder 3 erwähnten Dienstleistungen ausdehnen.

	Die in Absatz 2 erwähnten Dienstleistungen entsprechen folgenden Kriterien:

	1. Sie orientieren sich an der Nachfrage und differenzieren sich je nach den Bedürfnissen vor Ort, wobei die verschiedenen Berufskategorien und Phasen der Laufbahn des Selbständigen berücksichtigt werden.

	2. Sie sind darauf ausgerichtet, den Selbständigen individuell zu unterstützen beziehungsweise die Interaktion und den Austausch zwischen Selbständigen auf lokaler, regionaler und/oder nationaler Ebene anzuregen.

	3. Sie berücksichtigen das berufliche und/oder private Umfeld.

	4. Sie sind Teil eines kombinierten Ansatzes, der die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren einschließt.

	5. Sie sind hochwertig mit besonderem Augenmerk auf Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit, einem wissenschaftlich fundierten Charakter, effiziente Ressourcennutzung und Kundenzufriedenheit.

	Die Umsetzung der in Absatz 2 erwähnten Dienstleistungen durch die Kassen wird von dem in Artikel 21 § 9 erwähnten Dienst Externes Audit unter der Aufsicht des in Artikel 21 § 10 erwähnten Kontrollausschusses begleitet, überwacht und bewertet. Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der in Absatz 5 erwähnten Kriterien.

	Der König kann die Indikatoren festlegen, aus denen sich diese Kriterien zusammensetzen.

	Im Hinblick auf die jährliche Bewertung der im vorherigen Kalenderjahr erbrachten Dienstleistungen übermittelt die Kasse dem Landesinstitut einen Tätigkeitsbericht über die Erbringung der verschiedenen Dienstleistungen. Der König bestimmt die Modalitäten der Begleitung, Überwachung und Bewertung.

	Das Landesinstitut übermittelt diese jährliche Bewertung an den Allgemeinen geschäftsführenden Ausschuss für das Sozialstatut der Selbständigen und, nach Stellungnahme dieses Ausschusses, an den Minister der Selbständigen.

	Zur Finanzierung der in vorliegendem Paragraphen erwähnten Dienstleistungen wird den in Artikel 20 des Königlichen Erlasses Nr. 38 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen erwähnten Sozialversicherungskassen für Selbständige der in Artikel 22/1 des Gesetzes vom 18. April 2017 zur Reform der Finanzierung der sozialen Sicherheit erwähnte spezifische Zuschuss jedes Jahr im Laufe des ersten Quartals des Kalenderjahres ausgezahlt.

	Die Verteilung wird wie folgt vorgenommen:
 
	1. ein Festbetrag für jede Sozialversicherungskasse,

	2. ein variabler Betrag pro Sozialversicherungskasse, der von der Anzahl der in Artikel 12 § 1, 1bis oder 1ter des vorerwähnten Königlichen Erlasses Nr. 38 erwähnten angeschlossenen Selbständigen abhängt. Zu diesem Zweck wird die Situation am 31. Dezember des vorherigen Jahres berücksichtigt. Ab 2026 hängt die Höhe des variablen Betrags ebenfalls von der in Absatz 6 erwähnten Bewertung in Bezug auf die im vorherigen Jahr erbrachten Dienstleistungen ab.

	Der Verteilerschlüssel wird vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass festgelegt.]

	[§ 2ter - [Unbeschadet der Anwendung von § 2 Absatz 4 Nr. 3 kann der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister den Sozialversicherungskassen in folgenden Fällen als Sanktion die Zahlung eines Geldbetrags auferlegen:

	1. wenn eine Sozialversicherungskasse den Richtlinien, Empfehlungen, Mitteilungen oder Aufträgen, die in Anwendung des vorliegenden Erlasses entweder von dem für das Sozialstatut der Selbständigen zuständigen Minister, der Generaldirektion Selbständige des Föderalen Öffentlichen Dienstes Soziale Sicherheit, dem in Artikel 21 § 9 erwähnten Dienst Externes Audit oder dem Landesinstitut formuliert wurden, offensichtlich nicht oder nicht ausreichend Folge leistet,

	2. wenn eine Sozialversicherungskasse den Bemerkungen, die in Anwendung des vorliegenden Erlasses im Zuge der Prüfung von Einzelfällen entweder von dem für das Sozialstatut der Selbständigen zuständigen Minister, der Generaldirektion Selbständige des Föderalen Öffentlichen Dienstes Soziale Sicherheit, dem in Artikel 21 § 9 erwähnten Dienst Externes Audit oder dem Landesinstitut formuliert wurden, offensichtlich nicht oder nicht ausreichend Folge leistet.

	Die in Absatz 1 erwähnte Sanktion beträgt:

	1. in den in Absatz 1 Nr. 1 erwähnten Fällen 0,5 Prozent der Verwaltungskosten, die die betreffende Sozialversicherungskasse im Laufe des Kalenderjahres vor dem Jahr erhalten hat, in dem die zu ahndende Tat festgestellt wurde,

	2. in den in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Fällen 0,05 Prozent der Verwaltungskosten, die die betreffende Sozialversicherungskasse im Laufe des Kalenderjahres vor dem Jahr erhalten hat, in dem die zu ahndende Tat festgestellt wurde.

	Die Sozialversicherungskasse muss diese Beträge mit dem Ertrag der Beiträge zahlen, die zur Deckung ihrer Verwaltungskosten bestimmt sind.

	Der Ertrag dieser Sanktionen wird den Verwaltungseinnahmen des Landesinstituts zugewiesen.

	Der König bestimmt die Modalitäten für die Ausführung des vorliegenden Paragraphen.]]

	§ 3 - Eine Nationale Sozialversicherungshilfskasse für Selbständige, die innerhalb [des Landesinstituts der Sozialversicherungen für Selbständige] eingerichtet wurde, übt dieselben Aufträge aus wie freie Sozialversicherungskassen, was Sozialversicherungspflichtige betrifft, die ihr freiwillig angeschlossen sind oder es versäumt haben, innerhalb der in Ausführung von Artikel 10 § 2 des vorliegenden Erlasses festgelegten Frist eine freie Sozialversicherungskasse zu wählen.

	Diese Kasse besitzt keine Rechtspersönlichkeit, die sich von jener [des erwähnten Landesinstituts] unterscheidet, doch ihre Verwaltung, die der gleichen Kontrolle wie die allgemeine Verwaltung dieses [Landesinstituts] unterworfen ist, hat eine getrennte Buchführung.

	[...]

	§ 4 - [Die Verwaltungskosten der in vorliegendem Artikel erwähnten Kassen gehen zu Lasten der Mitglieder. [Sie entsprechen den Kosten, die einer Kasse bei der Erfüllung der ihnen durch vorliegenden Artikel anvertrauten gesetzlichen Aufgaben entstehen, und hängen von der Qualität der Dienstleistungen ab, die die Kasse ihren Mitgliedern bietet. Das Qualitätsniveau wird auf der Grundlage der gesetzlichen Verpflichtungen der Kassen gegenüber ihren Mitgliedern und dem Staat bestimmt.]

	Der Beitrag der Mitglieder der in § 1 erwähnten Kassen, der ihre Beteiligung an den Verwaltungskosten darstellt, wird für jede Kasse jährlich von [dem für das Sozialstatut der Selbständigen zuständigen Minister] nach Stellungnahme der betreffenden Kasse festgelegt.

	Für seinen Beschluss berücksichtigt [der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister] insbesondere, ob die betreffende Sozialversicherungskasse eine Dekonzentrierung ihrer Dienste vornimmt oder nicht.

	[Der König kann die Bedingungen und Modalitäten festlegen, unter beziehungsweise gemäß denen es den Sozialversicherungskassen und der Nationalen Hilfskasse erlaubt ist, die Verwaltungskosten, die sie von ihren Mitgliedern einfordern, zu senken, wenn die Sozialbeiträge per Banklastschrift gezahlt werden.]

	Der Beitrag, den die in § 3 erwähnte Nationale Hilfskasse von ihren Mitgliedern verlangen darf, entspricht dem höchsten der für die in § 1 erwähnten Kassen zugelassenen Sätze.

	[Zu Beginn einer Tätigkeit im Sinne von Artikel 13bis § 1 informieren Sozialversicherungskassen ihre Mitglieder schriftlich über den in Absatz 2 erwähnten Beitrag, der ihnen angerechnet wird, darüber, wie dieser Beitrag berechnet wird und auf welche Dienstleistungen er Anspruch gibt. Gleichzeitig fordern die Kassen ihre Mitglieder auf, ein Formular zu unterschreiben, mit dem sie bestätigen, diese Informationen erhalten zu haben.

	Jedes Jahr im ersten Monat des ersten Kalenderquartals teilen Sozialversicherungskassen ihren Mitgliedern durch einen ausdrücklichen Hinweis auf der Fälligkeitsbenachrichtigung sowohl die Höhe des in Absatz 2 erwähnten Beitrags, der für dieses Quartal zu entrichten ist, als auch die Art seiner Berechnung und die Dienstleistungen, auf die er Anspruch gibt, mit.

	Jedes Jahr im ersten Monat des zweiten, dritten und vierten Kalenderquartals teilen Sozialversicherungskassen ihren Mitgliedern durch einen ausdrücklichen Hinweis auf der Fälligkeitsbenachrichtigung die Höhe des in Absatz 2 erwähnten Beitrags, der für das betreffende Quartal zu entrichten ist, mit.

	Wenn eine Kasse den in den drei vorhergehenden Absätzen erwähnten Pflichten nicht nachkommt, kann sie Sanktionen auferlegt bekommen, wie in § 2ter bestimmt.

	Der König bestimmt, wie Sozialversicherungskassen den in den Absätzen 6 bis 8 erwähnten Verpflichtungen nachkommen.]

	Die in vorliegendem Paragraphen erwähnten Beiträge werden wie die in Kapitel 2 erwähnten Beiträge eingenommen und beigetrieben. Die Erhöhungen und Zinsen, die aufgrund des Königlichen Erlasses zur Ausführung von Artikel 15 § 4 Nr. 1 auf diese letzten Beiträge angewandt werden, finden ebenfalls Anwendung auf die in vorliegendem Paragraphen erwähnten Beiträge.

	Wenn der Ertrag der aufgrund des vorliegenden Paragraphen eingeforderten Beiträge nicht ausreicht, um die Verwaltungskosten der Nationalen Hilfskasse zu decken, wird der Restbetrag zwischen dem Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige und dem Landesinstitut für Kranken- und Invalidenversicherung gemäß den Modalitäten aufgeteilt, die [der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister] und [der für Soziale Angelegenheiten zuständige Minister] gemeinsam festlegen.

	Der Ertrag der in vorliegendem Paragraphen erwähnten Beiträge darf lediglich zur Deckung der Verwaltungskosten der Kasse verwendet werden. Die Kassen können Rücklagen bilden. Wenn diese Rücklagen einen vom König bestimmten Betrag erreichen, kann [der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister] nach Stellungnahme der betreffenden Kasse den Beitragssatz, den diese Kasse von ihren Mitgliedern einfordern darf, senken.

	Die Kassen dürfen Immobilien nur mit vorheriger Erlaubnis [des für das Sozialstatut der Selbständigen zuständigen Ministers] erwerben.]

	[§ 4bis - Der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister bestimmt jedes Jahr den Betrag pro Mitglied, den die in § 1 erwähnten Kassen und die in § 3 erwähnte Nationale Hilfskasse zu Lasten ihrer Verwaltungskosten an das in § 2ter erwähnte Landesinstitut zur Deckung der diesem Landesinstitut für sie entstandenen Informatikkosten übermitteln müssen.]

	[§ 5 ­ Die in vorliegendem Artikel erwähnten Kassen dürfen von den betreffenden Mitgliedern die Erstattung der Kosten fordern, die ihnen durch Erinnerungsschreiben entstehen, die sie gegebenenfalls per Gerichtsvollzieher an ihre Mitglieder richten müssen, die mit der Zahlung ihrer Beiträge in Verzug sind, und der Kosten für Erinnerungsschreiben beziehungsweise Untersuchungen, die sie vornehmen müssen, wenn ihre Mitglieder nicht die zur Feststellung der Leistungsansprüche erforderlichen Auskünfte erteilen.

	[Der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister] kann Pauschalbeträge festlegen, die die Kassen in diesem Zusammenhang einfordern dürfen.

	Die in vorliegendem Paragraphen erwähnten Kosten werden wie die in Kapitel 2 erwähnten Beiträge beigetrieben.

	Vorliegender Paragraph bezieht sich nicht auf Kosten im Zusammenhang mit gerichtlichen Streitsachen, deren Beilegung gemäß dem Gerichtsgesetzbuch erfolgt.]

	[§ 6 ­ Wenn die in Artikel 1 Absatz 2 Nr. 2 erwähnten Leistungen auf der Grundlage fehlerhafter oder unvollständiger Angaben einer Sozialversicherungskasse gezahlt wurden, kann [der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister] dieser Kasse die Zahlung eines Geldbetrags in Höhe von 2.500 EUR pro Einzelfall auferlegen. Diese Summe geht zu Lasten des Ertrags der Beiträge, die zur Deckung der Verwaltungskosten der betreffenden Kasse bestimmt sind.]

	[§ 7 ­ Unbeschadet ihres Rechts, vor den Richter zu laden, können die in vorliegendem Artikel erwähnten Kassen als Einrichtungen zur Einnahme von Beiträgen die ihnen zu entrichtenden Beträge [und die in Artikel 17bis erwähnte administrative Geldbuße] auch per Zwangsbefehl beitreiben.

	Der König bestimmt, unter welchen Bedingungen und gemäß welchen Modalitäten die Verfolgung per Zwangsbefehl erfolgt, und Er bestimmt die Kosten, die mit der Verfolgung einhergehen, sowie ihre Übertragung.]

[Art. 20 § 1 Abs. 4 ersetzt durch Art. 14 Nr. 1 des G. vom 6. Februar 1976 (B.S vom 11. Februar 1976); § 1 Abs. 4 einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 84 des G. vom 26. Juni 1992 (B.S. vom 30. Juni 1992) und Art. 101 des G. vom 30. Dezember 1992 (B.S. vom 9. Januar 1993); § 1 Abs. 4 Buchstabe b) ersetzt durch einzigen Artikel des G. vom 31. März 1987 (B.S. vom 23. April 1987); § 1 Abs. 4 Buchstabe c) eingefügt durch Art. 78 des G. vom 30. Dezember 1988 (B.S. vom 5. Januar 1989), ersetzt durch Art. 84 Nr. 1 des G. vom 30. Dezember 1992 (B.S. vom 9. Januar 1993) und abgeändert durch Art. 180 Nr. 1 des G. vom 27. Dezember 2004 (B.S. vom 31. Dezember 2004) und Art. 3 Nr. 1 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 1 Abs. 4 Buchstabe d) eingefügt durch Art. 79 Nr. 1 des G. vom 22. Dezember 2023 (B.S. vom 29. Dezember 2023); § 1 Abs. 5 eingefügt durch Art. 14 Nr. 1 des G. vom 6. Februar 1976 (B.S vom 11. Februar 1976), ersetzt durch Art. 120 des G. vom 30. März 1994 (B.S. vom 31. März 1994) und abgeändert durch Art. 91 des G. vom 23. Dezember 2009 (B.S. vom 30. Dezember 2009) und Art. 3 Nr. 2 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 2 ersetzt durch Art. 1 des K.E. Nr. 507 vom 31. Dezember 1986 (B.S. vom 23. Januar 1987); § 2 Abs. 1 abgeändert durch Art. 3 Nr. 3 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 2 Abs. 2 abgeändert durch Art. 3 Nr. 3 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 2 neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 3 Nr. 4 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 2 Abs. 4 Nr. 2 aufgehoben durch Art. 3 Nr. 5 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 2 Abs. 4 (früherer Absatz 3) Nr. 4 aufgehoben durch Art. 84 Nr. 2 des G. vom 30. Dezember 1992 (B.S. vom 9. Januar 1993); § 2bis eingefügt durch Art. 84 Nr. 3 des G. vom 30. Dezember 1992 (B.S. vom 9. Januar 1993) und ersetzt durch Art. 46 des G. vom 6. August 1993 (B.S. vom 9. August 1993); § 2bis Abs. 1 ersetzt durch Art. 180 Nr. 2 des G. vom 27. Dezember 2004 (B.S. vom 31. Dezember 2004) und abgeändert durch Art. 3 Nr. 6 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 2bis Abs. 2 ersetzt durch Art. 180 Nr. 2 des G. vom 27. Dezember 2004 (B.S. vom 31. Dezember 2004) § 2bis Abs. 2 einleitende Bestimmung in fine abgeändert durch Art. 3 Nr. 6 und 7 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 2bis neuer Absatz 3 eingefügt durch Art. 180 Nr. 2 des G. vom 27. Dezember 2004 (B.S. vom 31. Dezember 2004); § 2bis Abs. 4 abgeändert durch Art. 3 Nr. 6 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 2bis/1 eingefügt durch Art. 79 Nr. 2 des G. vom 22. Dezember 2023 (B.S. vom 29. Dezember 2023); § 2ter eingefügt durch Art. 103 des G. vom 20. Dezember 1995 (B.S. vom 23. Dezember 1995) und ersetzt durch Art. 3 Nr. 8 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 3 Abs. 1 abgeändert durch Art. 1 Nr. 2 des K.E. vom 13. Januar 1971 (B.S. vom 25. März 1971); § 3 Abs. 2 abgeändert und Art. 1 Nr. 2 des K.E. vom 13. Januar 1971 (B.S. vom 25. März 1971); § 3 Abs. 3 aufgehoben durch Art. 3 Nr. 2 des G. vom 21. Dezember 1970 (B.S. vom 25. Dezember 1970); § 4 ersetzt durch Art. 14 Nr. 2 des G. vom 6. Februar 1976 (B.S. vom 11. Februar 1976); § 4 Abs. 1 abgeändert durch Art. 24 Nr. 1 des G. vom 30. Dezember 2009 (B.S. vom 31. Dezember 2009); § 4 Abs. 2 abgeändert durch Art. 3 Nr. 9 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 4 Abs. 3 abgeändert durch Art. 3 Nr. 9 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 4 neuer Absatz 4 eingefügt durch Art. 180 Nr. 5 des G. vom 27. Dezember 2004 (B.S. vom 31. Dezember 2004); § 4 neue Absätze 6 bis 10 eingefügt durch Art. 24 Nr. 2 des G. vom 30. Dezember 2009 (B.S. vom 31. Dezember 2009); § 4 Abs. 12 abgeändert durch Art. 3 Nr. 9 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 4 Abs. 13 abgeändert durch Art. 3 Nr. 9 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 4 Abs. 14 abgeändert durch Art. 3 Nr. 9 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 4bis eingefügt durch Art. 104 des G. vom 20. Dezember 1995 (B.S. vom 23. Dezember 1995); § 5 eingefügt durch Art. 13 des G. vom 12. Juli 1972 (B.S. vom 14. Juli 1972); § 5 Abs. 2 abgeändert durch Art. 3 Nr. 10 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 6  eingefügt durch Art. 180 Nr. 6 des G. vom 27. Dezember 2004 (B.S. vom 31. Dezember 2004) und abgeändert durch Art. 3 Nr. 11 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 7 eingefügt durch Art. 114 des G. vom 20. Juli 2005 (B.S. vom 29. Juli 2005); § 7 Abs. 1 abgeändert durch Art. 92 des G. vom 23. Dezember 2009 (B.S. vom 30. Dezember 2009)]




	b) [Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige]

[Überschrift von Unterteilung b) ersetzt durch Art. 1 des G. vom 21. Dezember 1970 (B.S. vom 25. Dezember 1970)]


	Art. 21 - [§ 1 - [Beim Föderalen Öffentlichen Dienst Soziale Sicherheit] wird ein Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige, nachstehend "Landesinstitut" genannt, geschaffen.

	Dieses Landesinstitut ist eine öffentliche Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit.

	Es tritt in die Rechte, Zuständigkeiten und Pflichten folgender Einrichtungen ein und übernimmt deren Aktiva und Passiva:

	1. Landesamt der Sozialversicherungen für Selbständige, eine durch den Königlichen Erlass Nr. 38 vom 27. Juli 1967 zur Einführung des Sozialstatuts der Selbständigen geschaffene öffentliche Einrichtung,

	2. Landesamt für Familienbeihilfen zugunsten von Selbständigen, eine durch das Gesetz vom 26. Juli 1960 zur Neuordnung der Einrichtungen für Familienbeihilfen geschaffene öffentliche Einrichtung.

	§ 2 - Unbeschadet der Aufgaben, die ihm durch oder aufgrund der in Artikel 18 erwähnten Gesetze anvertraut sind, ist das Landesinstitut insbesondere beauftragt:

	1. zu überprüfen, ob die vorliegendem Erlass unterliegenden Personen einer Sozialversicherungskasse angeschlossen sind,

	2. das allgemeine Verzeichnis der Sozialversicherungspflichtigen zu führen,

	3. die Nationale Sozialversicherungshilfskasse für Selbständige zu verwalten,

	4. statistische Auskünfte über Sozialversicherungspflichtige und Anspruchsberechtigte zu erteilen,

	5. im Rahmen des Sozialstatuts der Selbständigen Studien durchzuführen, die ihm vom zuständigen Minister anvertraut werden,

	[6. den Teil der Beiträge, Erhöhungen und Zinsen, der für die Regelung der Kranken- und Invalidenversicherung bestimmt ist, an das Landesinstitut für Kranken- und Invalidenversicherung zu übertragen,]

	[7. über Anträge auf vollständige Befreiung beziehungsweise Teilbefreiung von Beiträgen zu befinden, und zwar gemäß den durch und aufgrund des vorliegenden Erlasses festgelegten Modalitäten,

	8. mit Hilfe des in § 9 erwähnten Dienstes Externes Audit die Kontrolle der freien Sozialversicherungskassen für Selbständige und der Nationalen Hilfskasse im Namen des für das Sozialstatut der Selbständigen zuständigen Ministers zu gewährleisten.]

	Der König bestimmt die Einrichtung, die mit der Führung der individuellen Konten der vorliegendem Erlass unterliegenden Personen beauftragt ist. Er legt fest, welche Angaben diese individuellen Konten enthalten müssen.

	[§ 2bis - Im Rahmen der grenzüberschreitenden Beitreibung der von Selbständigen zu entrichtenden Sozialbeiträge kann das Landesinstitut auf Antrag des ersuchenden Staates die geschuldeten Beträge per Zwangsbefehl beitreiben.

	Der König bestimmt, unter welchen Bedingungen und gemäß welchen Modalitäten die Verfolgung per Zwangsbefehl erfolgt, und Er bestimmt die Kosten, die mit der Verfolgung einhergehen, sowie ihre Übertragung.]

	§ 3 - [Das Landesinstitut wird von einem Verwaltungsrat geführt, der sich zusammensetzt aus:

	1. einem Präsidenten,

	2. achtzehn Mitgliedern, von denen drei die Landwirte und fünfzehn die anderen Selbständigen vertreten,

	3. zwei Mitgliedern, die die freien Sozialversicherungskassen für Selbständige vertreten,

	4. zwei Mitgliedern, die die Familienorganisationen vertreten,

	5. zwei Mitgliedern, von denen eines den für Soziale Angelegenheiten zuständigen Minister und das andere den für die Landwirtschaft zuständigen Minister vertritt,

	6. dem Inhaber der Managementfunktion, der mit der täglichen Geschäftsführung des Landesinstituts beauftragt ist, und seinem Beigeordneten.

	Die in Absatz 1 Nr. 5 und 6 erwähnten Mitglieder sind nicht stimmberechtigt.

	Der Präsident und die in Absatz 1 Nr. 2 bis 5 erwähnten Mitglieder des Verwaltungsrats werden vom König für einen erneuerbaren Zeitraum von sechs Jahren ernannt.

	Die in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Mitglieder werden aus Listen mit je zwei Kandidaten ausgewählt, die von den beruflichen und berufsübergreifenden Selbständigenorganisationen vorgeschlagen werden und die vom König festgelegten Bedingungen erfüllen, um als repräsentativ zu gelten.

	Die in Absatz 1 Nr. 4 erwähnten Mitglieder werden aus Listen mit je zwei Kandidaten ausgewählt, die von den Familienorganisationen vorgeschlagen werden, die die vom König festgelegten Bedingungen erfüllen, um als repräsentativ zu gelten.

	Der König ernennt zwei Vizepräsidenten für den Rat, von denen einer aus den in Absatz 1 Nr. 2 erwähnten Mitgliedern und der andere aus den in Absatz 1 Nr. 4 erwähnten Mitgliedern ausgewählt wird.

	Innerhalb des Verwaltungsrats werden eingerichtet:

	1. ein geschäftsführender Ausschuss, dessen Zusammensetzung vom König bestimmt wird, der die Mitglieder dieses Ausschusses ernennt,

	2. ein Prüfungsausschuss, der den Verwaltungsrat in seiner Aufsichtsfunktion unterstützt, um die Effektivität, Effizienz und Qualität der internen Kontrollsysteme zu überwachen und zu begleiten. Auftrag, Arbeitsweise und Berichterstattung dieses Prüfungsausschusses sind in einer Audit-Charta und einer Geschäftsordnung beschrieben, die vom Verwaltungsrat gebilligt werden. Der Prüfungsausschuss setzt sich aus drei Mitgliedern des Verwaltungsrats und zwei unabhängigen Audit-Sachverständigen zusammen, die von den Mitgliedern des Verwaltungsrats für einen Zeitraum von sechs Jahren bestimmt werden; diese Frist kann verlängert werden.]

	§ 4 - Unbeschadet der Bestimmungen der Paragraphen 5 und 6 des vorliegenden Artikels und des Gesetzes vom 16. März 1954 über die Kontrolle bestimmter Einrichtungen öffentlichen Interesses verfügt der Verwaltungsrat über sämtliche Befugnisse, die für die Verwaltung des Landesinstituts, die Organisation seiner Dienste und die Ausführung des ihm anvertrauten Auftrags erforderlich sind.

	[Unbeschadet der Bestimmungen der Paragraphen 5 und 6 des vorliegenden Artikels und mit Ausnahme der Inhaber von Managementfunktionen, die weder der mit der täglichen Geschäftsführung des Landesinstituts beauftragte Inhaber der Managementfunktion noch dessen Beigeordneter sind, wird das Personal des Landesinstituts vom Verwaltungsrat ernannt, der gegenüber diesem Personal ebenfalls die Autorität in Bezug auf Disziplinarmaßnahmen ausübt. Der König bestimmt auf Vorschlag des Ministers, von dem das Landesinstitut abhängt, und des Verwaltungsrats des Landesinstituts nach Vorschlag des Inhabers der Managementfunktion, der mit der täglichen Geschäftsführung des Landesinstituts beauftragt ist, die Inhaber von Managementfunktionen, die weder der mit der täglichen Geschäftsführung des Landesinstituts beauftragte Inhaber der Managementfunktion noch dessen Beigeordneter sind. Der König legt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass ihr Statut und das Bestimmungsverfahren fest.]

	Der König bestimmt:

	1. die Verteilung der in Absatz 1 und 2 des vorliegenden Paragraphen erwähnten Befugnisse zwischen dem Verwaltungsrat und dem geschäftsführenden Ausschuss,

	2. unter welchen Bedingungen und innerhalb welcher Grenzen der Verwaltungsrat und der geschäftsführende Ausschuss ihre Befugnisse übertragen können,

	3. die Organisation der Sekretariatsgeschäfte des Verwaltungsrats und des geschäftsführenden Ausschusses.

	§ 5 - [Das Landesinstitut wird vom Inhaber der Managementfunktion geleitet, der mit der täglichen Geschäftsführung der Einrichtung beauftragt ist und vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass auf Vorschlag des Ministers, von dem die Einrichtung abhängt, und des Verwaltungsrats der Einrichtung ernannt wird.

	Der König legt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass sein Statut und das Bestimmungsverfahren fest.

	Der Inhaber der Managementfunktion hat die oberste Leitung des Landesinstituts inne.

	Er bringt Angelegenheiten vor dem Verwaltungsrat und dem geschäftsführenden Ausschuss ein. Er unterbreitet diesen Instanzen alle Vorschläge, die er im Hinblick auf die Verbesserung der Arbeitsweise und der Organisation des Landesinstituts als nützlich erachtet.

	Er sorgt dafür, dass die Beschlüsse des Verwaltungsrats und des geschäftsführenden Ausschusses ausgeführt werden.

	Er vertritt das Landesinstitut in gerichtlichen und außergerichtlichen Handlungen.

	Innerhalb der vom Verwaltungsrat gezogenen Grenzen darf er bestimmte Befugnisse an Beamte des Landesinstituts übertragen.]

	§ 6 - [Der Inhaber der Managementfunktion, der mit der täglichen Geschäftsführung der Einrichtung beauftragt ist, wird von einem beigeordneten Inhaber einer Managementfunktion unterstützt und bei Abwesenheit oder Verhinderung vertreten.

	Dieser Beigeordnete wird vom König durch einen im Ministerrat beratenen Erlass auf Vorschlag des Ministers, von dem die Einrichtung abhängt, und des Verwaltungsrats der Einrichtung ernannt.

	Der König legt durch einen im Ministerrat beratenen Erlass sein Statut und das Bestimmungsverfahren fest.]

	§ 7 - Der König bestimmt die allgemeine Organisation des Landesinstituts und sieht dabei insbesondere die Einrichtung regionaler Büros vor.

	§ 8 - Bei der Festlegung der Regeln für die allgemeine Organisation des Landesinstituts ergreift der König die erforderlichen Maßnahmen, damit genau ersichtlich ist, auf welchen Bereich des Sozialstatuts der Selbständigen sich die finanziellen Verrichtungen dieses Instituts beziehen.]

	[§ 9 ­ Innerhalb des Landesinstituts wird ein Dienst Externes Audit eingesetzt.

	Gemäß Artikel 20 § 2 Absatz 3 übt der Dienst Externes Audit im Namen des für das Sozialstatut der Selbständigen zuständigen Ministers die Kontrolle der Sozialversicherungskassen aus.

	Aufträge, Arbeitsweise und Berichterstattung des Dienstes Externes Audit sind in einer Audit-Charta festgelegt, die von dem für das Sozialstatut der Selbständigen zuständigen Minister gebilligt werden.]

	[§ 10 ­ Innerhalb des Landesinstituts wird ein Kontrollausschuss Externes Audit eingesetzt, nachstehend "Kontrollausschuss" genannt.

	Der Kontrollausschuss wacht über die Unabhängigkeit, Objektivität und Qualität des in § 9 erwähnten Dienstes Externes Audit.

	Wie der Kontrollausschuss diesen Auftrag erfüllt und darüber Bericht erstattet, sowie seine Arbeitsweise sind in einer Audit-Charta und einer Geschäftsordnung beschrieben, die von dem für das Sozialstatut der Selbständigen zuständigen Minister gebilligt werden.

	Der Kontrollausschuss ist zur Erfüllung dieses Auftrags ermächtigt, sich alle Dokumente und Informationen gleich welcher Art, die er für notwendig erachtet, übermitteln zu lassen.

	Der Kontrollausschuss setzt sich aus vier Mitgliedern zusammen:

	1. dem Regierungskommissar, der den für das Sozialstatut der Selbständigen zuständigen Minister beim Landesinstitut vertritt,

	2. dem Regierungskommissar, der den Haushaltsminister beim Landesinstitut vertritt,

	3. den beiden unabhängigen Audit-Sachverständigen, die in den in § 3 erwähnten Prüfungsausschuss bestellt werden.]

[Art. 21 ersetzt durch Art. 1 des G. vom 21. Dezember 1970 (B.S. vom 25. Dezember 1970); § 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 4 Nr. 1 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 2 Abs. 1 Nr. 6 eingefügt durch Art. 121 des G. vom 30. März 1994 (B.S. vom 31. März 1994); § 2 Abs. 1 Nr. 7 und 8 eingefügt durch Art. 4 Nr. 2 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 2bis eingefügt durch Art. 181 des G. vom 27. Dezember 2004 (B.S. vom 31. Dezember 2004); § 3 ersetzt durch Art. 4 Nr. 3 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 4 Abs. 2 ersetzt durch Art. 30 Nr. 2 des G. vom 8. April 2003 (B.S. vom 17. April 2003); § 5 ersetzt durch Art. 30 Nr. 3 des G. vom 8. April 2003 (B.S. vom 17. April 2003); § 6 ersetzt durch Art. 30 Nr. 4 des G. vom 8. April 2003 (B.S. vom 17. April 2003); § 9 eingefügt durch Art. 4 Nr. 4 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 10 eingefügt durch Art. 4 Nr. 5  des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019)]


	[Art. 21bis - § 1 ­ Beim Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige wird ein Fonds für das finanzielle Gleichgewicht des Sozialstatuts der Selbständigen eingesetzt.

	Ziel des Fonds für das finanzielle Gleichgewicht des Sozialstatuts der Selbständigen ist, ausschließlich durch die ihm zugewiesenen Einkünfte zum finanziellen Gleichgewicht [der globalen Finanzverwaltung des Sozialstatuts der Selbständigen, wie in Artikel 2 Absatz 1 des Königlichen Erlasses vom 18. November 1996 zur Einführung einer globalen Finanzverwaltung in das Sozialstatut der Selbständigen in Anwendung von Titel VI Kapitel I des Gesetzes vom 26. Juli 1996 zur Modernisierung der sozialen Sicherheit und zur Sicherung der gesetzlichen Pensionsregelungen erwähnt,] beizutragen. Er wird aus Einkünften gespeist, die ihm durch oder aufgrund eines Gesetzes zugewiesen werden.

	§ 2 - [...]

	§ 3 - Der Fonds für das finanzielle Gleichgewicht des Sozialstatuts der Selbständigen wird aus Mitteln aus dem Ertrag der durch Artikel 22 des Gesetzes vom 22. Juli 1993 zur Festlegung steuerrechtlicher und finanzieller Bestimmungen eingeführten zusätzlichen Krisenabgabe gespeist.

Für das Jahr 1994 werden die betreffenden zugewiesenen Mittel auf zwei Milliarden Franken festgelegt.]

	[§ 4 ­ Der Fonds für das finanzielle Gleichgewicht des Sozialstatuts der Selbständigen wird aus den Einsparungen bei der "Einkommensgarantie für Betagte" und dem "garantierten Einkommen" infolge der Erhöhung der Mindestpension für Selbständige gespeist, nach Abzug der Kosten für die Erhöhung der "Einkommensgarantie für Betagte" bei den Selbständigen.

	Für das Jahr 2004 wird der Betrag in Ausführung des vorhergehenden Absatzes auf 1.270.000 EUR festgelegt; für die folgenden Jahre bis 2007 passt der König diesen Betrag durch einen im Ministerrat beratenen Erlass entsprechend der in Ausführung des vorhergehenden Absatzes festgestellten Nettoeinsparung an.]

[Art. 21bis eingefügt durch Art. 44 des G. vom 6. August 1993 (B.S. vom 9. August 1993); § 1 Abs. 2 abgeändert durch Art. 199 Nr. 1 des G. vom 25. Januar 1999 (B.S. vom 6. Februar 1999); § 2 aufgehoben durch Art. 199 Nr. 2 des G. vom 25. Januar 1999 (B.S. vom 6. Februar 1999); § 4 eingefügt durch Art. 137 des G. vom 9. Juli 2004 (B.S. vom 15. Juli 2004)]


	[Art. 21ter - § 1 ­ Beim Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige wird ein Beschwerdeausschuss für Beitragsbefreiung geschaffen.

	§ 2 - Der Beschwerdeausschuss erkennt mit voller Rechtsprechungsbefugnis über Beschwerden gegen Beschlüsse des Landesinstituts.

	§ 3 - Der Beschwerdeausschuss setzt sich aus einem Präsidenten und einem Mitglied zusammen, das den für das Sozialstatut der Selbständigen zuständigen Minister vertritt.

	§ 4 - Der König ernennt auf Vorschlag des für das Sozialstatut der Selbständigen zuständigen Ministers den Präsidenten sowie einen oder mehrere Stellvertreter.

	Zum Präsidenten können nur Doktoren, Lizentiate beziehungsweise Master der Rechte ernannt werden, die während mindestens drei Jahren richterliche Funktionen ausgeübt haben.

	Der Präsident weist die Kenntnis der französischen und der niederländischen Sprache nach. Die Kenntnis der anderen Sprache als derjenigen, in der die Prüfungen zum Doktor oder Lizentiaten der Rechte abgelegt worden sind, wird gemäß den Bestimmungen von Artikel 43quinquies § 1 des Gesetzes vom 15. Juni 1935 über den Sprachengebrauch in Gerichtsangelegenheiten geprüft. Der Präsident oder einer seiner Stellvertreter muss die deutsche Sprache beherrschen.

	§ 5 - Das Mitglied, das den für das Sozialstatut der Selbständigen zuständigen Minister vertritt, wird von diesem Minister aus den Beamten des Landesinstituts ernannt. Für jedes Mitglied werden ein oder mehrere Stellvertreter bestimmt.

	§ 6 - Der Präsident, seine Stellvertreter sowie die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder werden für eine Dauer von sechs Jahren ernannt. Sie können wiederernannt werden.

	Beamte sowie ordentliche und stellvertretende Mitglieder gehören dem Beschwerdeausschuss nicht länger an, wenn ihre Verwaltungsfunktion endet.

	Der Präsident, seine Stellvertreter sowie ordentliche und stellvertretende Mitglieder, die einen Präsidenten, seinen Stellvertreter beziehungsweise ein ordentliches oder stellvertretendes Mitglied ersetzen, der/das verstorben ist, ausscheidet oder dem Beschwerdeausschuss nicht länger angehört, beenden das Mandat der Person, die sie ersetzen.

	§ 7 - Vor Amtsantritt leisten die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder den durch das Dekret vom 20. Juli 1831 vorgeschriebenen Eid vor dem Präsidenten.

	§ 8 - Der Betrag der Entschädigungen und Anwesenheitsgelder, auf die der Präsident und seine Stellvertreter Anspruch haben, wird vom König festgelegt.

	§ 9 - Der Beschwerdeausschuss hat seinen Sitz in Brüssel in den Räumlichkeiten des Landesinstituts. Dem Beschwerdeausschuss steht ein Sekretariat zur Seite, das von Beamten des Landesinstituts gewährleistet wird.

	§ 10 - Der König bestimmt die Arbeitsweise des Beschwerdeausschusses und das Verfahren, gemäß dem die Beschwerden untersucht werden.

	§ 11 - Der Beschwerdeausschuss ist beschlussfähig, wenn der Präsident und das in § 5 erwähnte Mitglied anwesend sind. Bei Stimmengleichheit wird zugunsten des Selbständigen befunden.

	§ 12 - Der Beschwerdeausschuss befindet durch einen mit Gründen versehenen Beschluss über die Beschwerden zur Sache, die Selbständige gegen Beschlüsse des Landesinstituts in Bezug auf die vollständige oder teilweise Ablehnung der Befreiung vorbringen.

	§ 13 - Er befindet auf der Grundlage der bei der Beantragung vorgebrachten Sachverhalte, auf die sich das Landesinstitut für den Beschluss, der Gegenstand der Beschwerde ist, gestützt hat.

	Die Beschlüsse beziehen sich auf die Beiträge, die Gegenstand des Beschlusses des Landesinstituts sind, gegen den Beschwerde eingelegt wurde.

	§ 14 - Die Notifizierung des Beschlusses des Beschwerdeausschusses erfolgt per Einschreibesendung oder auf eine andere Weise, durch die ein feststehendes Datum und die sichere Zustellung der Sendung gewährleistet ist.

	§ 15 - Der Präsident ist beauftragt:

	1. über die Rechtsprechungseinheit zu wachen,

	2. dem für das Sozialstatut der Selbständigen zuständigen Minister und dem Allgemeinen geschäftsführenden Ausschuss regelmäßig und auf jeden Fall am Ende seines Mandats einen Bewertungsbericht über die Tätigkeiten des Beschwerdeausschusses zu übermitteln.

	§ 16 - Selbständige oder in Artikel 17 § 9 erwähnte Personen, die die Aufhebung ihrer gesamtschuldnerischen Haftung wünschen, können die Gesetzmäßigkeit des sie betreffenden Beschlusses in Anwendung von Artikel 581 Nr. 1 des Gerichtsgesetzbuches beim Arbeitsgericht anfechten.

	Das Arbeitsgericht wird im Wege einer kontradiktorischen Antragschrift gemäß Artikel 704 § 1 des Gerichtsgesetzbuchs befasst. Zur Vermeidung des Verfalls wird die Antragschrift binnen zwei Monaten nach Notifizierung des Beschlusses eingereicht.

	Für alle Anfechtungen eines vom Landesinstitut gefassten Beschlusses kann das persönliche Erscheinen im Namen des Landesinstituts durch jeden Beamten des Landesinstituts der Sozialversicherungen für Selbständige erfolgen.]

[Art. 21ter eingefügt durch Art. 4 des G. vom 2. Dezember 2018 (B.S. vom 27. Dezember 2018)]


	c) Kommission für Beitragsbefreiung


	Art. 22 - [...]

[Art. 22 aufgehoben durch Art. 5 des G. vom 2. Dezember 2018 (B.S. vom 27. Dezember 2018)]




KAPITEL 6 - Allgemeine Bestimmungen


	Art. 23 - Öffentliche Verwaltungen, insbesondere die dem Ministerium der Finanzen unterstehenden Verwaltungen, und Gemeindeverwaltungen sind verpflichtet, öffentlichen Diensten und Einrichtungen, ihren ordnungsgemäß bevollmächtigten Bediensteten, privaten Einrichtungen und Rechtsprechungsorganen die Auskünfte zu erteilen, die diese im Hinblick auf die Anwendung des vorliegenden Erlasses und der in Artikel 18 des vorliegenden Erlasses erwähnten Regelungen benötigen.

	[Diese öffentlichen Verwaltungen sind verpflichtet, den ordnungsgemäß bevollmächtigten Bediensteten der öffentlichen Dienste und Einrichtungen vor Ort Einsicht in alle in ihrem Besitz befindlichen Urkunden, Schriftstücke, Register und Unterlagen gleich welcher Art zu gewähren und sie alle Auskünfte einholen und alle Abschriften oder Auszüge nehmen zu lassen, die sie im Hinblick auf die Anwendung des vorliegenden Erlasses und der in Artikel 18 des vorliegenden Erlasses erwähnten Regelungen für notwendig erachten.]

	Sofern der König keine Abweichung vorsieht, dürfen diese öffentlichen Verwaltungen weder für die Ausstellung und Übermittlung von Urkunden, die im Rahmen der ihnen durch Absatz 1 auferlegten Verpflichtung erstellt wurden, noch für die bei dieser Gelegenheit erteilten Auskünfte Abgaben oder andere Beträge verlangen.

	[Dieselben Verwaltungen dürfen bei der Erfüllung ihrer durch vorliegenden Artikel auferlegten Verpflichtung den Personen, Diensten, Einrichtungen oder Rechtsprechungsorganen, für die die von diesen Verwaltungen ausgestellten Urkunden beziehungsweise die von ihnen erteilten Auskünfte bestimmt sind, weder unmittelbar noch mittelbar Aufwendungen auferlegen.]

	[Der König legt die Höhe der Entschädigung fest, die Beamten des Ministeriums der Finanzen aufgrund der Leistungen gewährt wird, die sie im Zuge der Untersuchung der Existenzmittel erbringen, die der Gewährung der Pension für Selbständige vorausgeht. Diese Entschädigung geht zu Lasten des Landesinstituts der Sozialversicherungen für Selbständige.]

[Art. 23 neuer Absatz 2 eingefügt durch Art. 14 des G. vom 12. Juli 1972 (B.S. vom 14. Juli 1972); Abs. 4 (früherer Absatz 3) eingefügt durch Art. 9 des G. vom 9. Juni 1970 (B.S. vom 17. Juni 1970); Abs. 5 eingefügt durch Art. 2 des G. vom 15. Juni 1983 (B.S. vom 4. Oktober 1983)]


	[Art. 23bis - [§ 1 ­ Öffentliche und private Einrichtungen sowie natürliche und juristische Personen sind verpflichtet, den ordnungsgemäß bevollmächtigten Beamten des Landesinstituts und [der Generaldirektion Selbständige beim Föderalen Öffentlichen Dienst Soziale Sicherheit] im Hinblick auf die Anwendung des Sozialstatuts der Selbständigen alle dienlichen Informationen zu übermitteln und ihnen Einsichtnahme in Bücher, Register, Unterlagen, Bänder oder jegliche anderen Datenträger zu gewähren.

	Von diesen Beamten erstellte Schriftstücke haben Beweiskraft bis zum Gegenbeweis. Der Gegenbeweis kann mit allen rechtlichen Mitteln erbracht werden.

	[Die Feststellungen von Sozialinspektoren anderer [im Sozialstrafgesetzbuch] erwähnter Sozialinspektionsdienste, von Gerichtspolizeioffizieren oder von Beamten, die mit der Überwachung der Einhaltung anderer Rechtsvorschriften beauftragt sind, können mit ihrer Beweiskraft von den Beamten des Landesinstituts verwendet werden.]

	§ 2 - [Die Sozialinspektoren und Sozialkontrolleure des Landesinstituts] überwachen die Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus der Anwendung des vorliegenden Erlasses und der in Artikel 18 erwähnten Regelungen ergeben. Unter anderem vergewissern sie sich, dass alle Selbständigen, die sich einer Sozialversicherungskasse für Selbständige anschließen müssen, dieser Verpflichtung nachkommen.

	[Die Sozialinspektoren und die Sozialkontrolleure des Landesinstituts üben diese Überwachung gemäß den Bestimmungen [des Sozialstrafgesetzbuches] aus.]

	[...]]]

[Art. 23bis eingefügt durch Art. 9 des K.E. vom 18. November 1996 (I) (B.S. vom 12. Dezember 1996) und ersetzt durch Art. 201 des G. vom 22. Dezember 2008 (B.S. vom 29. Dezember 2008); § 1 Abs. 1 abgeändert durch Art. 5 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 1 Abs. 3 eingefügt durch Art. 93 des G. vom 23. Dezember 2009 (B.S. vom 30. Dezember 2009) und abgeändert durch Art. 76 Nr. 1 des G. vom 29. Februar 2016 (B.S. vom 21. April 2016); § 2 Abs. 1 abgeändert durch Art. 88 Nr. 1 des G. vom 28. April 2010 (B.S. vom 10. Mai 2010); § 2 neuer Absatz 2  eingefügt durch Art. 88 Nr. 2 des G. vom 28. April 2010 (B.S. vom 10. Mai 2010) und abgeändert durch Art. 76 Nr. 2 des G. vom 29. Februar 2016 (B.S. vom 21. April 2016); § 2 Abs. 3 bis 5 aufgehoben durch Art. 88 Nr. 3 des G. vom 28. April 2010 (B.S. vom 10. Mai 2010)]


	[Art. 23bis/1 - Gesellschaften, die der belgischen Gesellschaftssteuer beziehungsweise der belgischen Steuer der Gebietsfremden unterliegen und die in Artikel 30bis § 1 Nr. 1 Buchstabe a) des Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer erwähnten Arbeiten durchführen, sind verpflichtet, die genauen Informationen über ihre aktiven Gesellschafter in die Zentrale Datenbank der Unternehmen einzutragen und dort fortzuschreiben. Bei diesen Informationen handelt es sich um die Identifizierungsdaten der aktiven Gesellschafter, nämlich Name, Vornamen, Nationalregisternummer oder Bis-Nummer des aktiven Gesellschafters sowie Datum des Beginns und des Endes seiner Tätigkeit als aktiver Gesellschafter in der Gesellschaft.

	Der Anwendungsbereich kann auf Selbständige erweitert werden, die Tätigkeiten in anderen Sektoren ausüben, nach Stellungnahme des Hohen Rates für Selbständige und KMB, der seine Stellungnahme erst nach Konsultierung der betreffenden Sektoren und Berufe und, wenn vorhanden, der Berufskammer oder des Berufsinstituts, die beziehungsweise das durch Gesetz für den betreffenden Beruf eingerichtet worden ist, abgibt. Die Stellungnahme wird binnen vier Monaten abgegeben, nachdem der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister darum ersucht hat.

	Bevor ein aktiver Gesellschafter seine Tätigkeit als aktiver Gesellschafter in der Gesellschaft aufnimmt und, bei Beendigung dieser Tätigkeit, spätestens binnen fünfzehn Tagen nach dieser Beendigung übermitteln Gesellschaften der Zentralen Datenbank der Unternehmen auf elektronischem Wege die in Absatz 1 erwähnten Informationen.

	Für die Anwendung des vorliegenden Artikels ist unter aktivem Gesellschafter jeder Inhaber von mindestens einem Anteil an einer in Absatz 1 erwähnten Gesellschaft zu verstehen, der in Belgien persönlich eine tatsächliche Tätigkeit innerhalb dieser Gesellschaft ausübt, ohne dass er zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Tätigkeit für diese Tätigkeit in der Regelung für Lohnempfänger gemeldet ist.]

[Art. 23bis/1 eingefügt durch Art. 69 des G. vom 22. Dezember 2023 (B.S. vom 29. Dezember 2023)]


	[Art. 23bis/2 - Selbständige, die in Artikel 30bis § 1 Nr. 1 Buchstabe a) des Gesetzes vom 27. Juni 1969 zur Revision des Erlassgesetzes vom 28. Dezember 1944 über die soziale Sicherheit der Arbeitnehmer erwähnten Arbeiten durchführen, sind verpflichtet, die genauen Informationen über ihre Helfer in die Zentrale Datenbank der Unternehmen einzutragen und fortzuschreiben. Bei diesen Informationen handelt es sich um die Identifizierungsdaten der Helfer, nämlich Name, Vornamen, Nationalregisternummer oder Bis-Nummer des Helfers sowie Datum des Beginns und des Endes seiner Tätigkeit als Helfer.

	Der Anwendungsbereich kann auf Selbständige erweitert werden, die Tätigkeiten in anderen Sektoren ausüben, nach Stellungnahme des Hohen Rates für Selbständige und KMB, der seine Stellungnahme erst nach Konsultierung der betreffenden Sektoren und Berufe und, wenn vorhanden, der Berufskammer oder des Berufsinstituts, die beziehungsweise das durch Gesetz für den betreffenden Beruf eingerichtet worden ist, abgibt. Die Stellungnahme wird binnen vier Monaten abgegeben, nachdem der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister darum ersucht hat.

	Für die Anwendung des vorliegenden Artikels sind unter Helfern die in Artikel 6 erwähnten Personen zu verstehen, mit Ausnahme der in Artikel 7 und 7bis erwähnten Personen.

	Bevor ein Helfer seine Tätigkeit als Helfer aufnimmt und, bei Beendigung dieser Tätigkeit, spätestens binnen fünfzehn Tagen nach dieser Beendigung übermitteln Selbständige der Zentralen Datenbank der Unternehmen auf elektronischem Wege die in Absatz 1 erwähnten Informationen.]

[Art. 23bis/2 eingefügt durch Art. 70 des G. vom 22. Dezember 2023 (B.S. vom 29. Dezember 2023)]


	[Art. 23bis/3 - Zwecks Vorbeugung, Feststellung, Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen Gesetze und Rechtsvorschriften, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen hat das Landesinstitut der Sozialversicherungen für Selbständige Zugang zu den in den Artikeln 23bis/1 und 23bis/2 des vorliegenden Erlasses und in Artikel III.29 des Wirtschaftsgesetzbuches erwähnten Informationen und kann diese Daten mit anderen Daten abgleichen.



	Der König bestimmt die Bedingungen und Modalitäten für die Anwendung des vorliegenden Artikels.]

[Art. 23bis/3 eingefügt durch Art. 71 des G. vom 22. Dezember 2023 (B.S. vom 29. Dezember 2023)]


	[Art. 23ter - [§ 1 ­ Notare, die ersucht werden, eine Urkunde zur Veräußerung oder Verwendung zur Hypothekenbestellung eines unbeweglichen Gutes, eines Schiffes oder eines Wasserfahrzeugs auszufertigen, sind persönlich für die Zahlung der in Artikel 16bis erwähnten Forderungen haftbar, die zu einer Hypothekeneintragung führen können, wenn sie die Einrichtungen zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen davon nicht in Kenntnis setzen:

	1. anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, über die Zentrale Datenbank der sozialen Sicherheit,

	2. durch jedes andere Mittel, durch das die Meldung unterzeichnet werden kann und durch das deren Versendung ein sicher feststehendes Datum bekommt, wenn die Versendung nicht gemäß Nr. 1 erfolgen kann.

	Wird die erwähnte Urkunde binnen drei Monaten nach Versendung der Meldung nicht ausgefertigt, wird diese als nichtig angesehen.

	§ 2 - Wenn die Interessen der Einrichtung zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen es erfordern, notifiziert Letztere dem Notar vor Ablauf des zwölften Werktages nach dem Datum der Versendung der in § 1 vorgesehenen Meldung und anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, über die Zentrale Datenbank der sozialen Sicherheit den Betrag der Forderungen, die zur Eintragung der gesetzlichen Hypothek auf die Güter, die Gegenstand der Urkunde sind, führen können.

	Wenn die Notifizierung nicht anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, versendet werden kann, nehmen die Einrichtungen zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen die Notifizierung durch jedes andere Mittel vor, durch das die Versendung ein sicher feststehendes Datum bekommt und sie unterzeichnet werden kann.

	§ 3 - [Ist die in § 1 erwähnte Urkunde ausgefertigt, gilt die in § 2 erwähnte Notifizierung als Drittpfändung in den Händen des Notars in Bezug auf die Geldsummen und Werte, die aufgrund der Urkunde für Rechnung oder zugunsten des Schuldners der Einrichtung zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen im Besitz des Notars sind, und gilt sie als Einspruch gegen den Preis im Sinne von Artikel 1642 des Gerichtsgesetzbuches in Fällen, in denen der Notar zur Verteilung dieser Geldsummen und Werte gemäß den Artikeln 1639 bis 1654 des Gerichtsgesetzbuches verpflichtet ist.

	Unbeschadet der Rechte Dritter ist der Notar nach Ausfertigung der in § 1 erwähnten Urkunde vorbehaltlich der Anwendung der Artikel 1639 bis 1654 des Gerichtsgesetzbuches verpflichtet, die Geldsummen und Werte, die aufgrund der Urkunde für Rechnung oder zugunsten des Schuldners der Einrichtung zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen in seinem Besitz sind, spätestens am achten Werktag nach der Beurkundung an die Einrichtung zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen zu zahlen, und zwar bis zu dem Betrag der Forderungen, der ihm in Ausführung von § 2 notifiziert worden ist.

	Liegen die in dritter Hand gepfändeten Geldsummen und Werte unter den Gesamtsummen, die eingetragenen Gläubigern und Einspruch erhebenden Gläubigern geschuldet werden, muss der Notar darüber hinaus zur Vermeidung der persönlichen Haftung für den Überschuss die Einrichtungen zur Einnahme von Beiträgen spätestens am ersten Werktag nach der Beurkundung davon in Kenntnis setzen:

	1. anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, über die Zentrale Datenbank der sozialen Sicherheit,

	2. durch jedes andere Mittel, durch das die Inkenntnissetzung unterzeichnet werden kann und durch das deren Versendung ein sicher feststehendes Datum bekommt, wenn die Versendung nicht gemäß Nr. 1 erfolgen kann.

	Unbeschadet der Rechte Dritter ist die Übertragung oder Eintragung der Urkunde den Einrichtungen zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen gegenüber nicht wirksam, wenn die Eintragung der gesetzlichen Hypothek binnen acht Werktagen nach Versendung der im vorhergehenden Absatz vorgesehenen Inkenntnissetzung erfolgt.

	Nicht eingetragene Forderungen, für die Pfändung oder Einspruch erst nach Ablauf der in Absatz 2 vorgesehenen Frist erfolgt, sind ohne Auswirkung auf die in Ausführung von § 2 notifizierten Forderungen der Einrichtungen zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen.]

	§ 4 - Eintragungen, die nach [der in § 3 Absatz 4 erwähnten Frist] oder als Sicherheit für Forderungen, die nicht gemäß § 2 notifiziert wurden, getätigt worden sind, sind weder wirksam gegenüber dem Hypothekengläubiger noch gegenüber dem Erwerber, der um die Aufhebung der Eintragung ersuchen können wird.

	§ 5 - Die dem Notar aufgrund der Paragraphen 1 und 3 auferlegte Haftung darf je nach Fall den Wert des veräußerten Gutes beziehungsweise den Betrag der Hypothekeneintragung unter Abzug der bei ihm in dritter Hand gepfändeten Geldsummen und Werte nicht übersteigen.

	§ 6 ­ Die Paragraphen 1 bis 5 finden Anwendung auf alle Personen, die ermächtigt sind, in § 1 erwähnte Urkunden zu authentifizieren.

	§ 7 - Eine im Ausland ausgefertigte Urkunde, die die Veräußerung oder Verwendung zur Hypothekenbestellung eines unbeweglichen Gutes, eines Schiffes oder eines Wasserfahrzeugs zum Gegenstand hat, wird in Belgien nur dann zur Übertragung oder Eintragung in die [Hypothekenbekanntmachungsregister] zugelassen, wenn ihr eine Bescheinigung der Einrichtung zur Einnahme von Beiträgen beigefügt ist.

	In dieser Bescheinigung muss bestätigt werden, dass der Eigentümer beziehungsweise Nießbraucher kein Schuldner bei der Einrichtung zur Einnahme der Beiträge ist oder dass die gesetzliche Hypothek, die die geschuldeten Geldsummen sichert, eingetragen ist.

	§ 8 - Beamte oder ministerielle Amtsträger, die mit dem öffentlichen Verkauf beweglicher Güter beauftragt sind, deren Wert mindestens 250 EUR beträgt, sind persönlich für die Zahlung der Beträge haftbar, die der von der Pfändung betroffene Schuldner den Einrichtungen zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen zum Zeitpunkt des Verkaufs schuldet, wenn sie die Einrichtungen zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen nicht spätestens binnen zwei Werktagen nach dem Verkauf davon in Kenntnis setzen:

	1. anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, über die Zentrale Datenbank der sozialen Sicherheit,

	2. durch jedes andere Mittel, durch das die Meldung unterzeichnet werden kann und durch das deren Versendung ein sicher feststehendes Datum bekommt, wenn die Versendung nicht gemäß Nr. 1 erfolgen kann.

	Beamte oder ministerielle Amtsträger, die beauftragt sind, die wie in Artikel 1627 des Gerichtsgesetzbuches erwähnte verhältnisgleiche Verteilung der in dritter Hand gepfändeten Gelder vorzunehmen, sind persönlich haftbar für die Zahlung der Beträge, die der Schuldner der Einrichtung zur Einnahme von Beiträgen zum Zeitpunkt der verhältnisgleichen Verteilung schuldet, wenn sie vor der Verteilung die Einrichtungen zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen davon nicht in Kenntnis setzen:

	1. anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, über die Zentrale Datenbank der sozialen Sicherheit,

	2. durch jedes andere Mittel, durch das die Meldung unterzeichnet werden kann und durch das deren Versendung ein sicher feststehendes Datum bekommt, wenn die Versendung nicht gemäß Nr. 1 erfolgen kann.

	Die Notifizierung der Höhe der geschuldeten Beträge, die von der Einrichtung zur Einnahme von Beiträgen anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, spätestens vor Ablauf des zwölften Werktages nach dem Datum der Versendung der in den vorhergehenden Absätzen vorgesehenen Meldung durchgeführt wird, hat eine Drittpfändung in den Händen der Beamten oder ministeriellen Amtsträger, die in Absatz 1 erwähnt sind, zur Folge.

	Wenn die Notifizierung nicht anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, versendet werden kann, nehmen die Einrichtungen zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen die Notifizierung durch jedes andere Mittel vor, durch das die Versendung ein sicher feststehendes Datum bekommt und sie unterzeichnet werden kann.

	Die in vorliegendem Paragraphen vorgesehenen Bestimmungen sind auf Beamte oder ministerielle Amtsträger anwendbar, die mit dem Verkauf beweglicher Güter beauftragt sind, gemäß den Artikeln 1526bis und folgenden des Gerichtsgesetzbuches.

	§ 9 - Mit Zustimmung des Schuldners sind dem Gesetz vom 22. März 1993 über den Status und die Kontrolle der Kreditinstitute unterliegende Banken, dem Königlichen Erlass Nr. 225 vom 7. Januar 1936 zur Regelung der Hypothekendarlehen und zur Einführung der Kontrolle der Unternehmen für Hypothekendarlehen unterliegende Unternehmen und dem Gesetz vom 4. August 1992 über den Hypothekarkredit unterliegende Hypothekenunternehmen ermächtigt, die in § 1 vorgesehene Meldung ausschließlich per Einschreibebrief zu versenden, und befugt, die in § 2 erwähnte Notifizierung zu erhalten.

	Durch Übermittlung einer Bescheinigung seitens dieser Einrichtungen an den Notar über die Versendung der Meldung und der Folgemaßnahmen, die die Einrichtung(en) zur Einnahme der Beiträge ergriffen hat/haben, tritt die Haftung der in Absatz 1 erwähnten Einrichtungen an die Stelle der Haftung des Notars.

	§ 10 - In den Fällen, in denen die in den Paragraphen 1 und 8 erwähnte Meldung anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, versendet wird, versteht man unter dem Datum der Versendung der besagten Meldung das Datum der Empfangsbestätigung, das die Zentrale Datenbank der sozialen Sicherheit mitteilt, nachdem sie die Empfangsbestätigung der Einrichtung zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen beziehungsweise des Dienstes, der für den Empfang und die Übermittlung dieser Meldung zuständig ist, erhalten hat.

	In den Fällen, in denen die in § 3 erwähnten Inkenntnissetzungen und die in den Paragraphen 2 und 8 erwähnten Notifizierungen anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, versendet werden, gilt als Datum dieser Inkenntnissetzungen und Notifizierungen das Datum ihrer Versendung.

	§ 11 - Die in den Meldungen, Inkenntnissetzungen und Notifizierungen enthaltenen Informationen sind identisch, ungeachtet der Tatsache, ob sie anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, oder durch jedes andere Mittel, durch das die Versendung ein sicher feststehendes Datum bekommt und sie unterzeichnet werden können, mitgeteilt werden.

	Wenn die Meldungen, Inkenntnissetzungen und Notifizierungen durch jedes andere Mittel, durch das deren Versendung ein sicher feststehendes Datum bekommt und durch das sie unterzeichnet werden können, versendet werden, müssen diese Meldungen, Inkenntnissetzungen und Notifizierungen gemäß den Mustern erstellt werden, die [der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister] oder sein Beauftragter festlegt, der gegebenenfalls die für den Empfang und die Übermittlung dieser Meldungen, Inkenntnissetzungen und Notifizierungen zuständigen Dienste bestimmt.

	Bei der Versendung der vorerwähnten Meldungen, Inkenntnissetzungen und Notifizierungen, die an die Einnahmeeinrichtung gerichtet sind oder von ihr ausgehen, werden die betreffenden Personen anhand der Erkennungsnummer, die in Artikel 8 des Gesetzes vom 15. Januar 1990 über die Errichtung und Organisation einer Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit erwähnt ist, und der Erkennungsnummer, die in Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Januar 2003 zur Schaffung einer Zentralen Datenbank der Unternehmen, zur Modernisierung des Handelsregisters, zur Schaffung von zugelassenen Unternehmensschaltern und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen erwähnt ist, identifiziert.

	Der König regelt die Anwendung der Paragraphen 7 und 9.

	§ 12 - Wenn die in den Paragraphen 1 und 8 erwähnte Meldung nicht anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, mitgeteilt wird, dürfen die Inkenntnissetzungen und Notifizierungen, die aus dieser Meldung folgen, nicht anhand dieses Verfahrens jedoch ausschließlich durch jedes andere Mittel, durch das deren Versendung ein sicher feststehendes Datum bekommt und die Inkenntnissetzungen und Notifizierungen unterzeichnet werden können, versendet werden.

	Wenn die in den Paragraphen 2 und 8 erwähnte Notifizierung nicht anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, mitgeteilt wird, dürfen die Inkenntnissetzungen, die aus dieser Notifizierung folgen, nicht anhand dieses Verfahrens jedoch ausschließlich durch jedes andere Mittel, durch das deren Versendung ein sicher feststehendes Datum bekommt und die Inkenntnissetzungen unterzeichnet werden können, versendet werden.

	Wenn ein anderes Mittel verwendet wird, ist die Meldung, die Inkenntnissetzung oder die Notifizierung, die durch dieses andere Mittel versendet wird, ausschlaggebend im Vergleich zu der eventuellen Versendung derselben Meldung, derselben Inkenntnissetzung oder derselben Notifizierung anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, wenn das Datum der elektronischen Versendung nicht dem Datum der Versendung durch jedes andere Mittel, wie sie im vorhergehenden Absatz erwähnt ist, entspricht.

	§ 13 - Die Herkunft und die Integrität des Inhalts der in den Paragraphen 1, 2, 3 und 8 erwähnten Meldungen, Inkenntnissetzungen und Notifizierungen müssen im Falle der Versendung anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, durch angepasste Sicherheitstechniken gewährleistet werden.

	§ 14 - [Damit die in den Paragraphen 2 und 8 erwähnten Notifizierungen auf gültige Weise als Drittpfändung gelten, wenn sie anhand eines Verfahrens versendet werden, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, müssen sie versehen sein mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur im Sinne von Artikel 3 Nr. 11 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG oder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne von Artikel 3 Nr. 12 derselben Verordnung.]

	Ungeachtet der angewandten Technik ist gewährleistet, dass nur die befugten Personen Zugang zu den Mitteln haben, mit denen die Signatur erstellt wird.

	Die eingehaltenen Verfahren müssen es außerdem ermöglichen, dass die natürliche Person, die für die Versendung verantwortlich ist, korrekt identifiziert wird und dass der Zeitpunkt der Versendung korrekt festgestellt werden kann.

	Diese Daten müssen während eines Zeitraums von zehn Jahren vom Versender aufbewahrt werden und bei einem Rechtsstreit müssen sie innerhalb einer annehmbaren Frist vorgelegt werden.]]

[Art. 23ter eingefügt durch Art. 115 des G. vom 20. Juli 2005 (B.S. vom 29. Juli 2005) und ersetzt durch Art. 96 des G. (I) vom 27. Dezember 2006 (B.S. vom 28. Dezember 2006); § 3 ersetzt durch Art. 58 Nr. 1 des G. vom 8. Juni 2008 (B.S. vom 16. Juni 2008); § 4 abgeändert durch Art. 58 Nr. 2 des G. vom 8. Juni 2008 (B.S. vom 16. Juni 2008); § 7 Abs. 1 abgeändert durch Art. 116 des G. vom 11. Juli 2018 (B.S. vom 20. Juli 2018); § 11 Abs. 2 abgeändert durch Art. 6 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 14 Abs. 1 ersetzt durch Art. 35 des G. vom 20. September 2018 (B.S. vom 10. Oktober 2018)]


	[Art. 23quater - § 1 - Notare, die ersucht werden, eine Erburkunde oder einen Erbschein erwähnt in Artikel [4.59 § 4 Absatz 3] des Zivilgesetzbuches zu erstellen, sind persönlich haftbar für die Zahlung der Schulden des Verstorbenen, seiner Erben und Vermächtnisnehmer, deren Identität in der Urkunde oder [im Schein angegeben ist, der Begünstigten] einer vom Verstorbenen vorgenommenen vertraglichen Erbeinsetzung [oder des längstlebenden Ehepartners erwähnt in Artikel 4.59 § 1 Absatz 2 des Zivilgesetzbuches], die gemäß § 2 notifiziert werden können, wenn sie die Einrichtungen zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen davon nicht in Kenntnis setzen:

	1. anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, über die Zentrale Datenbank der sozialen Sicherheit,

	2. durch jedes andere Mittel, durch das die Meldung unterzeichnet werden kann und durch das deren Versendung ein sicher feststehendes Datum bekommt, wenn die Versendung nicht gemäß Nr. 1 erfolgen kann.

	Handelt es sich um Schulden des Verstorbenen, beschränkt sich die in Absatz 1 erwähnte Haftung auf den Wert der Erbschaft.

	Handelt es sich um Schulden von Rechtsnachfolgern, beschränkt sich die in Absatz 1 erwähnte Haftung auf den Wert der Vermögenswerte, die dem Rechtsnachfolger zufallen, dessen Identität in der Urkunde oder im Schein angegeben ist und für den der Notar haftbar gemacht werden kann.

	Wird die erwähnte Urkunde oder der erwähnte Schein binnen drei Monaten ab Versendung der Meldung nicht ausgefertigt, wird diese Meldung als nichtig angesehen.

	In der Meldung wird die Identität des Verstorbenen, seiner Erben oder Vermächtnisnehmer, des möglichen Begünstigten einer vertraglichen Erbeinsetzung [oder des längstlebenden Ehepartners erwähnt in Artikel 4.59 § 1 Absatz 2 des Zivilgesetzbuches] angegeben.

	§ 2 - Wenn die Interessen der Einrichtung zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen es erfordern, notifiziert Letztere dem Notar, der ersucht wird, die Urkunde beziehungsweise den Schein auszufertigen, vor Ablauf des zwölften Werktages nach dem Datum der Versendung der in § 1 vorgesehenen Meldung und anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, über die Zentrale Datenbank der sozialen Sicherheit den Betrag der Schulden zu Lasten des Verstorbenen oder einer anderen in der Meldung angegebenen Person.

	Wenn die Notifizierung nicht anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, versendet werden kann, nehmen die Einrichtungen zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen die Notifizierung durch jedes andere Mittel vor, durch das die Versendung ein sicher feststehendes Datum bekommt und sie unterzeichnet werden kann.

	Bei den Schulden, die in Anwendung von Absatz 1 notifiziert werden können, handelt es sich um alle Haupt- und Nebenforderungen gegenüber der Einrichtung zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen, die durch einen Rechtstitel gedeckt sind.

	§ 3 - Im Erbschein oder unten auf der Ausfertigung der Erburkunde [beziehungsweise auf dem Auszug aus der Erburkunde] wird entweder vermerkt, dass keine Notifizierung von Schulden in Anwendung von § 2 erfolgt ist, sowohl was Schulden des Verstorbenen als auch Schulden einer oder mehrerer in der Meldung angegebener Personen betrifft, die Empfänger des Scheins[, der Ausfertigung beziehungsweise des Auszugs] sind, oder dass die Zahlung der in Anwendung von § 2 notifizierten Schulden erfolgt ist oder gegebenenfalls anhand der Mittel des Schuldners dieser Gelder vorzunehmen ist.

	Gegebenenfalls wird der Vermerk über die erfolgte beziehungsweise noch vorzunehmende Zahlung im Erbschein oder unten auf der Ausfertigung der [beziehungsweise auf dem Auszug aus der] Erburkunde vom Notar hinzugefügt oder vervollständigt.

	Notare, die einen Erbschein [oder eine Ausfertigung der Erburkunde beziehungsweise einen Auszug aus der Erburkunde] übermitteln, in dem beziehungsweise der fehlerhafte Angaben über die Nichtnotifizierung beziehungsweise die Zahlung der Schulden, deren Bestehen aufgrund von § 2 notifiziert worden ist, gemacht werden, sind genauso haftbar wie Notare, die die in § 1 erwähnte Verpflichtung nicht erfüllen. Diese Haftung ist jedoch auf den Betrag begrenzt, der infolge dieser fehlerhaften Angaben nicht beigetrieben werden kann.

	§ 4 - Wer Vermögenswerte eines Verstorbenen gemäß Artikel [4.59 § 4 Absatz 3] des Zivilgesetzbuches freigibt, kann dies zur Vermeidung der persönlichen Haftung für die Zahlung der aufgrund von § 2 notifizierten Schulden an die Einrichtungen zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen nur mit befreiender Wirkung machen, sofern aus der Urkunde oder dem Schein deutlich hervorgeht, dass keine Notifizierung im Sinne von § 2 erfolgt ist.

	In Abweichung von vorhergehendem Absatz kann die Freigabe der Vermögenswerte des Verstorbenen gemäß Artikel [4.59 § 4 Absatz 3] des Zivilgesetzbuches doch mit befreiender Wirkung zugunsten des Erben, des [Vermächtnisnehmers, des Begünstigten] einer vertraglichen Erbeinsetzung [oder des längstlebenden Ehepartners erwähnt in Artikel 4.59 § 1 Absatz 2 des Zivilgesetzbuches] erfolgen, der die Urkunde[, die Ausfertigung, den Auszug] oder den Schein [...] vorlegt, in dem beziehungsweise der angegeben ist:

	1. dass alle gegebenenfalls gemäß § 2 notifizierten Schulden des Verstorbenen sowie dieses Erben, [Vermächtnisnehmers, Begünstigten] einer vertraglichen Erbeinsetzung [oder längstlebenden Ehepartners erwähnt in Artikel 4.59 § 1 Absatz 2 des Zivilgesetzbuches] gezahlt worden sind oder

	2. dass die Vermögenswerte zugunsten dieses Erben[, Vermächtnisnehmers, Begünstigten] einer vertraglichen Erbeinsetzung [oder längstlebenden Ehepartners erwähnt in Artikel 4.59 § 1 Absatz 2 des Zivilgesetzbuches] freigegeben werden können, nachdem die Zahlung seiner notifizierten Schulden anhand der Mittel des Schuldners erfolgt ist.

	§ 5 - Die in § 4 erwähnte Haftung beschränkt sich auf den Wert der Vermögenswerte, die zugunsten der Schuldner freigegeben worden sind, die in der in § 2 erwähnten Notifizierung angegeben sind.

	§ 6 - In den Fällen, in denen die in § 1 erwähnte Meldung anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, versendet wird, versteht man unter dem Datum der Versendung der besagten Meldung das Datum der Empfangsbestätigung, das die Zentrale Datenbank der sozialen Sicherheit mitteilt, nachdem sie die Empfangsbestätigung der Einrichtung zur Einnahme von Sozialversicherungsbeiträgen beziehungsweise des Dienstes, der für den Empfang und die Übermittlung dieser Meldung zuständig ist, erhalten hat.

	In den Fällen, in denen die in § 2 erwähnten Notifizierungen anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, versendet werden, gilt als Datum dieser Notifizierungen das Datum ihrer Versendung.

	§ 7 - Die in den Meldungen und Notifizierungen enthaltenen Informationen sind identisch, ungeachtet der Tatsache, ob sie anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, oder durch jedes andere Mittel, durch das die Versendung ein sicher feststehendes Datum bekommt und sie unterzeichnet werden können, mitgeteilt werden.

	Wenn die Meldungen und Notifizierungen durch jedes andere Mittel, durch das deren Versendung ein sicher feststehendes Datum bekommt und durch das sie unterzeichnet werden können, versendet werden, müssen diese Meldungen und Notifizierungen gemäß den Mustern erstellt werden, die [der für das Sozialstatut der Selbständigen zuständige Minister] oder sein Beauftragter festlegt, der gegebenenfalls die für den Empfang und die Übermittlung dieser Meldungen und Notifizierungen zuständigen Dienste bestimmt.

	Bei der Versendung der vorerwähnten Meldungen und Notifizierungen, die an die Einnahmeeinrichtung gerichtet sind oder von ihr ausgehen, werden die betreffenden Personen anhand der Erkennungsnummer, die in Artikel 8 des Gesetzes vom 15. Januar 1990 über die Errichtung und Organisation einer Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit erwähnt ist, und der Erkennungsnummer, die in Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Januar 2003 zur Schaffung einer Zentralen Datenbank der Unternehmen, zur Modernisierung des Handelsregisters, zur Schaffung von zugelassenen Unternehmensschaltern und zur Festlegung verschiedener Bestimmungen erwähnt ist, identifiziert.

	§ 8 - Wenn die in § 1 erwähnte Meldung nicht anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, mitgeteilt wird, dürfen die Notifizierungen, die aus dieser Meldung folgen, nicht anhand dieses Verfahrens jedoch ausschließlich durch jedes andere Mittel, durch das deren Versendung ein sicher feststehendes Datum bekommt und die Notifizierungen unterzeichnet werden können, versendet werden.

	Wenn ein anderes Mittel verwendet wird, ist die Meldung oder die Notifizierung, die durch dieses andere Mittel versendet wird, ausschlaggebend im Vergleich zu der eventuellen Versendung derselben Meldung oder derselben Notifizierung anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, wenn das Datum der elektronischen Versendung nicht dem Datum der Versendung durch jedes andere Mittel, wie im vorhergehenden Absatz erwähnt, entspricht.

	§ 9 - Die Herkunft und die Integrität des Inhalts der in den Paragraphen 1 und 2 erwähnten Meldungen und Notifizierungen müssen im Falle der Versendung anhand eines Verfahrens, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, durch angepasste Sicherheitstechniken gewährleistet werden.

	§ 10 - [Damit die in § 2 erwähnten Notifizierungen gültig sind, wenn sie anhand eines Verfahrens versendet werden, bei dem Informatiktechniken verwendet werden, müssen sie versehen sein mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur im Sinne von Artikel 3 Nr. 11 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG oder mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne von Artikel 3 Nr. 12 derselben Verordnung.]

	Ungeachtet der angewandten Technik ist gewährleistet, dass nur die befugten Personen Zugang zu den Mitteln haben, mit denen die Signatur erstellt wird.

	Die eingehaltenen Verfahren müssen es außerdem ermöglichen, dass die natürliche Person, die für die Versendung verantwortlich ist, korrekt identifiziert wird und dass der Zeitpunkt der Versendung korrekt festgestellt werden kann.

	Diese Daten müssen während eines Zeitraums von zehn Jahren vom Versender aufbewahrt werden und bei einem Rechtsstreit müssen sie innerhalb einer annehmbaren Frist vorgelegt werden.

	§ 11 - Die Paragraphen 1 bis 10 sind auf die gleiche Weise auf Personen beziehungsweise Dienste anwendbar, die zur Erstellung [einer/]eines in Artikel [4.59 § 4 Absatz 3] des Zivilgesetzbuches erwähnten [Erburkunde oder] Erbscheins befugt sind.]

[Art. 23quater eingefügt durch Art. 20 des G. vom 22. Juni 2012 (B.S. vom 28. Juni 2012); § 1 Abs. 1 einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 46 des G. vom 19. Januar 2022 (B.S. vom 14. März 2022), Art. 62 Nr. 1 des G. vom 30. Juli 2022 (B.S. vom 8. August 2022) und Art. 62 Nr. 1/1 und 1/2 des G. vom 30. Juli 2022 (B.S. vom 8. August 2022), selbst eingefügt durch Art. 70 Buchstabe a) des G. vom 6. Dezember 2022 (B.S. vom 21. Dezember 2022); § 1 Abs. 5 abgeändert durch Art. 62 Nr. 1/3 des G. vom 30. Juli 2022 (B.S. vom 8. August 2022), selbst eingefügt durch Art. 70 Buchstabe a) des G. vom 6. Dezember 2022 (B.S. vom 21. Dezember 2022); § 3 Abs. 1 abgeändert durch Art. 62 Nr. 2 des G. vom 30. Juli 2022 (B.S. vom 8. August 2022); § 3 Abs. 2 abgeändert durch Art. 62 Nr. 3 des G. vom 30. Juli 2022 (B.S. vom 8. August 2022); § 3 Abs. 3 abgeändert durch Art. 62 Nr. 4 des G. vom 30. Juli 2022 (B.S. vom 8. August 2022); § 4 Abs. 1 abgeändert durch Art. 62 Nr. 7 des G. vom 30. Juli 2022 (B.S. vom 8. August 2022); § 4 Abs. 2 einleitende Bestimmung abgeändert durch Art. 62 Nr. 5 und 7 des G. vom 30. Juli 2022 (B.S. vom 8. August 2022) und Art. 62 Nr. 4/1, 4/2 des G. vom 30. Juli 2022 (B.S. vom 8. August 2022), selbst eingefügt durch Art. 70 Buchstabe b) des G. vom 6. Dezember 2022 (B.S. vom 21. Dezember 2022); § 4 Abs. 2 Nr. 1 abgeändert durch Art. 62 Nr. 5/1 und 5/2 des G. vom 30. Juli 2022 (B.S. vom 8. August 2022), selbst eingefügt durch Art. 70 Buchstabe c) des G. vom 6. Dezember 2022 (B.S. vom 21. Dezember 2022); ); § 4 Abs. 2 Nr. 2 abgeändert durch Art. 62 Nr. 5/3 und 5/4 des G. vom 30. Juli 2022 (B.S. vom 8. August 2022), selbst eingefügt durch Art. 70 Buchstabe c) des G. vom 6. Dezember 2022 (B.S. vom 21. Dezember 2022); § 7 Abs. 2 abgeändert durch Art. 7 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019); § 10 Abs. 1 ersetzt durch Art. 36 des G. vom 20. September 2018 (B.S. vom 10. Oktober 2018); § 11 abgeändert durch Art.62 Nr. 6 und 7 des G. vom 30. Juli 2022 (B.S. vom 8. August 2022)]


	Art. 24 - Wer in gleich welcher Eigenschaft an der Anwendung des vorliegenden Erlasses und der in Artikel 18 des vorliegenden Erlasses erwähnten Regelungen beteiligt ist, unterliegt außerhalb der Ausübung seines Amtes der absoluten Schweigepflicht in Bezug auf Sachverhalte, Unterlagen oder Beschlüsse, von denen er bei dieser Gelegenheit Kenntnis erhalten hat.

	Die Artikel 66, 67 und 458 des Strafgesetzbuches sind auf die Verletzung der in vorhergehendem Absatz erwähnten Schweigepflicht anwendbar.


	Art. 25 - [Die Artikel 230 Nr. 1, 231, 232, 233 und 235 des Sozialstrafgesetzbuches finden Anwendung in Bezug auf Leistungen, die in den in Artikel 18 erwähnten Regelungen vorgesehen sind.]

[Art. 25 ersetzt durch Art. 77 des G. vom 29. Februar 2016 (B.S. vom 21. April 2016)]


	[Art. 25bis - Die Artikel 230 Nr. 2, 231, 232, 234 und 235 des Sozialstrafgesetzbuches finden Anwendung in Bezug auf Sozialbeiträge, die für das Sozialstatut von Selbständigen bestimmt sind und in die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte fallen.]

[Art. 25bis eingefügt durch Art. 78 des G. vom 29. Februar 2016 (B.S. vom 21. April 2016)]


	Art. 26 - 27 - [Abänderungsbestimmungen]


	Art. 28 - Das Gesetz vom 10. Juni 1937 zur Ausdehnung der Familienbeihilfen auf Arbeitgeber und Selbständige und das Gesetz vom 31. August 1963 über die Ruhestands- und Hinterbliebenenpensionen für Selbständige werden insofern aufgehoben, als sie den ihnen unterliegenden Personen Verpflichtungen auferlegen.


	Art. 29 - [Abänderungsbestimmung]


	Art. 30 - [Die in den Kapiteln 1 und 2 des vorliegenden Erlasses vorgesehenen Königlichen Erlasse ergehen auf gemeinsamen Vorschlag des für das Sozialstatut der Selbständigen zuständigen Ministers und des für Soziale Angelegenheiten zuständigen Ministers.

	Die anderen Königlichen Erlasse, die aufgrund des vorliegenden Erlasses ergehen müssen, werden auf Vorschlag des für das Sozialstatut der Selbständigen zuständigen Ministers gefasst.]

[Art. 30 ersetzt durch Art. 8 des G. vom 7. Mai 2019 (B.S. vom 20. Juni 2019)]




KAPITEL 7 - Übergangsbestimmungen


	Art. 31 - § 1 - Die Pensionskasse für Selbständige, die innerhalb der in Artikel 5 § 1 Nr. 1 des Gesetzes vom 31. August 1963 über die Ruhestands- und Hinterbliebenenpensionen für Selbständige erwähnten Einrichtung geschaffen wurde, wird mit Wirkung vom 1. Januar 1968 in Liquidation gesetzt.

	Der König bestimmt die Modalitäten für diese Liquidation.

	§ 2 - An dem vom König festzulegenden Datum wird die Zulassung entzogen:

	1. der freien Pensionskassen für Selbständige,

	2. der freien Kassen auf Gegenseitigkeit für Familienbeihilfen.

	[§ 3 ­ Am Datum des Zulassungsentzugs werden die Werte zur Deckung der mathematischen Rückstellungen und der Rücklagen der freien Pensionskassen für Selbständige an die Sozialversicherungskasse übertragen, an deren Schaffung die Pensionskasse beteiligt war.

	Zum Zeitpunkt des Zulassungsentzugs legt der König die Zweckbestimmung des Vorsorgefonds, der von den freien Kassen auf Gegenseitigkeit für Familienbeihilfen angelegt wurde, und das Liquidationsverfahren dieser Kassen fest.

	§ 4 - Der König kann unter den von Ihm bestimmten Bedingungen Maßnahmen zur Wiederbeschäftigung der Arbeitnehmer festlegen, die infolge des Entzugs der Zulassung der freien Pensionskassen beziehungsweise freien Kassen auf Gegenseitigkeit für Familienbeihilfen entlassen wurden.

	Insbesondere kann Er die Bedingungen bestimmen, unter denen diesen Arbeitnehmern oder den Arbeitgebern, die sie wieder einstellen, zu Lasten des Landesamtes eine Zulage gewährt werden.]

[Art. 31 §§ 3 und 4 eingefügt durch Art. 8 des K.E. Nr. 74 vom 10. November 1967 (B.S. vom 14. November 1967)]


	Art. 32 - § 1 - In Abweichung von den Bestimmungen von Artikel 20 § 1 Absatz 2 können nur als freie Sozialversicherungskassen für Selbständige zugelassen werden, um ab dem 1. Januar 1968 im Rahmen des vorliegenden Erlasses funktionieren zu können:

	1. gemäß dem Gesetz vom 27. Juni 1921 geschaffene Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsicht, die folgende Bedingungen erfüllen:

	a) die Erfüllung der Aufträge zum Gegenstand haben, die den Sozialversicherungskassen im Rahmen des Sozialstatuts der Selbständigen anvertraut sind,

	b) bis spätestens 30. September 1967 einen Zulassungsantrag per Einschreibebrief an den Minister des Mittelstands gerichtet haben,

	c) ihrem Antrag eine Unterlage beifügen, aus der hervorgeht, dass mindestens eine der in Artikel 31 § 2 Nr. 1 erwähnten Pensionskassen und mindestens eine der in Artikel 31 § 2 Nr. 2 erwähnten Kassen auf Gegenseitigkeit für Familienbeihilfen an der Schaffung der Sozialversicherungskasse beteiligt waren und gegenüber ihren Mitgliedern diese Kasse für die Anwendung von Artikel 34 des vorliegenden Erlasses bestimmt haben,

	2. gemäß dem Gesetz vom 27. Juni 1921 geschaffene Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsicht, die die in Nr. 1 Buchstabe a) und b) erwähnten Bedingungen erfüllen und darüber hinaus:

	a) geschaffen worden sind auf Initiative einer Organisation von Selbständigen, die die Bedingungen erfüllt, um in der Nationalen Berufskammer beziehungsweise der Nationalen Berufsübergreifenden Kammer des Mittelstands, wie im Gesetz vom 6. März 1964 zur Organisation des Mittelstands vorgesehen, vertreten zu sein, oder auf Initiative einer repräsentativen landwirtschaftlichen Organisation,

	b) ihrem Antrag eine Unterlage beifügen, aus der hervorgeht, dass mindestens eine der in Artikel 31 § 2 erwähnten Kassen auf Gegenseitigkeit für Familienbeihilfen, bei der mindestens 5.000 der am 30. September 1967 sozialversicherungspflichtigen Mitglieder durch Zutun der betreffenden Kasse der Pensionskasse für Selbständige der Allgemeinen Spar- und Rentenkasse angeschlossen sind, an der Schaffung der Sozialversicherungskasse beteiligt war und gegenüber ihren Mitgliedern diese Kasse für die Anwendung von Artikel 34 des vorliegenden Erlasses bestimmt hat.

	§ 2 - Vereinigungen, die die in § 1 Nr. 1 oder 2 erwähnten Bedingungen erfüllen, werden vom König zugelassen.

	§ 3 - Der König bestimmt, unter welchen Bedingungen den in § 1 erwähnten Kassen die Zulassung entzogen werden kann.

	§ 4 - Jeder Zulassungsantrag, der nicht den in § 1 erwähnten Bedingungen entspricht, wird im Rahmen der Bestimmungen geprüft, die der König aufgrund von Artikel 20 § 1 des vorliegenden Erlasses erlässt, und wird frühestens mit 1. Januar 1969 wirksam.


	[Art. 32bis - § 1 - Wenn sich nach dem 30. September 1967 herausstellt, dass in einem der Sprachgebiete des Landes keine Sozialversicherungskasse gegründet werden konnte, kann der König in Abweichung von Artikel 32 die gemäß dem Gesetz vom 27. Juni 1921 gegründeten Vereinigungen ohne Gewinnerzielungsabsicht als freie Sozialversicherungskasse für Selbständige zulassen, um ab dem 1. Januar 1968 im Rahmen des vorliegenden Erlasses funktionieren zu können, wobei diese folgende Bedingungen erfüllen:

	1. ihren Sitz in dem betreffenden Sprachgebiet haben,

	2. die Erfüllung der Aufträge zum Gegenstand haben, die den Sozialversicherungskassen im Rahmen des Sozialstatuts der Selbständigen anvertraut sind,

	3. auf Initiative einer in Artikel 32 § 1 Nr. 2 Buchstabe a) erwähnten Organisation geschaffen sein,

	4. ihrem Antrag eine Unterlage beifügen, aus der hervorgeht, dass mindestens eine der in Artikel 31 § 2 Nr. 2 erwähnten Kassen auf Gegenseitigkeit für Familienbeihilfen mit mindestens 30.000 am 30. September 1967 sozialversicherungspflichtigen Mitgliedern, von denen mindestens 5.000 der Pensionskasse für Selbständige der Allgemeinen Spar- und Rentenkasse angeschlossen sind, an der Schaffung der Sozialversicherungskasse beteiligt war und diese Kasse für die Anwendung von Artikel 34 des vorliegenden Erlasses bestimmt hat.

	§ 2 - Zulassungsanträge aufgrund der Bestimmungen des vorliegenden Artikels müssen zur Vermeidung des Ausschlusses bis spätestens 30. November 1967 per Einschreibebrief an den Minister des Mittelstands gerichtet werden.

	Die Bestimmungen von Artikel 32 § 3 sind auf die in Anwendung des vorliegenden Artikels zugelassenen Sozialversicherungskassen anwendbar.]

[Art. 32bis eingefügt durch Art. 13 des K.E. Nr. 74 vom 10. November 1967 (B.S. vom 14. November 1967)]


	Art. 33 - Ab dem Datum der Veröffentlichung des vorliegenden Erlasses bleiben Personen, die einer freien Pensionskasse für Selbständige oder der Pensionskasse für Selbständige der Allgemeinen Spar- und Rentenkasse angeschlossen sind, dieser Pensionskasse angeschlossen.

	Ebenso bleiben Personen, die einer freien Kasse oder Sonderkasse auf Gegenseitigkeit für Familienbeihilfen oder dem Landesamt für Familienbeihilfen angeschlossen sind, dieser Kasse beziehungsweise diesem Landesamt angeschlossen.

	[Für die Anwendung von Artikel 34 gelten Selbständige jedoch als der Pensionskasse beziehungsweise der Kasse auf Gegenseitigkeit für Familienbeihilfen angeschlossen, der sie ab dem 1. Januar 1968 angeschlossen gewesen wären, aufgrund eines Antrags auf Wechsel, der der Einrichtung, die sie verlassen wollten, vor dem in Absatz 1 erwähnten Datum ordnungsgemäß notifiziert wurde.]

[Art. 33 Abs. 3 eingefügt durch Art. 9 des K.E. Nr. 74 vom 10. November 1967 (B.S. vom 14. November 1967)]


	Art. 34 - § 1 - Sozialversicherungspflichtige, die am 31. Dezember 1967 einer freien Pensionskasse für Selbständige angeschlossen sind, werden von Amts wegen der Sozialversicherungskasse für Selbständige angeschlossen, an deren Schaffung ihre Pensionskasse beteiligt war.

	§ 2 - Sozialversicherungspflichtige, die am 31. Dezember 1967 der Pensionskasse für Selbständige der Allgemeinen Spar- und Rentenkasse oder einer Pensionskasse angeschlossen sind, die nicht an der Schaffung einer Sozialversicherungskasse für Selbständige beteiligt war, die ihren Pensionsfonds durch die Zuweisung eines unbeweglichen Gutes oder eines Lebensversicherungsvertrags bilden oder die nicht als der Pensionsregelung für Selbständige unterworfen bekannt sind, werden von Amts wegen einer der folgenden Kassen angeschlossen:

	1. der Sozialversicherungskasse für Selbständige, an deren Schaffung die freie Kasse auf Gegenseitigkeit für Familienbeihilfen, der sie angeschlossen sind, beteiligt war,

	2. der in Artikel 20 § 3 erwähnten Nationalen Hilfskasse, wenn sie einer Sonderkasse auf Gegenseitigkeit für Familienbeihilfen oder dem Landesamt für Familienbeihilfen zugunsten von Selbständigen angeschlossen sind, wenn sie nicht als der Regelung der Familienbeihilfen für Nichtlohnempfänger unterworfen bekannt sind oder wenn sie einer Kasse auf Gegenseitigkeit für Familienbeihilfen angeschlossen sind, die nicht an der Schaffung einer Sozialversicherungskasse für Selbständige beteiligt war.

	[In Nr. 2 des vorliegenden Paragraphen erwähnte Sozialversicherungspflichtige, die der Sonderkasse auf Gegenseitigkeit für Familienbeihilfen der Binnen- und der Schleppschifffahrt angeschlossen sind, werden jedoch von Amts wegen der Sozialversicherungskasse angeschlossen, an deren Schaffung die freie Kasse auf Gegenseitigkeit für Familienbeihilfen beteiligt war, die an der gleichen Adresse wie die vorerwähnte Sonderkasse ansässig ist.]

[Art. 34 Abs. 3 ersetzt durch Art. 10 des K.E. Nr. 74 vom 10. November 1967 (B.S. vom 14. November 1967)]


	Art. 35 - Der König bestimmt:

	1. die Modalitäten für den Anschluss an eine Sozialversicherungskasse von Sozialversicherungspflichtigen, die nicht in Artikel 34 erwähnt sind,

	2. die Modalitäten, gemäß denen die Lage von Personen, die ihren Verpflichtungen im Bereich Pension oder Familienbeihilfen nicht nachgekommen sind, für den Zeitraum vor dem 1. Januar 1968 regularisiert wird.

	[Der König gibt insbesondere die Einrichtung an, die für die Einnahme der Beiträge und deren gerichtliche Beitreibung sowie für die Zahlung der rückständigen Leistungen zuständig ist.]

[Art. 35 Abs. 2 ersetzt durch Art. 11 des K.E. Nr. 74 vom 10. November 1967 (B.S. vom 14. November 1967)]


	Art. 36 - § 1 - Die in Artikel 22 erwähnte Kommission für Beitragsbefreiung ist ebenfalls befugt, eine vollständige Befreiung beziehungsweise Teilbefreiung der Beiträge zu gewähren, die im Rahmen der Gesundheitspflegeversicherung für Selbständige für den Zeitraum vor dem 1. Januar 1968 zu entrichten sind.

	Der König legt fest, wie sich ein Beschluss über eine vollständige Befreiung beziehungsweise Teilbefreiung auf die Gewährung von Leistungen auswirkt.

	§ 2 - Die in § 1 erwähnte Kommission befindet über die Anträge auf vollständige Befreiung beziehungsweise Teilbefreiung, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Erlasses vor der Einforderungskommission oder vor dem beim Beratungsausschuss für Kontrolle und Rechtsstreit eingerichteten Engeren Ausschuss anhängig sind.

	Die in § 1 erwähnte Kommission wird ebenfalls mit Anträgen befasst, die nach Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses eingereicht werden und sich auf Pensionsbeiträge oder Beiträge für Familienbeihilfen beziehen, die vor diesem Datum fällig waren.

	[§ 3 ­ Der König kann die Befugnis der in vorliegendem Artikel erwähnten Kommission für Beitragsbefreiung auf Beiträge ausdehnen, die zwar nicht verpflichtend, jedoch dazu bestimmt sind, den Leistungsanspruch zu eröffnen beziehungsweise aufrechtzuerhalten.]

[Art. 36 § 3 eingefügt durch Art. 10 des G. vom 9. Juni 1970 (B.S. vom 17. Juni 1970)]


	Art. 37 - § 1 - Der König ernennt die in Artikel 48 §§ 2 und 3 des Gesetzes vom 31. August 1963 über die Ruhestands- und Hinterbliebenenpensionen für Selbständige erwähnten Beamten in eine der in Artikel 21 §§ 5 und 6 erwähnten Funktionen.

	Diese Beamten behalten mindestens die Vorteile, die sie aufgrund des Statuts haben, das bei Inkrafttreten des vorliegenden Erlasses auf sie anwendbar ist.

	§ 2 - In Abweichung von Artikel 21 § 7 des vorliegenden Erlasses ernennt der Minister des Mittelstands beim Landesamt der Sozialversicherungen für Selbständige die Mitglieder des Personals des Landesamtes für Pensionen zugunsten von Selbständigen in einen finanziell mindestens gleichwertigen Dienstgrad.

	Für direkt oder indirekt mit ihrem Besoldungsstatut verbundene Aspekte behalten sie ihr erworbenes Dienstalter.

	[Unter denselben Bedingungen und spätestens bis zum 31. Dezember 1968 können der Minister des Mittelstands und der Minister der Sozialfürsorge gemeinsam Personalmitglieder des Landesamtes für Familienbeihilfen zugunsten von Selbständigen beim Landesamt der Sozialversicherungen für Selbständige ernennen.]

	§ 3 - Wenn gemäß Artikel 38 das Inkrafttreten von Artikel 21 § 7 des vorliegenden Erlasses für ein Datum vor dem 1. Januar 1968 festgelegt wird, können die dort erwähnten Maßnahmen ergriffen werden, ohne dass die Stellungnahme des Verwaltungsrates des Landesamtes erforderlich ist.

[Art. 37 § 2 Abs. 3 ersetzt durch Art. 12 des K.E. Nr. 74 vom 10. November 1967 (B.S. vom 14. November 1967)]


	Art. 38 - Die Bestimmungen des vorliegenden Erlass treten an den vom König festzulegenden Daten und spätestens am 1. Januar 1968 in Kraft.



